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1  Zusammenfassung 

1 

1 Zusammenfassung  

Der ländliche Raum des Bundeslandes Berlin stellt im Vergleich zu allen anderen EU-Staaten, 

aber auch den anderen Bundesländern Deutschlands, eine Ausnahme dar. Es handelt sich dabei 

um Reste einer ehemals landwirtschaftlich geprägten Landschaft, die jedoch im Zuge der Erwei-

terung der Großstadt Berlin und der Eingemeindung der kleinen Stadtrandorte aktuell nur noch 

an wenigen Stellen als ‚ländlich geprägte Landschaft’ wahrzunehmen ist.  

Trotz des geringen Potenzials bot Berlin folgende Maßnahmen im Rahmen des EPLR an: 

1. Einzelbetriebliche Investitionsförderung und Niederlassung von Junglandwirten (Art. 4-7 

VO (EG) 1257/99), 

2. Benachteiligte Gebiete (Art. 15 VO (EG) 1257/99), 

3. Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24 VO (EG) 1257/99), 

4. Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten (Art. 33 VO (EG) 1257/99). 

Aufgrund der besonderen Situation Berlins wurden die Investitionszulage und die Dorferneue-

rung im Rahmen von zwei verschiedenen Instrumenten abgewickelt. In den Ziel 1-Gebieten von 

Berlin (Ost) waren lediglich die flankierenden Maßnahmen – die Agrarumweltmaßnahmen und 

Benachteiligte Gebiete – Bestandteil des EPLR. Außerhalb der Ziel 1-Gebiete gehörten die 

Maßnahmen der ländlichen Entwicklung (zweite Säule), die in Ziel 1-Gebieten über das Operati-

onelle Programm abgewickelt wurden, als flankierende Maßnahmen zur ersten Säule und wur-

den ebenfalls im Rahmen des EPLR umgesetzt.  

Der höchste Finanzmittelanteil wurde im Bereich Anpassung und Entwicklung von ländlichen 

Gebieten eingeplant, gefolgt von der Einzelbetrieblichen Investitionsförderung und Niederlas-

sung von Junglandwirten sowie den Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete. Das ge-

ringste Budget war für die Agrarumweltmaßnahmen eingeplant (Tab. 3-1). Das geplante 

Finanzvolumen wurde bei weitem nicht ausgeschöpft. Dies betraf alle angebotenen Maßnahmen 

(Tab. 3-3). Die höchste Inanspruchnahme wurde bei den Ausgleichszahlungen erzielt. Die tat-

sächlich realisierte relative Mittelverwendung weist Tab. 1-1 aus.  

Die finanziell enge Situation der Betriebe und der Berliner Bezirke wird von Seiten der Pro-

grammverantwortlichen als Ursache für die geringe Inanspruchnahme der Investiven Förder-

maßnahmen angenommen. Im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen werden von Seiten der 

Landwirte eine bessere Information sowie eine Ausweitung der Fördermöglichkeiten befürwor-
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tet. So blieben die Wirkung der Maßnahmen und die Gesamtwirkung des EPLR weitgehend auf 

Einzelfälle begrenzt, die für die betreffenden Betriebe/Flächen und Umweltgüter ohne Zweifel 

von Bedeutung waren. Eine maßnahmenspezifische Zusammenfassung findet sich in Kap. 7 (In-

vestitionsförderung), Kap. 8.7 (Benachteiligte Gebiete), Kap. 9.10 (Agrarumweltmaßnahmen) 

und Kap. 10.5 (Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten). Grundsätzlich stellt sich 

die Frage, ob derartige Fördermaßnahmen mit dem verbundenen administrativen Aufwand über-

haupt für ein solch geringes Potenzial aufgelegt werden sollten oder ob dies nicht zwangsweise 

zur Ineffizienz führt. Dennoch will das Land Berlin den ansässigen Landwirtschaftsbetrieben die 

Möglichkeiten eines solchen Förderprogramms nicht vorenthalten. Die Ausrichtung wird mit der 

als notwendig erachteten Fördergerechtigkeit innerhalb Berlins und zwischen den Bundesländern 

erklärt und von den geförderten Betrieben entsprechend wertgeschätzt. Die zukünftig gemeinsa-

me Umsetzung der Entwicklung des ländlichen Raums für die Länder Brandenburg und Berlin 

ist daher die logische Konsequenz und sehr zu begrüßen. Die Einrichtung einer eigens für Berli-

ner Landwirte zuständigen Stelle des LVLF für die Agrarförderanträge soll der entsprechenden 

Würdigung der besonderen Situation der Berliner Flächen und Landwirte gerecht werden. Im 

Rahmen der folgenden Halbzeitbewertung sollte geprüft werden, ob die Berliner Bedürfnisse 

dabei auch ausreichend berücksichtigt werden.  

Tab. 1-1: Überblick über den Fördermitteleinsatz für verschiedene Maßnahmengruppen des 
EPLR Berlin  

Maßnahmen Wesentliche Zielsetzung  
Anteil von ge-

samt 

Einzelbetriebliche Investitionsförde-
rung/Niederlassung von Jungland-
wirten (Art. 4-7 VO (EG) Nr. 
1257/1999) 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe 20 % 

Benachteiligte Gebiete (Art. 19 VO 
(EG) Nr. 1257/1999) 

 

Aufrechterhaltung der Reste landwirtschaftlicher 
Nutzung mit seinen vielfältigen Funktionen für 
den urbanen Raum 

46 % 

AUM 
nach VO (EG) Nr. 1257/1999 und 
VO (EWG) Nr. 2078/1992 

Erhaltung und Entwicklung einer Landbewirt-
schaftung, die in besonderem Maße dem Schutz 
der natürlichen Ressourcen entspricht und mit 
der Produktion qualitativ guter Nahrungsmittel 
verbunden ist  

10 % 

Anpassung und Entwicklung von 
ländlichen Gebieten (Art. 33 VO 
(EG) Nr. 1257/1999) 

 

Steigerung der Attraktivität des ländlichen 
Raums. Verbesserung der ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Grundlagen der ländlichen 
Räume. 

24 % 

Quelle: Eigene Darstellung aufbauend auf den Auszahlungsdaten 
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2 Einleitung – Sinn und Zweck der Ex-post-Bewertung 

Der Entwicklungsplan für den ländlichen Raum im Land Berlin (EPLR) im Zeitraum 2000–2006 

bezieht sich auf Maßnahmen des Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land-

wirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie. Die EPLR aller europäischen Länder werden einem 

Evaluierungsverfahren unterzogen, bestehend aus Ex-ante-, Halbzeit- und der Ex-post-

Bewertung. „Aufgabe der Ex-post-Bewertung ist, die einzelnen Phasen des Programms zu unter-

suchen und eine abschließende Bewertung vorzunehmen“ (KOM 1999). Die Ex-post-Bewertung 

folgt der Struktur der Halbzeitbewertung (HZB) sowie deren Aktualisierung, die in den Jahren 

2003 und 2005 im Auftrag der Senatsverwaltung erarbeitet wurden. Sie „gibt Antwort auf die 

Bewertungsfragen und untersucht insbesondere die Verwendung der Mittel, die Wirksamkeit und 

Effizienz der Beihilfen und ihre Auswirkungen. Sie zieht Schlussfolgerungen für die Politik der 

Entwicklung des ländlichen Raums, einschließlich ihres Beitrags zur Agrarpolitik“ (KOM 2004). 

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage des Leitfadens der Europäischen Kommission (Dok. 

VI/8865/99 Rev., KOM 1999) und der im Bewertungsrahmen der Kommission (Dok. 

VI/12004/00 FINAL) niedergelegten gemeinsamen Fragen mit Kriterien und Indikatoren, sofern 

diese im Rahmen der bisherigen Berichte für Berlin als relevant eingestuft wurden. Diese werden 

gegebenenfalls durch programmspezifische ergänzende Fragen mit Kriterien und Indikatoren, 

die sich aus den speziellen Zielsetzungen des Landesprogramms ergeben, ergänzt.  

Im Mittelpunkt der Bewertung stehen die Maßnahmen der VO (EG) 1257/99. Dabei werden 

auch ausgezahlte Mittel der Verordnung VO (EWG) 2078/92 berücksichtigt. Der für die Bewer-

tung relevante Zeitraum bezieht sich grundsätzlich auf die Auszahlungsdaten der Jahre 2000 bis 

2006.  
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3 Programmbeschreibung 

3.1 Ausgestaltung des EPLR des Landes Berlin 

Der EPLR des Landes Berlin umfasste für die Förderperiode 2000–2006 die folgenden Maß-

nahmen der VO (EG) 1257/99:  

·  Investitionsförderung (Art. 4-7), 

·  Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten (Art. 19), 

·  Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24), 

·  Förderung der Entwicklung ländlicher Gebiete (Art. 33). 

Im Rahmen der Investitionsförderung wurden die einzelbetriebliche Investitionsförderung und 

die Förderung der Niederlassung von Junglandwirten gefördert. Beides zielte auf die Verbesse-

rung der Leistungsfähigkeit der Betriebe und die Verbesserung bzw. Stabilisierung des Einkom-

mens der Landwirte ab. Von dem geplanten Mitteleinsatz her lag ein Schwerpunkt auf diesem 

Programmbereich (vgl. Tab. 3-1).  

Die Ausgleichszulage stellte im Rahmen des EPLR ein wichtiges Förderinstrument dar. Fast die 

gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche des Landes Berlin war als landwirtschaftlich benachtei-

ligtes Gebiet eingeordnet, ca. ein Viertel der im Rahmen der EPLR-Förderung eingesetzten Mit-

tel waren für diesen Bereich eingeplant (vgl. Tab. 3-1). 

Mit den Agrarumweltmaßnahmen (AUM) sollte neben der Sicherung und Entwicklung einer 

umweltschonenden Landbewirtschaftung auch die Erzeugung qualitativ hochwertiger und ge-

sunder Produkte weiter forciert werden. Es wurden zwei Richtlinien angeboten, die extensive 

Grünlandnutzung und der ökologische Landbau. Aus der Planung des Mitteleinsatzes des EPLR 

geht hervor, dass das Land Berlin mit rund 7 % am Gesamtaufkommen des EPLR hier keinen 

Förderschwerpunkt sah (vgl. Tab. 3-1). 

Die Planung im Rahmen des EPLR sah den eindeutigen Förderschwerpunkt im Bereich der För-

derung der ländlichen Gebiete. Fast die Hälfte der Fördermittel wurde für diesen Bereich ein-

geplant (vgl. Tab. 3-1).  

Mit den flankierenden Maßnahmen wurde das politische Ziel verfolgt, die wenigen vorhandenen 

landwirtschaftlichen Flächen des Bundeslandes mithilfe einer umweltschonenden Landnutzung 

zu erhalten und so die vielfältigen Funktionen für den urbanen Raum zu sichern. Landwirtschaft-

liche Nutzung erfüllt in diesem Kontext immer eine landschaftspflegende Rolle, die im urbanen 
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Raum durch die Funktion der Gestaltung eines umweltnahen Erlebniswerts ergänzt wird. Insge-

samt darf nicht vergessen werden, dass die landwirtschaftliche Fläche im urbanen Raum insge-

samt mit etwas über 1 % der Gesamtfläche von Berlin eine sehr untergeordnete Rolle spielt und 

vom Flächenumfang insgesamt nicht größer ist als ein Brandenburger Großbetrieb. 

Tab. 3-1: Überblick über die Maßnahmen des EPLR Berlin  

Maßnahmen Wesentliche Zielsetzung  Anteil am geplanten 
Fördermittelumfang 

Einzelbetriebliche Investitions-
förderung/Niederlassung von 
Junglandwirten  
(Art. 4-7 VO (EG) 1257/99) 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Betriebe. 24 % 

Benachteiligte Gebiete  
(Art. 19 VO (EG) 1257/99)  

Aufrechterhaltung der Reste landwirtschaftlicher 
Nutzung mit seinen vielfältigen Funktionen für 
den urbanen Raum. 

23 % 

Agrarumweltmaßnahmen  
(VO (EWG) 2078/92 und  
VO (EG) 1257/99 Art. 22-24) 

Erhaltung und Entwicklung einer Landbewirtschaf-
tung, die in besonderem Maße dem Schutz der 
natürlichen Ressourcen entspricht und mit der 
Produktion qualitativ guter Nahrungsmittel ver-
bunden ist. 

7 % 

Anpassung und Entwicklung 
von ländlichen Gebieten  
(Art. 33 VO (EG) 1257/99) 

Steigerung der Attraktivität und Verbesserung der 
ökonomischen, ökologischen, sozialen und kultu-
rellen Grundlagen.  

46 % 

Quelle: Grundlage sind die geplanten Ausgaben laut indikativem Gesamtfinanzierungsplan des EPLR 

3.2 Beteiligte Akteure 

Der EPLR wurde durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen (ehemals Wirt-

schaft und Technologie) erarbeitet. Dies erfolgte in Abstimmung mit den folgenden Institutio-

nen: 

·  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 

·  Natur- und Grünflächenämter der 23 Berliner Bezirke 

·  Landesverband Gartenbau und Landwirtschaft Berlin-Brandenburg 

·  Stiftung Naturschutz  

Für die neue Förderperiode ab 2007 erfolgt die Förderung entsprechend dem Landwirtschafts-

staatsvertrag1 zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über das Ministerium für Land-

wirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV) in Abstimmung 

                                                 

1 Staatsvertrag der Länder Berlin und Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft (Landwirtschaftsstaatsver-
trag) vom 17. Dezember 2003 (in Kraft getreten am 16. Oktober 2004) 
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mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen (Einvernehmen), der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung (Benehmen) und den Natur- und Grünflächenämtern der 23 Berliner 

Bezirke.  

3.3 Institutioneller Rahmen 

Die für die ordnungsgemäße Umsetzung des EPLR zuständige Behörde war die Senatsverwal-

tung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Bis zum Jahr 2003 war die Senatsverwaltung auch 

gleichzeitig Bewilligungs- und Kontrollbehörde. Dazu bestand seit dem Jahr 1995 im Land Ber-

lin eine Zahlstelle für den EAGFL Abteilung Garantie in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Arbeit und Frauen. Bereits ab dem Antragsjahr 2003 wurden im Landesamt für Verbraucher-

schutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LVLF) in Frankfurt (Oder) (Land Brandenburg) die 

Agraranträge Berliner Landwirte bearbeitet. Dies erfolgte aufgrund des bereits o. g. Landwirt-

schaftsstaatsvertrages zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg. Dieser Staatsvertrag re-

gelte die Zuständigkeiten für die Antragsbearbeitung, Bewilligung und Kontrolle sowie die 

Veränderungen innerhalb des Verwaltungsvorgangs für die Fördermaßnahmen neu und übertrug 

einen Großteil dieser Aufgaben ab 2003 auf das LVLF des Landes Brandenburg.  

Eine Beratung der Landwirte wurde durch die Senatsverwaltung nicht durchgeführt. Lediglich 

in Förderfragen konnten sich Antragsteller an die Behörde wenden. Landwirtschaftliche Bera-

tung konnten Berliner Landwirte bei privaten Beratern bzw. Beratungsinstituten (einer in Berlin, 

mehrere in Brandenburg ansässig) anfordern. Der Zusammenschluss mit Brandenburg hat in 

dieser Hinsicht nicht sofort eine Verbesserung gebracht. Auch in Brandenburg gab und gibt es 

keine Offizialberatung. Neben den Ansprechpartnern im MLUV, LVLF und LUA hat sich in 

Brandenburg ein privates landwirtschaftliches Beratungswesen entwickelt, dem bei Inanspruch-

nahme ebenfalls eine beratende Funktion bzgl. der Fördermittel aus der zweiten Säule zugespro-

chen werden kann. Allerdings organisiert das MLUV/LVLF z.B. Beraterschulungen, 

Veranstaltungen direkt mit Landwirten und Verbänden (u.a. Schafzuchtverband, Bauernver-

band). Seitens der Ämter für Landwirtschaft wurden jährlich eine bis drei Informationsveranstal-

tungen je nach Landkreis für Landwirte durchgeführt. So gab es für die neue Förderperiode ab 

2007 auch für die Berliner Landwirte eine Informationsveranstaltung hinsichtlich der neuen 

Richtlinien. Im Rahmen dieser Informationsveranstaltungen bzw. Informationsschreiben des 

LVLF wurden die Berliner Landwirte auf die neuen Förderrichtlinien und zuständigen An-

sprechpartner der unterschiedlichen Maßnahmenbereiche des zukünftigen EPLR hingewiesen. 
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Die verwaltungsmäßige Umsetzung (Verfahren der Durchführung) erfolgte, wie bereits ge-

nannt, über die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen bzw. seit 2003 hauptsächlich 

über das LVLF. Seit dem Antragsjahr 2005 wurden zeitgleich mit dem Inkrafttreten des Staats-

vertrags auch die Aufgaben der Zahlstelle für den Bereich der EAGFL-Abteilung Garantie auf 

Brandenburg übertragen. Landwirten mit Flächen in Berlin und Brandenburg wurde es dadurch 

möglich, einen gemeinsamen Antrag für sämtliche Flächen beim LVLF zu stellen. Dieser wurde 

dann ausschließlich dort bearbeitet. Für den Bereich der EAGFL-Abteilung Ausrichtung war 

dies erst ab 2007 möglich. Tabelle 1 im Materialband zeigt den Ablauf des Antrags- und Ge-

nehmigungsverfahrens für den Bereich der Agrarumweltmaßnahmen und den Ausgleichszahlun-

gen. Weitere Ausführungen folgen kapitelbezogen. 

3.4 Finanzielle Informationen 

Der Förderumfang der einzelnen Maßnahmen des EPLR geht aus der folgenden Tab. 3-2 hervor. 

Dargestellt sind die tatsächlich eingesetzten Mittel. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die 

für den gesamten EPLR eingeplanten Mittel nicht vollständig ausgeschöpft wurden. Dies wurde 

bereits im Verlauf der Förderperiode festgestellt. Am wenigsten wurden die Fördermittel entge-

gen der grundsätzlichen Planung (vgl. Tab. 3-1) im Schwerpunktbereich D Ländliche Entwick-

lung (Dorferneuerung und ländlicher Wegebau) ausgeschöpft.  

Die Aufteilung zwischen Land, Bund (Gemeinschaftsaufgabe zur ‚Verbesserung der Agrarstruk-

tur und des Küstenschutzes’, kurz GAK) und EU (EAGFL-Abteilung Garantie) bei der Finanzie-

rung der jeweiligen Maßnahmen des EPLR über öffentliche Mittel ist in Tab. 3-2 dargestellt. 
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Tab. 3-2: Finanzierung der Maßnahmen des EPLR, unterschieden nach Anteil des Landes Ber-
lin, Anteil des Bundes im Rahmen der GAK und Anteil der EU im Rahmen des 
EAGFL Abteilung Garantie  

 Finanzierungsanteil an der Förderung im Rahmen des 
EPLR Berlin 

 Anteil Land  
in % 

Anteil Bund im 
Rahmen der GAK 

in % 

Anteil  
EU-Beteiligung 

in % 

Schwerpunkt A Investive Maßnahmen 

Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 

Niederlassung von Junglandwirten 

 

20 

20 

 

30 

30 

 

50 

50 

Schwerpunkt B Benachteiligte Gebiete 

Benachteiligte Gebiete (Ziel 1-Gebiet im Übergang) 

Benachteiligte Gebiete (übriges Gebiet) 

 

10 

20 

 

15 

30 

 

75 

50 

Schwerpunkt C Agrarumweltmaßnahmen 

Agrarumweltmaßnahmen nach VO (EG) 1257/99 und 
VO (EG) 2078/92 (Ziel 1-Gebiet im Übergang) 

Agrarumweltmaßnahmen nach VO (EG) 1257/99 und 
VO (EG) 2078/92 (Ziel 1-Gebiet) 

 

10 

 
20 

 

15 

 
30 

 

75 

 
50 

Schwerpunkt D ländliche Entwicklung 

Dorferneuerung und Umnutzung landw. Bausubstanz 

ländlicher Wegebau 

 

20 

20 

 

30 

30 

 

50 

50 
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Tab. 3-3: Förderumfang (in tausend Euro gerundet) der Maßnahmen im Land Berlin 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Summe geplant Anteil 

 1.000 €  

Schwerpunkt A Investive Maßnahmen           

Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben 0 70 0 150 83 - - 303 1.079 28 % 

Niederlassung von Junglandwirten 0 0 0 0 0 - - 0 60 0 % 

insgesamt 0 70 0 150 83 - - 303 1.139 27 % 

Schwerpunkt B Benachteiligte Gebiete           

Benachteiligte Gebiete (Ziel 1 im Übergang) 38 26 k.A. 26 28 63 40 k.A. k.A. k.A. 

Benachteiligte Gebiete (übriges Gebiet) 103 70 k.A. 69 70 32 28 k.A. k.A. k.A. 

insgesamt 141 96 108 95 97 96 67 700 1.071 65 % 

Schwerpunkt C Agrarumweltmaßnahmen           

AUM nach VO (EG) Nr. 1257/99 (Ziel 1 im Übergang) k.A. 0 8 30  -  - 38 76 k.A. k.A. 

AUM nach VO (EG) Nr. 1257/99 (übriges Gebiet)  -  -  -  - 6 6 7 19 k.A. k.A. 

AUM nach VO (EG) Nr. 2078/92 (Ziel 1 im Übergang) k.A. 18 17 6 8  -  - 49 k.A. k.A. 

AUM nach VO (EG) 2078/92 (übriges Gebiet) k.A. 0,69 0,69  -  -  -  - 1,38 k.A. k.A. 

insgesamt k.A. 19 26 36 14 6 45 145 329 44 % 

Schwerpunkt D Ländliche Entwicklung           

Dorferneuerung und Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz 341 0 0 5 13 - - 359 1.099 33 % 

Ländlicher Wegebau 0 0 0 0 0 - - 0 1.073 0 % 

insgesamt 341 0 0 5 13 - - 359 2.172 17 % 

Finanzierungsplan gesamt 482 185 134 286 205 102 112 1.507 4.734 32 % 

Quelle: Auszahlungsdaten/Jahr bereitgestellt durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen (früher Wirtschaft und Technologie), Referat IV B 6 (Fr. Lohmann), seit 2004 bestätigt durch 
LVLF (Frau Baranek). Geplante Ausgaben: Indikativer Gesamtfinanzierungsplan (geplante Ausgaben 2000-2006)
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3.5 Förderhistorie 

In Berlin lag aufgrund der besonderen historischen Entwicklung eine unterschiedliche Förderhis-

torie für den östlichen und westlichen Landesteil vor. Damit verbunden war seit dem Jahr 1992, 

dass teilweise inhaltlich gleiche Fördertatbestände mithilfe von zwei unterschiedlichen Förder-

programmen umgesetzt wurden, dem Operationellen Programm (OP) im Rahmen der EAGFL-

Abteilung Ausrichtung für Ziel 1-Gebiete, und dem Entwicklungsplan für den ländlichen Raum 

(EPLR) im Rahmen der EAGFL-Abteilung Garantie für die übrigen Gebiete. Abb. 3-2 gibt einen 

Überblick über die Zielgebiete. Tab. 3-5  verdeutlicht die Zuordnung der Maßnahmen je Zielge-

biet. 

Die folgende Tab. 3-4 gibt einen Überblick über die Förderhistorie, die Einführung der aktuellen 

Förderprogramme und die rechtlichen Grundlagen der Vorläuferprogramme.  

Tab. 3-4: Überblick über Einführung und Rechtsgrundlage der flankierenden Maßnahmen in 
Berlin 

Maßnahmen Vorläuferprogramm angeboten seit 

Einzelbetriebliche Investitionsförderung und Niederlassung 
von Junglandwirten (Art. 4-7 VO (EG) 1257/99, GAK) 

VO (EWG) 950/97, GAK 
seit GAK bzw. 
1995 

Benachteiligte Gebiete (Art. 19 VO (EG) 1257/99, GAK) 
Benachteiligte Gebiete  
(VO (EWG) 950/97, GAK) 

1985/1992 

Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24 VO (EG) 1257/99; 
GAK) 

Agrarumweltmaßnahmen nach 
VO (EWG) 2078/92, GAK 

1994 

Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten (Art. 
33 VO (EG) 1257/99, GAK) 

Bis 2000 außerhalb der Ziel 1-Gebiete nicht in An-
spruch genommen. 

3.6 Programmrelevante andere Förderinstrumente 

Berlin war das einzige Bundesland, in dem lediglich ein Teil der Landesfläche als Ziel 1-Gebiet 

eingeordnet war (vgl. Abb. 3-2). Dies hatte zur Folge, dass hier in noch stärkerem Maße als in 

den anderen neuen Bundesländern, die mit ihrer Gesamtfläche als Ziel 1-Gebiet eingeordnet 

sind, eine Verzahnung von unterschiedlichen Förderinstrumenten der ländlichen Entwicklung 

stattfindet, und zwar zwischen den Strukturfonds, hier im Speziellen den der EAGFL-Abteilung 

Ausrichtung, und den flankierenden Maßnahmen der ländlichen Entwicklung, die im Rahmen 

der EAGFL-Abteilung Garantie finanziert wurden. Tab. 3-5 gibt einen Überblick über die Zu-

ordnung von Maßnahmenbereichen der ländlichen Entwicklungsförderung zu den zwei Förderin-

strumenten – Operationelles Programm (OP) mit den Maßnahmen der EAGFL-Abteilung 

Ausrichtung und des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum (EPLR) mit den flankierenden 

Maßnahmen der EAGFL-Abteilung Garantie. 
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Abb. 3-1: Zuordnung der Flächen des Landes Berlin zu den EU-Fördergebietskulissen 

 

Tab. 3-5: Überblick über die Zuordnung von flankierenden Maßnahmen und Maßnahmen zur 
ländlichen Entwicklung von Berlin in Abhängigkeit der Lage in Ziel 1-Gebieten 

Ziel 1-Gebiete Außerhalb Ziel 1 
Maßnahmen 

im OP im EPLR im OP im EPLR 

Investitionen für landwirtschaftliche Betriebe x - - x 

Niederlassung von Junglandwirten x - - x 

Ausgleichzulage für benachteiligte Gebiete - x - x 

Agrarumweltmaßnahmen - x - x 

Dorferneuerung x - - x 

Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen 
und landwirtschaftsnahen Bereich x - - - 

Verbesserung landwirtschaftlicher Infrastruktur, Wege-
bau x - - x 

Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land-
wirtschaft, der Landschaftspflege und der Verbesserung 
des Tierschutzes 

x - - - 

 

Aufgrund der besonderen Situation von Berlin wurden Maßnahmen, wie z.B. die Dorferneue-

rung und die Investitionszulage, im Rahmen von zwei verschiedenen Instrumenten abgewickelt. 

In den Ziel 1-Gebieten von Berlin waren lediglich die flankierenden Maßnahmen – die Agrar-

umweltmaßnahmen und Benachteiligte Gebiete – Bestandteil des EPLR. Außerhalb der 

Ziel 1-Gebiete gehörten die Maßnahmen der ländlichen Entwicklung (zweite Säule), die in 

Ziel 1-Gebieten über das Operationelle Programm abgewickelt wurden, als flankierende Maß-

nahmen zur ersten Säule und wurden ebenfalls im Rahmen des EPLR umgesetzt.  
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Die Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums 

durch den EAGFL bildete die Rechtsgrundlage für beide Programme. Beide Programme unterla-

gen somit einer gemeinsamen Strategie für die ländliche Entwicklung und sollten sich in ihrer 

Ausgestaltung idealerweise auch zu einem kohärenten Gesamtkonzept ergänzen. Dies wurde 

allein durch die unterschiedlichen Zuständigkeiten für die beiden Programme erschwert. Um den 

ohnehin marginalen Einfluss der Fördermaßnahmen auf den ländlichen Raum Berlins bewerten 

zu wollen, wäre im Fall Berlin eine Bewertung für beide Instrumente OP und EPLR sachlich 

angeraten, formal jedoch nicht umsetzbar gewesen. Trotzdem muss gerade bei den Maßnahmen, 

die in beiden Plänen bewertet werden (Dorferneuerung, Investitionszulage) sowie bei der Be-

antwortung der Querschnittsfragen dieser Tatsache Rechnung getragen und die Ergebnisse der 

Bewertung des OP als Kontext berücksichtig werden. 

Neben dem Strukturfonds EAGFL-Abteilung Ausrichtung kommen die beiden anderen Struk-

turfonds EFRE und ESF zum Einsatz, die aber für die Betrachtungen des ländlichen Raums von 

Berlin eine untergeordnete Rolle spielen. An dieser Stelle sei auf die parallel stattfindende Be-

wertung der Strukturfonds verwiesen. 

Einen wesentlichen Einfluss auf die Maßnahmen des EPLR hatte der Rahmenplan der Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK). 

Der Rahmenplan der GAK entsprach gemäß der VO (EG) 1257/1999 vom 17. Mai 1999 einer 

Rahmenregelung (s. Art. 40 Abs. 4) und war damit nicht so differenziert wie die Entwicklungs-

pläne der Bundesländer, die einem Programmplan (s. Art. 40 Abs. 1-3) entsprechen.  

Die Gemeinschaftsaufgabe verfolgte folgende allgemeine Grundsätze: 

·  Gewährleistung einer leistungsfähigen, auf künftige Anforderungen ausgerichteten Land- 

und Forstwirtschaft, 

·  Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit im gemeinsamen Markt der Europäischen Ge-

meinschaft, 

·  Verbesserung des Küstenschutzes. 

Im Zuge der Neuausrichtung der Ernährungs- und Agrarpolitik in Richtung auf die Förderung 

der ländlichen Räume wurden auch bei der GAK neue Akzente gesetzt. Konkret hat hierbei eine 

stärkere Ausrichtung auf eine umwelt-, natur- und tiergerechte Qualitätsproduktion stattgefunden 

(BMVEL 2002). 
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Der Bund erstattete jedem Land bei Durchführung der Maßnahmen des Rahmenplans 60 % der 

entstandenen Ausgaben bzw. 70 % für Maßnahmen des Küstenschutzes. Der Anteil der Kofinan-

zierung durch den Bund geht aus Abb. 3-2 hervor. Die Förderung konnte als Zuschuss, Darlehen, 

Zinszuschuss und Bürgschaft erfolgen. Die Länder entschieden darüber, welche Maßnahmen-

angebote sie aus dem Rahmenplan der GAK in ihre „Ländlichen Entwicklungsprogramme“ über-

nahmen. Diese konnten sie präzisieren und durch eigene Ländermaßnahmen ergänzen. Berlin 

machte von der Kofinanzierung der Maßnahmen des EPLR in allen Fällen Gebrauch (vgl. auch 

Tab. 3-2). Maßnahmen, die sich allein auf Landesmittel stützten, wurden nicht angeboten. 

 

Abb. 3-2: Finanzierungsanteil des Bundes im Rahmen der GAK für die Maßnahmen des EPLR 
in Abhängigkeit von der Lage in Ziel 1-Gebieten 
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4 Entwicklung der institutionellen Rahmenbedingungen 

4.1 Veränderungen im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag 

Durch den am 16. Oktober 2004 in Kraft getretenen Landwirtschaftsstaatsvertrags zwischen Ber-

lin und Brandenburg (Staatskanzlei Brandenburg 2003a und 2003b) sind die Verantwortlichkei-

ten in der Abwicklung des EPLR auf Brandenburg übertragen worden. Ebenso erfolgt die 

Programmierung ab 2007 für beide Länder gemeinsam. Da ein großer Teil der Landwirte mit 

Betriebssitz in Berlin ebenfalls Flächen in BB bewirtschaftet, bringt die einheitliche Verwaltung 

und ein identisches Angebot an Maßnahmen eine erhebliche Vereinfachung mit sich. Mit der 

Aussicht auf ein einheitliches Programm mit BB ergeben sich für Berlin in jedem Fall zusätzli-

che Fördermöglichkeiten, etwa im Bereich der AUM, aber auch für Maßnahmen in Natura 2000-

Gebieten durch die Einführung der Art. 16-Maßnahmen. 

4.2 Veränderungen durch die GAP-Reform 2003 

Seit Januar 2005 wird in Deutschland schrittweise die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 

(GAP) von 2003 umgesetzt. Die Eckpunkte der Reform sind eine Entkopplung der Direktzah-

lungen, die Verknüpfung dieser Direktzahlungen an die Einhaltung bestimmter Cross Complian-

ce (CC)-Kriterien und eine Umschichtung von Mitteln aus der 1. Säule (Direktzahlungen) in die 

2. Säule für eine zusätzliche Förderung des ländlichen Raumes (Modulation). Auf eine detaillier-

te Beschreibung der einzelnen Punkte soll hier verzichtet werden, da diese in der Aktualisierung 

der Halbzeitbewertung (AHZB) (Matzdorf & Tiemann 2005) ausführlich dargestellt wurde. Im 

Folgenden sollen daher nur die grundsätzlichen Eckpunkte sowie wesentliche Änderungen, Kon-

kretisierungen und Aktualisierungen der einzelnen Punkte beschrieben werden. 

Entkopplung 

Die Entkopplung der Direktzahlungen wird in Deutschland über das sogenannte Kombinations-

modell umgesetzt. Bis 2013 setzt sich dieses Modell aus zwei Komponenten zusammen, dem 

betriebsindividuellen Betrag und der regional einheitlichen Flächenprämie.  

Cross Compliance 

Die CC-Regelungen umfassen: 

·  19 Einzelvorschriften einschlägiger schon bestehender EU-Regelungen gemäß Anhang III der 

Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. Dies sind die sogenannten Grundanforderungen an die Be-

triebsführung.  
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·  Regelungen zur Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands gemäß 

Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. Sie gelten ab dem 1. Januar 2005. (vgl. Tab. 

4-1) 

·  Regelungen zur Erhaltung von Dauergrünland. Diese gelten ebenfalls ab dem 1. Januar 2005. 

Die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 verpflichtet die Mitgliedsstaaten zur Erhaltung des Dau-

ergrünlands.  
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Tab. 4-1: Nationale Vorgaben zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in gutem landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand  

Gegenstand  Anforderung 

Erosionsvermeidung ·  Mind. 40 % der Ackerflächen eines Betriebes müssen in der Zeit vom 1. Dezember bis 
15. Februar entweder mit Pflanzen bewachsen sein oder verbleibende Pflanzenreste 
dürfen nicht untergepflügt werden.  

·  Die Beseitigung von Terrassen ist verboten. 

Erhalt der organi-
schen Substanz im 
Boden und der Bo-
denstruktur 

·  Entweder Einhaltung einer Fruchtfolge (mind. drei unterschiedlichen Kulturen, wobei 
jede mind.15 % der Ackerfläche bedeckt bzw. bei Anbau von nur einer oder zwei Kul-
turen in einem Jahr innerhalb von drei Jahren mind. eine weitere Kultur auf der Fläche 
nachgewiesen werden muss) 

·  oder jährliche Humusbilanz auf Betriebsebene  

·  oder Untersuchung des Humusgehaltes mit Bodenproben mind. alle sechs Jahre. Wer-
den standortspezifische Humusgehalte nicht erreicht, ist der Landwirt zu Beratungs-
maßnahmen verpflichtet.  

·  Das Abbrennen von Stoppelfeldern ist verboten.  

Instandhaltung von 
aus der landwirt-
schaftlichen Erzeu-
gung genommenen 
Flächen 

·  Für Ackerflächen: Sie sind zu begrünen bzw. Selbstbegrünung ist zuzulassen. Auf-
wuchs ist zu mulchen oder zu häckseln.  

·  Für Dauergrünland: Aufwuchs ist mind. einmal jährlich zu mulchen oder zu häckseln 
oder alle zwei Jahre zu mähen und das Mähgut abzufahren.  

·  In der Hauptbrut- und -aufzuchtzeit der Wildtiere (1. April bis 30. Juni) dürfen die 
Flächen nicht bearbeitet werden. 

·  Die Vorgaben können angepasst werden, soweit umwelt-, naturschutzfachliche oder 
regionale Gegebenheiten es erfordern. 

Landschafts-
elemente 

·  Folgende Landschaftselemente dürfen nicht beseitigt werden: 

·  Hecken oder Knicks ab 20 m 

·  Baumreihen ab mind. fünf Bäumen und mind. 50 m (Obstbäume, Schalenfrüchte sind 
ausgenommen) 

·  Feldgehölze (mind. 100 m2, max. 2.000 m2)  

·  Feuchtgebiete (max. 2.000 qm, Biotope, die über die Biotopkartierung erfasst sind) 

·  Einzelbäume: freistehende Bäume, die als Naturdenkmale nach § 28 des Bundesnatur-
schutzgesetzes geschützt sind 

·  Ausnahmen sind möglich, wenn naturschutzfachliche Gründe nicht dagegen stehen 

·  Alle Landschaftselemente sind in Zukunft beihilfefähige Fläche. 

·  Das Beseitigungsverbot beinhaltet keine Pflegeverpflichtung  

 

Modulation 

Im Jahr 2005 wurde aufgrund der Luxemburger Beschlüsse des EU-Agrarrates vom Juni 2003 

die obligatorische Modulation eingeführt. Dabei werden die Direktzahlungen (1. Säule) 2005 um 

3 %, 2006 um 4 % und 2007 bis 2012 jeweils um 5 % gekürzt und zum Teil für Maßnahmen zur 

Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes (2. Säule) eingesetzt.  
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5 Entwicklung des ländlich geprägten Raums von Berlin  

5.1 Ländlicher Raum und Landwirtschaft 

Nach Angaben der der Landesstatistik verfügt das Land Berlin im Jahr 2005 über etwa 43 km2 

landwirtschaftlicher Nutzfläche. Dies sind etwa 5 % der angegebenen Gesamtfläche. Etwa 18 % 

der Landesfläche sind als Waldfläche ausgewiesen, 7 % als Wasserfläche2.  

Abb. 5-1 zeigt die Anteile unterschiedlicher Kategorien der Freiflächen Berlins. Danach nimmt 

die landwirtschaftliche Nutzung immerhin 10 % der Freiflächen ein. Entwicklungstrends für die 

Freiflächenentwicklung sind für Berlin nur schwer ableitbar (vgl. dazu Senatverwaltung für 

Stadtentwicklung3). Tab. 2 im Materialband gibt einen Überblick über den kontinuierlich fort-

schreitenden Rückgang von Freiflächen. 

 

 

Abb. 5-1: Überblick über die Anteile unterschiedlicher Nutzung an der Freifläche von Berlin4  

 

Von der o. g. potenziellen Landwirtschaftsfläche gibt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

für das Jahr 2007 2.250 ha als landwirtschaftlich genutzt an5. Im Vergleich zu den Vorjahren 

liegt dieser Wert um etwa 1 % höher6. Die landwirtschaftliche Fläche ist ausschließlich in den 

                                                 

2 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: http://www.statistik-berlin.de/bbb/home.htm: Basisdaten 
3 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/da603_03_zusatz.htm 
4 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/da601_06.htm#Abb.4 
5 http://www.statistik-berlin.de/bbb/home.htm Land- und Forstwirtschaft 
6 2001: 1.671 ha; 2004: 1.811ha. 
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Außenbezirken in Nachbarschaft zum Land Brandenburg zu finden (vgl. Abb. 2 im Material-

band). Landwirtschaftlich genutzte Flächen befinden sich insbesondere im nordöstlichen Stadt-

gebiet (Pankow und Weißensee). Weitere Landwirtschaftsflächen liegen in den östlichen, 

südlichen und westlichen Stadtrandbereichen. Der Anteil des Grünlandes liegt nach den o. g. 

statistischen Werten des Jahres 2007 bei 27 %.  

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg gibt im Jahr 2007 insgesamt 85 Landwirtschaftsbe-

triebe für das Land Berlin an. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich hier ein leicht abneh-

mender Trend. Bei etwa 75 % aller Betriebe handelt es sich um Einzelunternehmen, davon 78 % 

im Haupterwerb. Dabei besteht ein hoher Anteil an Gartenbaubetrieben. Vier Betriebe sind als 

ökologisch wirtschaftend aufgeführt. Sie bewirtschaften immerhin 11 % der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche. Abb. 5-2 zeigt die Größenstruktur der Berliner Landwirtschaftsbetriebe. Dabei han-

delt es sich um die im InVeKoS registrierten Betriebe (n = 56) des Jahres 2006. Weniger als 

25 % der Betriebsflächen liegen tatsächlich innerhalb des Landes Berlin.  
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Datenquelle: InVeKoS 2006 

Abb. 5-2: Betriebsgrößen (ha) der im InVeKoS registrierten Betriebe mit Betriebssitz in Berlin 

 

Die Situation des sogenannten ländlichen Raums des Landes Berlin nimmt eine Sonderstellung 

im gesamten Bundesgebiet ein. Es handelt sich um Stadtrandbereiche, die in früherer Zeit durch-

aus ländlich geprägt waren und alte Dörfer wie Lübars, Blankenfelde, Malchow oder Falkenberg 

integrieren, aktuell jedoch nicht die klassischen Eigenschaften ländlicher Regionen aufweisen. 

Der ländliche Raum Berlins ist stark nachgefragtes Siedlungsgebiet und gleichzeitig naturräum-

lich bedeutsamer Übergangsbereich zum Land Brandenburg. Die landwirtschaftlichen Betriebe 

konkurrieren unmittelbar mit ballungsraumtypischen Erwerbsmöglichkeiten und Flächennutzun-

gen. 
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Eine Abwanderung ländlicher Bevölkerung ist dabei im Gegensatz zu anderen ländlichen Räu-

men, z.B. im benachbarten Brandenburg, nicht zu erwarten. Die im EPLR beschriebene Bedeu-

tung des ländlichen Gebietes als Erholungsraum sowie der Druck anderer Nutzungen auf diese 

Flächen sollen an dieser Stelle als prägende Eigenschaften bestätigt werden.  

5.2 Umwelt 

Wie in allen Ballungsgebieten führt auch in Berlin die unmittelbare räumliche Konzentration und 

Nutzungskonkurrenz von Industrie, Gewerbe, Verkehr, Wohnen und Freizeit zu einer Vielzahl 

von Umweltbelastungen. Der Einfluss der aktuellen Landwirtschaft auf diese Umweltsituation ist 

allerdings gering und von daher i. d. R. wenig relevant im Kontext der Ex-post-Bewertung der 

EPLR-Maßnahmen (vgl. Abb. 2 im Materialband). 

Eine Ausnahme sind die ehemaligen Rieselfelder in den Bezirken Spandau, Pankow, Weißensee 

und Hohenschönhausen. Diese um die Jahrhundertwende im Randbereich des Landes Berlin und 

in angrenzenden Gemeinden des Landes Brandenburg zur Versickerung der in der Stadt anfal-

lenden Abwässer angelegten und bis in die Sechzigerjahre intensiv genutzten Klär- und Versi-

ckerungsflächen werden teilweise noch heute landwirtschaftlich bearbeitet7. Die Abb. 4 im 

Materialband gibt einen Überblick über die Rieselfeldbezirke in Berlin. Diese Rieselfelder stel-

len im Berliner Stadtgebiet eine wesentliche landwirtschaftlich geprägte Freilandreserve (s.o.) 

für extensive Nutzungsformen dar. Sie sind als Grün-, Auslauf- und Erholungsflächen für die 

Bevölkerung der höher verdichtet bebauten Stadtgebiete unverzichtbar und können nur bei land-

schaftsgerechter Pflege durch geeignete Betriebe die ihnen zugedachten Funktionen erfüllen. 

Als Bodentypen überwiegen in Berlin leichte Parabraunerden und Braunerden. Die Ackerzahlen 

werden auf 25 bis 35 geschätzt8. Daneben treten grund- und oberflächenwasserbeeinflusste Bö-

den auf und in einigen Bereichen erfolgt eine landwirtschaftliche Nutzung auf Niedermooren. 

Die Abb. 3 im Materialband gibt einen Überblick über die Erosionsgefährdung der landwirt-

schaftlichen Flächen. Da an dieser Stelle lediglich die Auswirkungen durch die landwirtschaftli-

che Nutzung eine Rolle, werden wesentliche Probleme der Stadt, wie die Altlasten, an dieser 

Stelle nicht näher betrachtet.  

                                                 

7 Ein guter Überblick zur Problematik der Rieselfelder in Berlin ist zu finden unter: 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/d110_06.htm#C9. 
8 Die Reichsbodenschätzung hat im Berliner Raum nicht stattgefunden. 
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In Bezug auf das Grundwasser besteht, zumindest von der Deckschichtenart her (Geschiebe-

mergel > 10 m), auf der Barnim-Hochfläche eine geringe Verschmutzungsempfindlichkeit des 

Grundwassers. Dabei erreichen Schadstoffe das Grundwasser im nördlichen Teil aufgrund der 

größeren Mächtigkeit des Geschiebemergels noch später als im südlichen Teil der Hochfläche. 

Die allgemein als gering zu bezeichnende Verschmutzungsempfindlichkeit stellt sich teilweise 

lokal anders dar. So tritt in den Schmelzwasserrinnen, wie z.B. der Wuhle oder dem Neuenhage-

ner Mühlenfließ, eine hohe bis mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit auf.  

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die gesamte Grundwasserressource im Berliner Raum 

durch anthropogene Zusatzlasten weit über das geogen bedingte Niveau verändert wurde und 

merklich belastet ist. Die landwirtschaftliche Nutzung spielt hierbei eine untergeordnete Rolle.  

Abgesehen von den Rieselfeldern geht von den übrigen landwirtschaftlichen Flächen weniger 

Gefahr für das oberflächennahe Grundwasser aus, sondern diese haben als Versickerungsflächen 

Bedeutung für die Grundwasserneubildung der Stadt. Ein angepasster Umgang mit Dünge- und 

Pflanzenschutzmitteln ist die praktisch unverzichtbare Grundlage einer nachhaltigen Bewirt-

schaftung von landwirtschaftlich nutzbaren Flächen. 

In Bezug auf die Oberflächengewässer stehen die Wassermenge und die Wassergüte in Berlin 

aufgrund der Einzugsbereiche der Flüsse Spree und Havel in enger Beziehung zum umliegenden 

Bundesland Brandenburg. Die Nährstoffeinträge in Berlin sind überwiegend auf den hohen An-

teil der besiedelten Fläche sowie die kommunalen und industriellen Abwässer zurückzuführen, 

weniger auf Belastungen landwirtschaftlichen Ursprungs. Der Eintrag aus landwirtschaftlicher 

Nutzung in die Gewässer ist aufgrund des geringen Flächenumfangs der landwirtschaftlichen 

Fläche im Vergleich zu den übrigen Eintragsquellen gering. Trotzdem kann eine Verringerung 

der Einträge von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln durch die Landwirtschaft lokal einen 

Beitrag zur Gewässerentlastung leisten.  

Die Förderung des Trinkwassers (Wasserschutzgebiete) erfolgt in Berlin durch die neun Was-

serwerke der Berliner Wasser-Betriebe Spandau, Tegel, Tiefwerder, Beelitzhof, Buch, Kladow, 

Wuhlheide, Kaulsdorf und Friedrichshagen. Diese liegen bis auf das Wasserwerk Buch im War-

schau-Berliner-Urstromtal bzw. in der Havelrinne. Bei einer Gesamtfläche Berlins von 890 km² 

ergibt sich ein Wasserschutzgebietsanteil von ca. 26 %9. Die Abb. 5 im Materialband zu den 

Wasserschutzgebieten von Berlin veranschaulicht die flächenhafte Bedeutung.  

                                                 

9 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/db21104.htm#D4 
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12.759 ha der Berliner Landesfläche (ca. 89.169 ha) sind aktuell nach dem Naturschutzrecht 

Schutzgebiete – das sind rund 14 % der Stadtfläche. 2,1 % der Stadtfläche sind als Naturschutz-

gebiete (NSG) und 12,2 % als Landschaftsschutzgebiete (LSG) ausgewiesen. Hinzu kommen ca. 

20 % (rd. 18.000 ha), die einem Schutz nach dem Landeswaldgesetz unterliegen10. Das Land-

schaftsprogramm, einschließlich Artenschutzprogramm der Berliner Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung, enthält als langfristige Zielvorgabe 20 % der Berliner Landesfläche als Land-

schaftsschutzgebiet und 3 % als Naturschutzgebiet zu sichern. Im Zusammenhang mit den 

Schutzgebieten und den ordnungsrechtlichen Auflagen ergeben sich teilweise Probleme für die 

Landwirtschaft, die sich dann u.U. aus den Gebieten zurückzieht. Dies ist für wertvolle, extensiv 

genutzte Biotope aus Naturschutzsicht negativ (Landschaftspflegeleistung). Es müssen dann 

Dienstleistungsunternehmen zur Pflege dieser Biotope engagiert werden.  

Viele Moore und Feuchtgebiete in der Stadt sind durch die Grundwasserabsenkung infolge der 

Trinkwassergewinnung gefährdet; hinzu kommt die hohe anthropogene Belastung der Berliner 

Seen, insbesondere der Ufervegetation. Dem Aussterben einzelner Tier- und Pflanzenarten konn-

te nur begrenzt entgegengewirkt werden. In den letzten Jahrzehnten ging mit dem Verlust von 

Freiflächen die Zerstörung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen einher, so dass heute etwa 

die Hälfte aller ursprünglich hier vorkommenden Tier- und Pflanzenarten ausgestorben oder ge-

fährdet ist.  

Um den Zielen von Natura 2000 näher zu kommen, sind aktuell 15 FFH- und fünf Vogelschutz-

gebiete im Land Berlin ausgewiesen. Einige Flächen sind sowohl nach FFH- als auch nach der 

Vogelschutzrichtlinie, andere (Teil-)Flächen nur nach einer der beiden Richtlinien gemeldet. Die 

Gesamtfläche der Natura 2000-Gebiete beträgt gut 6.326 ha, das entspricht 7,1 % der Landesflä-

che. Die 15 FFH-Gebiete umfassen in der Summe ca. 5.471 ha (6,2 % der Landesfläche) und die 

fünf SPA-Gebiete ca. 4.980 ha (5,6 % der Landesfläche). Tab. 5-1 weist den Anteil der landwirt-

schaftlichen Fläche (Grünland) in den Berliner FFH-Gebieten aus. Eine Nutzung/Pflege dieser 

Fläche ist für das Erreichen der Schutzziele notwendig, unter den dortigen Standortbedingungen 

und den aktuellen Förderbedingungen jedoch für Landwirte nicht attraktiv. Die Oberste Natur-

schutzbehörde von Berlin hatte von daher ein großes Interesse durch Agrarförderinstrumente wie 

Artikel 16-Maßnahmen oder gezielte Agrarumweltmaßnahmen einen zusätzlichen Anreiz zur 

                                                 

10 http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/da506_03.htm#D2 
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Weiterführung der extensiven Grünlandwirtschaft zu bilden. Eine Übersicht zu den Schutzgebie-

ten in Berlin zeigt Abb. 6 im Materialband. 

Tab. 5-1: Übersicht zur landwirtschaftlichen Nutzfläche in Berliner FFH- und Vogelschutz-
gebieten 

FFH-Gebiet Gesamtgröße Grünland  Eigentumsform gegenwärtige Nutzung 

Spandauer Forst 
(LSG) 

1.347 ha ca. 160 ha privat u. Land Berlin 
(Berliner Forsten) 

verpachtet, überwiegend in 
Nutzung 

Tegeler Fließ 
LSG u. NSG) 

377 ha ca. 190 ha privat Nutzung ruht auf ca. 50 % 

Falkenberger 
Rieselfelder 
(NSG) 

85 ha ca. 40 ha überwiegend Land Berlin 
(Bezirk) 

verpachtet, überwiegend in 
Nutzung 

Müggelspree 
(LSG u. NSG) 

801 ha ca. 280 ha überwiegend privat Nutzung ruht auf ca. 80 %,  
unwirtschaftliche Standort 

bedingungen 

Summe GL  ca. 670 ha   

Quelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin; der Grünlandanteil beruht auf geschätzten Flächenanteilen, Stand 2005 
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6 Allgemeine methodische Hinweise 

Die Bewertung der Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums von 2000-2006 er-

folgt auf der Grundlage gemeinsamer Bewertungsfragen, die entsprechend Artikel 42 Absatz 2 

der Verordnung (EG) Nr. 1750/99 von der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitglied-

staaten erarbeitet wurden. Die Bewertungsfragen werden durch spezifische Kriterien und Indika-

toren untersetzt. Allgemein wurden daher folgende Arbeitsschritte notwendig:  

·  Überprüfung der Relevanz anhand der formulierten Ziele der zu untersuchenden Maßnahmen 

des EPLR für die Beantwortung der KOM-Bewertungsfragen. 

·  Überprüfung des Datenbedarfs zur Bedienung der relevanten Indikatoren, Identifikation rele-

vanter sekundärer Daten- und Informationsquellen sowie Erhebung notwendiger Primärdaten.  

·  Auswertung vorhandener Daten in Bezug auf die spezifischen Indikatoren. 

·  Bewertung der Wirkung durch den Abgleich der auf der Basis der Informationsmaterialien 

gewonnenen Erkenntnisse mit den Zielvorgaben der Programme und Gesetze.  

Zur Messung der Effekte, die aufgrund der Durchführung der Programme eingetreten sind, ist 

eine Gegenüberstellung von Ausgangsdaten und Zielwerten erforderlich. Prinzipiell können drei 

Arten von Vergleichen durchgeführt werden: 

·  temporaler Vergleich (Situation vor/nach Durchführung der Maßnahme), 

·  gegenläufiger Vergleich (Situation mit/ohne Durchführung der Maßnahme), 

·  normativer Vergleich (Maßstäbe, beste Praxis).  

Als Datenquellen werden Primär- und Sekundärdaten herangezogen. Quantitative Daten werden 

vorrangig aus den Quellen für Sekundärdaten bereitgestellt, während die Primärdatenerhebung 

sich in der Regel auf vertiefende qualitative Informationen aus Interviews, Fallstudien etc. stützt.  
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7 Bewertung der Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben (Art. 4–7) 

Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse des Evaluierungsberichtes von Forstner et 

al. 2005. Da im Zeitraum nach der Aktualisierung der Halbzeitbewertung und dem Bericht aus 

dem Jahr 2005 keine weiteren Finanzmittel im Rahmen der Investitionsförderung ausgezahlt 

wurden, wurde keine separate Ex-post-Bewertung durchgeführt. 

In der Ausgestaltung der Fördermaßnahmen folgte das Land Berlin ohne Abstriche den AFP-

Fördergrundsätzen des Rahmenplanes der GAK. Gefördert wurden ausschließlich Gartenbaube-

triebe, die in Gewächshäuser, dazugehörige Inneneinrichtung und Verkaufsräume sowie in Au-

ßenanlagen investierten, was von der im EPLR genannten Zielstellung, die sich auf die 

Landwirtschaft bezieht, abweicht (Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie Berlin 

2000: 11–13 und 17). Gefördert wurden im gesamten Evaluierungszeitraum (2000–2004) neun 

Investitionsfälle mit einem Ausgabenvolumen von 376.171 €, dieses lag damit deutlich unter den 

vorgesehenen Planzahlen von 801.000 € und unter dem Ausgabevolumen der vorausgegangenen 

Förderperiode (1995 bis 1999). Die gesamte Förderung war höchst ungleich auf die Betriebe 

verteilt: Auf einen Förderbetrieb, der eine zusammenhängende Investition in zwei Anträgen för-

dern ließ, entfielen 71 % der insgesamt geförderten Investitionsvolumina und 62 % der bewillig-

ten Fördermittel. Die übrigen Betriebe waren somit kaum von Bedeutung. Drei der relevanten 

acht Förderbetriebe erhielten im Betrachtungszeitraum 2000 bis 2004 zweimal eine AFP-

Förderung, so dass es sich faktisch nur um fünf verschiedene Förderbetriebe handelte. 

Die Junglandwirteförderung, die im EPLR auf Grund des sich vollziehenden agrarsozialen Wan-

dels als Maßnahme mit großer Bedeutung dargestellt wird (Senatsverwaltung für Wirtschaft und 

Technologie Berlin 2000: 13), spielte im abgelaufenen Programmzeitraum kaum eine Rolle. Im 

einzigen Förderfall ist die Wirkung der Förderung zudem fraglich, da bei einer späteren nochma-

ligen Antragstellung für eine AFP-Investitionsförderung keine Kreditbereitschaftserklärung einer 

Bank beigebracht werden konnte und somit die begonnene Antragstellung wieder zurückgezogen 

wurde. Die Analyse der Junglandwirteförderung in anderen Regionen zeigt, dass sie kaum struk-

turpolitische Wirkungen entfaltet. 
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8 Bewertung der Ausgleichszulage (Art. 19) 

Nachdem die Förderphase 2000 bis 2006 beendet und bereits das neue Entwicklungsprogramm 

für den ländlichen Raum angelaufen ist, erfolgte eine rückschauende Bewertung (Ex-post) der in 

Kapitel V, Verordnung (EG) 1257/1999, Artikel 13 ff., beschriebenen Förderung von Betrieben 

in von der Natur benachteiligten Gebieten (a) mittels Ausgleichszulage im Zeitraum 2000 bis 

2006. Die Ausgleichszulage für Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen (b) (Art. 16 

VO (EG) 1257/1999) wird in Berlin nicht gezahlt, da keine Gebiete nach Art. 16 ausgewiesen 

wurden. Es findet folglich auch keine Bewertung dieser Maßnahme statt. Das EU-Dokument 

VI/12004/00 endgültig (Teil D) weist vier kapitelspezifische Bewertungsfragen aus, die diesen 

Fördertatbestand betreffen und nach denen bewertet wurde. Weitere aus einer Zielanalyse abge-

leitete landesspezifische Zielsetzungen wurden separat und entsprechend ihrer Relevanz eigen-

ständig bzw. im Kontext mit den vorgegebenen EU-Bewertungsfragen untersucht. Die 

Förderung für Betriebe in benachteiligten Gebieten in Berlin ist in der Förderperiode 2000 bis 

2006 bereits zwei mal bewertet worden (Bernhards et al. 2003, Plankl et al. 2005).  

Auch bei der Ex-post-Bewertung wurde der Ansatz der Zentralevaluation verfolgt, so wie es der 

vom Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz (PLANAK) gefasste Beschluss vor-

sieht. Mit der zentralen Bewertung war wiederum die FAL (zum 01.01.2008 in vTI umbenannt) 

vom Bund und den Bundesländern beauftragt, die bereits die Halbzeitbewertung und deren Ak-

tualisierung (Update) vorgenommen und damit den gesamten Förderzeitraum wissenschaftlich 

begleitet hat. Neben den Ausgleichszulagen- wurden auch die Agrarinvestitionsförderung sowie 

die Förderung im Rahmen der Marktstrukturverbesserung zentral durch das vTI bewertet. Die 

Koordination erfolgte durch das Land Baden-Württemberg. 

Im Rahmen der zentralen Evaluation wurden für jedes Bundesland mit Ausgleichszula-

genförderung Länderevaluationsberichte als Modul für die Gesamtbewertung der Programme zur 

Entwicklung ländlicher Räume (EPLR) erstellt. Die Ex-post-Bewertung erfolgte nach einem mit 

den Ländern diskutierten und hierfür konzipierten Evaluationskonzept, welches auf den vertrag-

lichen Vereinbarungen zum Untersuchungsdesign und zur methodischen Vorgehensweise11 so-

wie den ergänzenden vertraglichen Vereinbarungen12 basiert. Schnittstellen zu anderen 

Maßnahmen sowie insbesondere der Beitrag der Zentralevaluatoren bei den zu beantwortenden 

                                                 

11 Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL): Angebot zur Aktualisierung der Halbzeitbewertung und Ex-
post-Evaluation. Braunschweig, Juni 2004.S.25 ff. 
12 Anlage 1: Ergänzende Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zum Angebot vom 17.06.2004. 
5 S. 
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Querschnittsfragen wurden im Vorfeld bilateral und in einem ersten Evaluatorenworkshop mit 

den Programmevaluatoren festgelegt und in einer Vereinbarung festgehalten. Neben den zentra-

len Evaluationsberichten wird es für Deutschland einen länderübergreifenden Synthese-

Evaluationsbericht zur Förderung der Ausgleichszulage geben, welcher auf den inhaltlichen 

Aussagen der Länderevaluationsberichte zur Ausgleichszulage basiert. 

8.1 Ausgestaltung der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete in Berlin 

Übersicht über die angebotene Maßnahme 

In Berlin sind die benachteiligten Gebiete in der Richtlinie (EWG) 465/1986 des Rates, zuletzt 

geändert durch die Entscheidung der Kommission (97/172), bindend festgesetzt. Benachteiligte 

Gebiete sind Grenzertragsstandorte, auf denen aufgrund von erschwerten natürlichen Produkti-

onsbedingungen die Tendenz zur Aufgabe der Landwirtschaft größer ist als in nicht benachteilig-

ten Gebieten. Die erschwerten Produktionsbedingungen werden durch Höhenlage, Hangneigung, 

klimatische Voraussetzungen, Erreichbarkeit, aber auch durch eine geringe Bodenqualität oder 

andere Erschwernisse verursacht. Nahezu die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche in Ber-

lin ist als benachteiligtes Gebiet ausgewiesen, diese Fläche liegt zu 100 % in der Benachteiligten 

Agrarzone. Über weitere benachteiligte Gebietskategorien verfügt Berlin nicht. Da die landwirt-

schaftliche Fläche in Berlin jedoch begrenzt ist, liegen die Flächen der meisten Berliner Betriebe 

zu einem großen Teil in Brandenburg. 

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Ausgleichszulage in den jeweiligen Bundesländern 

als Landesrichtlinie im Rahmen der von Bund und Ländern finanzierten Gemeinschaftsaufgabe 

„Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) umgesetzt. Sofern Bundesmit-

tel in Anspruch genommen werden, unterliegt sie neben der Verordnung (EG) 1257/199913 auch 

den Grundsätzen der GAK-Förderung. Die Ausgestaltung der Maßnahme obliegt unter den an-

gegebenen Bedingungen dem jeweiligen Bundesland.  

Berlin hat sich bei der Ausgestaltung seiner Förderrichtlinie eng an die Vorgaben im GAK-

Rahmenplan angelehnt. Die genaue Ausgestaltung ist in Tab. 8-1 zu ersehen. Als Vorwegnahme 

der Zusammenlegung der Programme von Berlin und Brandenburg wurden ab dem Jahr 2006 die  

                                                 

13 Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen 
Raumes durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Ände-
rung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L160 vom 
26.9.1999, S. 80. 
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Tab. 8-1: Ausgestaltung der Ausgleichszulagenförderung in benachteiligten Gebieten  
1999 bis 2006 

Jahr Höhe und Staffelung der Ausgleichszulage 

 für Rinder-, Pferde-, 
Schaf- und  

Ziegenhaltung 

für andere Produktio-
nen (Flächenprämie) 

Höchstbetrag  
je Betrieb und Jahr 

Ergänzende 
Bedingungen/ 

Beschränkungen 

a) Prosperitätsregelung  
b) Mindestbetrag 

1999 - 146 €/GV in Natur- 
und Landschafts-
schutzgebieten 

- 123 €/GV in allen 
übrigen Gebieten 

- 146 €/GV in Natur- 
und Landschafts-
schutzgebieten 

- 123 €/GV in allen 
übrigen Gebieten 

- 9.203 €  a) - 

b) 153 € 

 für Grünland für Ackernutzung 
(einschließlich  
Ackerfutter) 

   

2000 - LVZ-unabhängig  
123 € 

- LVZ-unabhängig 
61,5 € 

- 9.203 € 

- bei Kooperationen 
36.923 € bzw. max. 
9.231 € pro Zuwen-
dungsempfänger 

 a) –  

b) 255 € 

2001 
(Ver-
ände-
rung) 

LVZ<=15: 174 € 

16 bis 20: 133 € 

21 bis 25: 92 € 

26 bis 29: 51 € 

LVZ<=15: 87 € 

16 bis 20: 66 € 

21 bis 25: 46 € 

26 bis 29: 26 € 

- 9.203 € 

- bei Kooperationen 
36 923 € bzw. max. 
9 231 € pro Zuwen-
dungsempfänger 

 a) –  

b) 255 € 

2006 

(Ver-
ände-
rung 

LVZ<15,99: max.66 € 

16 bis 20,99:max.58 € 

21 bis 25,99:max.56 € 

26 bis 28,99:max.54 € 

29 bis 31,99:max.25 € 

ab 32: 25 € 

LVZ<15,99: max.33 € 

16 bis 20,99:max.29 € 

21 bis 25,99:max.28 € 

26 bis 28,99:max.26 € 

29 bis 31,99:max.25 € 

ab 32: 0 € 

-1.200 € 

- - bei Kooperationen 
48.000 € bzw. max. 
12.000 € pro Zu-
wendungsempfän-
ger 

- bei mehr als zwei 
betriebsnotwendi-
gen AK Überschrei-
tung der Höchst-
grenze um max. 
6.000 € je AK mög-
lich 

 a) –  

b) 250 

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von Auswertungen des BMVEL, Referat 523 und der Landesförderrichtlinien 
(1999 bis 2001). 

 

Prämienhöhen der Ausgleichszulage entsprechend der LVZ in Anlehnung an die in Brandenburg 

gezahlten Sätze gestaltet und somit eine Angleichung der Programme vorbereitet. 

Beschreibung der Ziele und Prioritäten für die Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten 

Das Land Berlin verfolgt mit der Ausgleichszulage eine Reihe von Zielen, die in der VO (EG) 

1257/1999 § 24 sowie Kapitel V Art. 13 wie auch in den Grundsätzen zur Förderung landwirt-

schaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten gemäß Rahmenplan der GAK genannt werden, 

auch wenn sie teilweise anders formuliert sind. Die von Berlin genannten Ziele decken alle Zie-

le, die mit der Ausgleichszulage verfolgt werden können, ab. Darüber hinaus werden in Berlin 

eigene, über die EU- bzw. GAK-Ziele hinausgehende, regionalspezifische Ziele genannt. Dabei 
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handelt es sich um die Länderziele Erhalt der Kulturlandschaft und Stabilisierung der struktur-

schwachen landwirtschaftlichen Räume.  

Insgesamt nennt Berlin elf Ziele im Zusammenhang mit der Ausgleichszulage. Diese umfassen 

vor allem den Ausgleich natürlicher, wirtschaftlicher und standortbedingter Nachteile sowie die 

Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit, Bewirtschaftung und Betriebe. Aus Sicht 

des Landes kommt dem Ziel Erhaltung der Kulturlandschaft die größte Bedeutung zu.  

8.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen 

Für die Bewertung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten wird im Allgemeinen als 

Untersuchungsmethodik ein Methodenmix, vor allem bestehend aus einem Mit-Ohne und einem 

Vorher-Nachher-Vergleich, verwendet. Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben des Bewer-

tungsrahmens, wie sie im „Leitfaden für die Bewertung von Programmen zur Entwicklung des 

ländlichen Raums im Zeitraum 2000 bis 2006“14 sowie den „Gemeinsamen Bewertungsfragen 

mit Kriterien und Indikatoren“15 und den MEANS-Dokumenten niedergelegt sind. Sie baut auch 

auf den vorliegenden Ergebnissen und Überlegungen der Halbzeitbewertung (Bernhards et al. 

2003) sowie der Aktualisierung der Halbzeitbewertung (Plankl et al. 2005) auf. Nachfolgend 

werden die grundlegenden Überlegungen zum Untersuchungsdesign, die herangezogenen Ver-

gleichsverfahren sowie die verwendeten Datenquellen dargestellt.  

Skizzierung des Untersuchungsdesigns 

Das Untersuchungsdesign für die Ex-post-Bewertung zielt vor allem auf die Herausarbeitung der 

Wirkungen der Maßnahme für den gesamten Programmzeitraum 2000 bis 2006 ab. Dabei kommt 

der bereits durch die beiden zwischenzeitlich durchgeführten Bewertungen vorliegende methodi-

sche Ansatz weiterhin zur Anwendung und wird um weitere Daten und um neue Erkenntnisse 

ergänzt. 

Wie bereits dargestellt, kommt es in Berlin zum einen wegen der schlechten Datenbasis aufgrund 

der insgesamt eher nachgeordneten Bedeutung der Landwirtschaft zu Problemen bei der Bewer-

tung, zum anderen konnte wegen des Fehlens einer Referenzgruppe von nicht geförderten Be-

trieben der Mit-Ohne-Vergleich stark eingeschränkt werden. Als Bewertungsmethode kommt 

daher vor allem der Vorher-Nachher-Vergleich zum Tragen. Auf Vergleiche mit Brandenburg 

                                                 

14 Dokument VI/4351/02-DE Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft, 2002. 
15 Dokument VI/12004/00 endg., Europäische Kommission, Generaldirektion Landwirtschaft, Dezember 2000. 
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wurde aufgrund der unterschiedlichen Strukturen und Problemlagen verzichtet. Auch der Ver-

gleich eines Programmindikators mit einer festen Zielgröße unterbleibt, da eine Quantifizierung 

letzterer fehlt oder die Zielgröße mit den vorhandenen Daten häufig nicht hinreichend operatio-

nalisiert werden kann. Trotz der für Berlin ungünstigen Datengrundlage und angesichts eines zu 

optimierenden Aufwands-Ertragsverhältnisses bei der durchzuführenden Evaluation wurde ver-

sucht, den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens zu Kapitel V (Ausgleichszulage) zu folgen. 

Dies war jedoch leider in den meisten Fällen nicht möglich. Insgesamt erfolgt die Beantwortung 

der Bewertungsfragen eher indirekt bzw. teilweise gar nicht (Bewertungsfragen V1 und V3). Die 

Gründe hierfür werden in den Kapiteln der einzelnen Bewertungsfragen dargestellt. Trotz der 

Schwierigkeiten bei der Beantwortung der Bewertungsfragen können aus der vorliegenden Un-

tersuchung wichtige Informationen als Teilbeitrag zur Beantwortung der kapitelübergreifenden 

Fragen aus der Programmbewertung (Querschnittsfragen) gewonnen werden. 

Für die anderen Länderberichte war die wichtigste methodische Neuerung der Ex-post-

Bewertung die Durchführung regionaler Fallstudien. Dazu wurden fünf Fallregionen in ganz 

Deutschland ausgewählt: 1. Vogelsbergkreis (Hessen), 2. Landkreis St. Wendel (Saarland), 

3. Landkreis Oberallgäu (Bayern), 4. Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) und 5. Harz-

region mit den Landkreisen Osterode a. Harz und Goslar. Ziel dieser Studien war es, eine Ver-

besserung der bisherigen Datenbasis herbeizuführen, die aus den Massenstatistiken gewonnenen 

Ergebnisse zu überprüfen und um wichtige Erkenntnisse zu ergänzen. Neben der verbesserten 

Abbildung realer kleinräumiger Gegebenheiten vor Ort wurde ein Meinungsbild betroffener 

Landwirte, von Experten wie Bürgermeistern, landwirtschaftlichen Beratern, Landschaftspfle-

gern, Naturschützern sowie auch indirekt betroffener Bevölkerungsgruppen wie den Touristen 

eingefangen. Daraus wurde inhaltlich versucht, ergänzende Informationen zur Aufrechterhaltung 

der landwirtschaftlichen Produktion und zur Erfassung der Einkommens- und Lebenssituation 

von Landwirten sowie Hinweise zu den Leistungen der Landwirtschaft in den benachteiligen 

Gebieten für die Allgemeinheit abzuleiten. In Berlin selbst wurde keine Fallstudie durchgeführt. 

Aufgrund der strukturellen Besonderheiten Berlins ist auch keine Übertragung der Ergebnisse 

möglich. 

Datenquellen 

Die Datengrundlage in Berlin ist für die Beantwortung der Bewertungsfragen mehr als ungenü-

gend. So konnten für die Abschätzung der Einkommenseffekte und die Darstellung von Ein-

kommensunterschieden keine einzelbetrieblichen Buchführungsdaten für geförderte und nicht 
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geförderte Betriebe zur Verfügung gestellt werden. Zudem waren die Daten der Sonderauswer-

tung der Agrarstatistik durch den hohen Anteil an Gartenbaubetrieben nicht geeignet.  

Als Datenquellen kommen somit vor allem programmrelevante Zahlen zum Einsatz, die freund-

licherweise von den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt wurden. Dies betrifft insbe-

sondere Daten hinsichtlich des Mitteleinsatzes und des Outputs der Ausgleichszulage sowie 

insbesondere für die Frage V.4. Daten zu den Agrarumweltmaßnahmen in Berlin, die ebenfalls 

von der Fachverwaltung zur Verfügung gestellt wurden. 

Im Grunde müsste auf Grund all dieser Beschränkungen für Berlin eine Vollerhebung bzw. eine 

sehr umfassende Fallstudie durchgeführt werden. Hierfür lässt jedoch der zentral gewählte Eva-

luationsansatz mit seinem beschränkten Budget keinen Raum, ohne dass es gleichzeitig zu Ab-

strichen bei den Bewertungen in den anderen Ländern kommt. Auch eine Übertragung der 

Ergebnisse aus den anderen Ländern ist nur bedingt möglich.  

8.3 Finanzielle Ausgestaltung und Vollzugskontrolle 

Das Land Berlin plante für die Jahre 2000 bis 2006 insgesamt ca. eine Mio. € für die Aus-

gleichszulagenförderung ein. Ingesamt wurden jedoch im Programmverlauf nur 700.000 € aus-

gezahlt. Vor allem in den Jahren 2001 bis 2006 lagen die verausgabten Mittel deutlich unter den 

eingeplanten Werten. Dies ist zum einem damit zu erklären, dass durch die Umstellung der be-

nachteiligten Gebietskategorie von Kleinen Gebieten auf Benachteiligte Agrarzonen und daraus 

resultierenden Folgen bei der Anwendung der GAK die Förderbeträge in Anhängigkeit von der 

LVZ gestaffelt werden mussten, was zu einer Verringerung der Prämie in den oberen LVZ-

Klassen führte. Im Jahr 2000 wurde in Berlin noch an alle Betriebe unabhängig von der LVZ der 

laut GAK zulässige Höchstbetrag pro Hektar ausgezahlt. Im Jahr 2006 führte dann die Anwen-

dung der Fördersätze Brandenburgs, die deutlich unter den Berliner Sätzen lagen, zu einer erneu-

ten Reduzierung der ausgezahlten Fördersumme.  
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Tab. 8-2: Gegenüberstellung der geplanten Ausgaben (Mitteleinsatz) für die Ausgleichs-
zulagenförderung sowie der tatsächlichen Ausgaben – Berlin 2000 bis 2006 

tatsächliche Ausgaben (Vollzug) Geplante Ausgaben 
(Mittelansatz) 

Anteil EU  
geplant AZ Abweichung Jahr 

Mio. € % Mio. € % 

2000 0,153 56 0,141 -7,84 
2001 0,153 56 0,096 -37,25 
2002 0,153 56 0,108 -29,41 
2003 0,153 56 0,095 -37,91 
2004 0,153 56 0,097 -36,60 
2005 0,153 56 0,096 -37,25 
2006 0,153 56 0,067 -56,21 
2000–2006 1,071 56 0,700 -34,64 

Quelle: Eigene Berechnungen anhand von Daten des indikativen Gesamtfinanzierungsplanes des Berliner EPLR 

 

Aufgrund der Sondersituation Berlins und der Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen För-

derkulissen wird die Ausgleichszulage in Berlin mit zwei unterschiedlichen Sätzen kofinanziert. 

Da der Ostteil Berlins zum Ziel-1-Gebiet im Übergang gehört, erfolgt hier eine Kofinanzierung 

durch EU-Mittel von 75 %, im Westteil kann die Kofinanzierung im Rahmen des EPLR zu 

höchstens 50 % erfolgen. Die maximalen Kofinanzierungsanteile werden jeweils voll ausge-

schöpft. Durch die beiden unterschiedlichen Anteile ergibt sich für Berlin insgesamt jeweils ein 

Wert von ca. 56 % bis 66 % Kofinanzierung durch die EU (vgl. Tab. 8-3). Die Aufteilung der 

nationalen Mittel im Rahmen der GAK erfolgt immer zu 60 % aus Bundesmitteln und zu 40 % 

aus Landesmitteln. 

Tab. 8-3: Tatsächliche Ausgaben für die Ausgleichszulagenförderung nach Finanzierungsträger 
2000 bis 2006 

Berlin gesamt Berlin Ost Berlin West 

Ausgaben Anteil EU* Ausgaben Anteil EU* Ausgaben Anteil EU* Jahr 

€ % € % € % 

2000 141.419 56 37.960,07 75 103.459,34 50 

2001 95.677 56 25.945,97 75 69.731,06 50 

2002 101.7541) 57 k.A k.A. 

2003 94.748 57 25.692,17 75 69.055,88 50 

2004 96.753 57 27.789,25 75 69.963,40 50 

2005 95.510 66 63.296,00 75 32.214,00 50 

2006 66.839 64 39.262,00 75 25.577,00 50 

2000–2006 530.351 k.A.     

* Der verbleibende nationale Anteil finanziert sich zu 60 % aus Bundes- und zu 40 % aus Landesmitteln 
1) Angaben aus der Berichterstattung für die GAK 2002. 

Quelle: SenWiArbFrau Berlin und LVLF Brandenburg 
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8.4 Darstellung und Analyse des erzielten Outputs 

In Berlin wurden zwischen 2000 und 2006 jährlich zwischen 36 und 41 Betriebe mit Ausgleichs-

zulage gefördert (Tab. 8-4). Die Höchstzahl der 41 Betriebe wurde im Jahr 2005 erreicht. Die 

durch Ausgleichszulage geförderte Fläche liegt in den einzelnen Jahren zwischen ca. 1.800 ha 

und ca. 2.130 ha. Hier wird der höchste Wert ebenfalls im Jahr 2005 erreicht. Dabei hat sich vor 

allem in den letzen beiden Jahren das Verhältnis von geförderter Ackerfläche zu geförderter 

Dauergrünlandfläche leicht zugunsten des Dauergrünlandes verschoben. 

Tab. 8-4: Mit Ausgleichszulage geförderte Betriebe und Flächen 2000 bis 2006 

geförderte Betriebe 

(Anzahl) 
Anteil geförderte Betriebe  

(%) 
geförderte Fläche 

(ha) 

Jahr 
Berg- 
gebiet 

be-
nacht. 
Agrar-  
zone 

kl. 
Ge- 
biet 

insges. 
im 
HE 

 

in Jur. 
Gesell- 
schaften 

in be- 
nacht. 
Agrar-
zonen 

Acker-
fläche 

Dauer- 
Grün-
land 

insges. 

Anteil  
geförderter 
Grünland-  

flächen 
(%) 

2000 - 36 - 36 k.A. k.A. 100 k.A. k.A. k.A. k.A. 

2001 - 36 - 36 50 3 100 1.341 785 2.126 37 

2002 - 37 - 37 k.A. k.A. 100 1.244 644 1.888 34 

2003 - 38 - 38 k.A. k.A. 100 1.138 623 1.761 35 

2004 - 38 - 38 k.A. k.A. 100 1.287 563 1.849 30 

2005 - 41 - 41 k.A. k.A. 100 1.215 851 2.066 41 

2006 - 38 - 38 k.A. k.A. 100 1.094 849 1.943 44 

Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Förderstatistik 

Die durchschnittliche Höhe der Ausgleichszulage je gefördertem Betrieb lag im Jahr 2000 
noch bei ca. 3.900 €. Aufgrund der bereits beschriebenen veränderten Förderbedingungen 
sank die durchschnittliche Prämie zunächst im Jahr 2001 um ein Drittel auf ca. 2.700 €. Im 
Jahr 2006 kam es aufgrund der Angleichung der Fördersätze an die Brandenburger Beträge 
zu einer weiteren deutlichen Reduzierung der Förderprämie je Betrieb auf durchschnittlich 
ca. 1.760 €. Die durchschnittliche Ausgleichszulage je ha LF entwickelte sich ähnlich. Im 
Jahr 2006 betrug sie mit 34 €/ha LF nur noch ca. die Hälfte des Betrages, der im Jahr 2000 
ausgezahlt wurde (vgl. Tab. 8-5).  

Tab. 8-5: Höhe der Ausgleichszulage je Betrieb und je ha LF und Veränderung 2000 bis 2006 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Ausgleichszulage 

€ 

je geförderten Betrieb 3.927 2.671 2.750 2.493 2.546 2.329 1.759 

je ha geförderter LF 64 45 54 54 52 46 34 

Quelle: Eigene Berechnungen anhand der Förderstatistik 
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8.5 Analyse der organisatorischen und administrativen Umsetzung der Maßnahme Or-
ganisatorische und institutionelle Umsetzung 

Das Land Berlin hat bei der EU-Kommission den Plan zur Entwicklung der ländlichen Räume 

das Landes Berlin 2000 bis 2006 eingereicht. Bis zum Jahr 2004 wurde das Programm von der 

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie des Landes Berlin durchgeführt. Zum Jahr 

2004 wurde zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg der Staatsvertrag der Länder Berlin 

und Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft unterzeichnet. Bis dahin lag die orga-

nisatorische Zuständigkeit für die Durchführung der Förderung von Betrieben in benachteiligten 

Gebieten von Berlin in der Landeshoheit des Landes Berlin. Seit dem Jahr 2004 ist die für die 

Landwirtschaft zuständige oberste Landesbehörde des Landes Brandenburg für die Durchfüh-

rung der Förderprogramme nach EAGFL (Abteilung Garantie) in Berlin zuständig. Bereits ab 

dem Jahr 2003 wurde jedoch die formelle Abwicklung der Ausgleichszulage für Berliner Betrie-

be im Auftrag des Landes Berlin durch das Land Brandenburg (LVLF Frankfurt (Oder)) durch-

geführt. Verantwortliche Zahlstelle war bis zum 15.10.2004 die Zahlstelle des Landes Berlin bei 

der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. 

Bis zum Jahr 2002 wurde der Antrag auf die Gewährung der Ausgleichszulage bei der Senats-

verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen gestellt. Dort wurden auch die Antragsbearbeitung, 

die ersten und zweiten Verwaltungs- sowie die Vor-Ort-Kontrollen durchgeführt. Die Senats-

verwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen war auch für die Bewilligung und die Auszahlung 

über die Zahlstelle zuständig. Im Jahr 2003 und 2004 erfolgten dann die Antragsbearbeitung, die 

ersten und zweiten Verwaltungs- sowie die Vor-Ort-Kontrollen durch das Landesamt für 

Verbraucherschutz und Landwirtschaft Brandenburg, das diese Arbeiten im Auftrag des Landes 

Berlin durchführte. Die Auszahlung erfolgte nominell über die Zahlstelle des Landes Berlin, alle 

Modalitäten wurden jedoch durch das LVLF Brandenburg abgewickelt. Dies hat zu einer Effi-

zienzsteigerung in der Verfahrensabwicklung beigetragen. 

Ab dem Jahr 2007 wird kein gesondertes Programm für das Land Berlin aufgestellt. Der Ent-

wicklungsplan für den ländlichen Raum Brandenburgs und Berlins 2007 bis 2013 gilt dann auch 

für Berliner Betriebe. Dies wird zu einer weiteren Reduzierung des Verwaltungsaufwandes füh-

ren. 

Antragstellung, Bearbeitung, Bewilligung und Kontrolle 

Die Ausgleichszulage wird mit dem jährlich Mitte Mai zu stellenden gemeinsamen Antrag für 

die Flächenbeihilfen beantragt. Für Berlin war bis 2002 die Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
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Arbeit und Frauen für die Antragsannahme zuständig, ab dem Jahr 2003 das LVLF Brandenburg. 

Die weitere Antragsbearbeitung erfolgt ebenfalls dort.  

In Verbindung mit der Vor-Ort-Kontrolle wird für Berliner Betriebe seit 2002 die Einhaltung der 

Vorgaben der „guten fachlichen Praxis“ überprüft, die eine Grundvoraussetzung für die Gewäh-

rung der Ausgleichszulage darstellt16. Die Durchführung der Kontrollen zur Einhaltung der „gu-

ten landwirtschaftlichen Praxis“ erfolgte 2002 durch die Senatsverwaltung oder durch sie 

beauftragte Stellen, z.B. das Pflanzenschutzamt. Seit 2003 wurden die Vor-Ort-Kontrollen auch 

durch das LVLF, Ref. 16 durchgeführt. Nach erfolgter Bewilligung durch das LVLF führt die 

Zahlstelle der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen Berlin die Auszahlung der 

Ausgleichszulage über die Postbank Bonn an die Endbegünstigten durch.  

In der Zwischenbewertung wurde der Verwaltungsaufwand der Ausgleichszulage von der Se-

natsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen als ähnlich hoch wie für die Flächenzahlungen, 

insgesamt jedoch als unproblematisch eingeschätzt. Der Evaluator hatte angemerkt, dass bei der 

geringen Zahl der Förderfälle (ca. 36) der mit der Förderung vorgeschriebene administrative 

Aufwand jedoch kritisch zu betrachten ist. Mit der Übernahme der Abwicklung der Ausgleichs-

zulage durch das LVLF Brandenburg hat sich der Aufwand für die Ausgleichszulage zwar nicht 

direkt verringert, da die Berliner Betriebe getrennt bearbeitet werden, aber durch die Arbeitstei-

lung im Haus, z.B. bei der EDV-Betreuung, kam es insgesamt für die Flächenanträge zu Ratio-

nalisierungen. Auch vom LVLF wird die Ausgleichszulage als relativ verwaltungsfreundliches 

Instrument beurteilt. 

Begleitung der Maßnahme 

In Art. 48 und 49 der VO (EG) 1257/1999 ist festgelegt, dass die Durchführung der Ent-

wicklungspläne für den ländlichen Raum wirksam zu begleiten ist. Die Begleitung erfolgt an-

hand im Voraus vereinbarter und festgelegter spezifischer materieller und finanzieller 

Indikatoren (vgl. Art. 36 der VO (EG) 1260/1999). Die Ergebnisse der Begleitung werden im 

Monitoringrahmen bzw. in Lageberichten festgehalten und sind gem. Art. 53 der VO (EG) 

445/2002 der Kommission jährlich zum 30.04. jeden Jahres vorzulegen. Die Durchführung des 

Monitorings liegt im Verantwortungsbereich des Landes Berlin, wurde jedoch ab dem Jahr 2003 

von dem LVLF Frankfurt (Oder) durchgeführt.  



8  Bewertung der Ausgleichszulage 

35 

8.6 Beantwortung der kapitelspezifischen Bewertungsfragen 

8.6.1 Bewertungsfrage 1 – Beitrag der Ausgleichszulage zur Kompensation von Einkom-
mensnachteilen bzw. -verlusten  

Der Interventionslogik der EU folgend soll die Ausgleichszulage natürliche Nachteile, die in den 

benachteiligten Gebieten zu höheren Produktionskosten und niedrigeren Erträgen führen, kom-

pensieren und dadurch die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Tätigkeit in den benach-

teiligten Gebieten bewirken. Mit Hilfe des EU-Programmindikators soll das Einkommensdefizit 

ermittelt werden, das aus den höheren Kosten und geringeren Erträgen durch die natürlichen 

Nachteile entstanden ist (V.1-1.1.). Als weiterer Programmindikator (V.1-1.2) soll die Vertei-

lungswirkung und damit die Effizienz und Wirksamkeit der Maßnahme überprüft werden. Für 

die Flächenstaaten Deutschlands konnte die Bewertungsfrage V.1 hinreichend mit den buchfüh-

renden Testbetrieben beantwortet werden. Das Testbetriebsnetz enthält aber keine Daten für Ber-

liner Betriebe. Schon in der Zwischenbewertung wurde in Abstimmung mit dem Land Berlin auf 

die Beantwortung der Bewertungsfrage V.1 verzichtet, da es trotz intensiver Bemühungen des 

Evaluators und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen nicht gelungen ist, ver-

wertbare Daten buchführender Betriebe mit einem entsprechenden Kenngrößensatz, der auch die 

Analyse der Einkommenssituation erlaubt, bereitzustellen. An dieser Situation hat sich auch zum 

Zeitpunkt der aktuellen Bewertung nichts geändert, weshalb diese Bewertungsfrage auch in dem 

vorliegenden Ex-post-Bericht nicht beantwortet wird.  

8.6.2 Bewertungsfrage 2 – Beitrag der Ausgleichszulage zur dauerhaften Nutzung land-
wirtschaftlicher Flächen  

Ein wichtiges Ziel der Ausgleichszulage besteht darin, den Fortbestand der landwirtschaftlichen 

Bodennutzung zu gewährleisten und somit zur Erhaltung einer lebensfähigen Gesellschaftsstruk-

tur im ländlichen Raum beizutragen. Mit der Bewertungsfrage V.2 soll vor allem der erste Teil 

dieses Ziels, die Erhaltung der landwirtschaftlichen Bodennutzung durch die Ausgleichszulage 

bewertet werden.  

Für den Stadtstaat Berlin stellt sich die Situation jedoch mit einer anderen Problemlage dar als in 

den meisten anderen Bundesländern. In Berlin macht im Unterschied zu den Flächenstaaten die 

Siedlungs- und Verkehrsfläche mit ca. zwei Drittel den größten Anteil an der Flächennutzung 

aus. Der Anteil der landwirtschaftlichen Nutzflächen ist dagegen eher gering (vgl. Tab. 8-6). 

                                                                                                                                                             

16 Leitlinien für die Durchführung der Verwaltungs-, Kontroll- und Sanktionsregelungen bei den Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates – Aus dem EAGFL-
Garantie finanzierten Maßnahmen – (Europäische Kommission VI/10535/99 – DE Rev. 7 vom 23.07.2002), S. 10. 
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Nichtsdestotrotz haben die landwirtschaftlichen Flächen für die Stadt eine große Bedeutung. 

Diese liegt vor allem darin, Freiflächen zu erhalten, für landschaftliche und kulturelle Vielfalt zu 

sorgen, die Kulturlandschaft zu erhalten und die Natur in die Stadt zu bringen.  

In Berlin werden die Ziele Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen und Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung als wichtige Ziele (++) 

beurteilt. Die tatsächliche Entwicklung der LF stellt sich wie in Tab. 8-6 dar. Da die Stichprobe 

der Berliner Betriebe sehr gering ist, schwanken die Angaben etwas und die Entwicklung ist un-

einheitlich, es liegen keine genauen Zahlen für die LF in Berlin vor. Es scheint aber kein ernst-

haftes Problem der Aufgabe landwirtschaftlicher Flächen in Berlin zu bestehen. Da so gut wie 

alle landwirtschaftlichen Nutzflächen in Berlin im benachteiligten Gebiet liegen, ist der Ver-

gleich mit einer Referenzsituation nicht möglich. 

Tab. 8-6: Entwicklung der LF Berliner Betriebe einschließlich der LF in Berlin 2000 bis 2005 

Jahr LF der Betriebe 
(ha) 

davon in Berlin 
(ha) 

2000 2.200 1.250 

2003 1.811 1.407 

2005 2.406 k. A. 

Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung nach Angaben der SenWiArbFrau und des LVLF Brandenburg sowie der 
Sonderauswertung der Agrarstruktur 2003 und 2005 

 

8.6.3 Bewertungsfrage 3 – Beitrag der Ausgleichszulage zur Erhaltung einer lebensfähi-
gen Gesellschaftsstruktur im ländlichen Raum 

Die Abschätzung des Beitrags der Ausgleichszulage zur Erhaltung einer lebensfähigen Gesell-

schaftsstruktur im ländlichen Raum ist eine besondere Herausforderung. Zum einen ist die Ab-

grenzung eines ländlichen Raumes im Stadtstaat Berlin nicht durchführbar, zum anderen sind die 

Daten zur Landwirtschaft in Berlin, wie bereits erwähnt, wenig aussagekräftig. Eine Analyse und 

Abschätzung der kausalen Wirkungen ist daher nicht möglich. 

In der Halbzeitbewertung wurde diese Bewertungsfrage nicht beantwortet, da Berlin zum einen 

weder über einen ländlichen Raum noch über eine ländliche Gesellschaft verfügt und zum ande-

ren die Landwirtschaft für die Entwicklung der Stadt so gut wie keinen Einfluss hat. Daran hat 

sich auch in der Zwischenzeit nichts geändert. Vielmehr besteht die Bedeutung der Landwirt-

schaft für Berlin nach wie vor in einem Beitrag zur Erhaltung einer lebenswerten, vielfältigen 

und abwechslungsreichen Stadt. Hierfür leistet die Ausgleichszulage einen Beitrag, der in der 
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vorliegenden Untersuchung jedoch mit der in Berlin vorhandenen Datengrundlage nicht abgebil-

det werden kann. 

8.6.4 Bewertungsfrage 4.A – Beitrag der Ausgleichszulage zum Schutz der Umwelt und 
zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft 

Gemäß der Interventionslogik der Europäischen Kommission soll durch die Ausgleichszulage 

und deren Kopplung an die Einhaltung der „guten landwirtschaftlichen Praxis“ oder darüber hi-

nausgehender Standards die Aufrechterhaltung bzw. Förderung einer nachhaltigen Bewirtschaf-

tung gesichert und ein Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet werden. In Deutschland ist die 

Zahlung der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten an die Einhaltung der „guten land-

wirtschaftlichen Praxis“ gebunden. Es gibt bewusstermaßen keine Bewirtschaftungsauflagen, die 

über diese Standards hinausgehen, um Überschneidungen mit den Agrarumweltmaßnahmen zu 

vermeiden. Trotz der fehlenden Standards kann aber davon ausgegangen werden, dass alle Be-

triebe, die die Ausgleichszulage erhalten, im Sinne dieser Regelung einen gewissen Beitrag zum 

Schutz der Umwelt leisten. Allerdings dürfte hierbei die Lenkungswirkung der Ausgleichszula-

ge, Landwirte zu einer über die gute landwirtschaftliche Praxis hinausgehenden, umweltscho-

nenderen Bewirtschaftungspraxis anzuhalten, als eher gering einzustufen sein. Der Schutz der 

Umwelt ist somit ein Nebeneffekt der Ausgleichszulage und trifft auf 100 % der geförderten 

Flächen zu. Die Ausgleichszulage wirkt in Bezug auf das Umweltschutzziel indirekt. Bei einer 

Bindung des Umweltziels an höhere Standards ließe sich zwar die Lenkungswirkung der Aus-

gleichszulage erhöhen, gleichzeitig würde aber das bereits bestehende Problem der Zielüber-

frachtung weiter zunehmen. 

Wie der Zusammenhang zwischen positiven Umweltwirkungen und der Ausgleichszulage bzw. 

den benachteiligten Gebieten gesehen werden kann, wurde bereits ausführlich in der Zwischen-

bewertung dargestellt und soll in dem vorliegenden Bericht nicht noch einmal ausgeführt wer-

den. Auch auf methodische Erläuterungen wird weitgehend verzichtet, da hier gegenüber der 

Halbzeitbewertung keine Änderungen vorgenommen wurden. Zur Aktualisierung sollen nur 

Zeitreihen für die wesentlichen Indikatoren ergänzt werden, um einen Vorher-Nachher-

Vergleich vornehmen bzw. eine zeitliche Entwicklung der Indikatoren abbilden zu können.  

Die zur Beantwortung der Bewertungsfrage V.4 von der Europäischen Kommission vor-

geschlagenen Indikatoren (vgl. Halbzeitbericht) können in Berlin keiner Statistik entnommen 

werden. Sie lassen sich auch nicht unter vertretbarem Arbeitsaufwand erheben. Deshalb wurden 

als Hilfsinformationen Daten über die landesspezifischen Agrarumweltmaßnahmen in Berlin 
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herangezogen und den EU-Programmindikatoren zugeordnet. Dabei muss beachtet werden, dass 

es in Berlin nur zwei Agrarumweltmaßnahmen gibt. Dies sind zum einen die Förderung extensi-

ver Grünlandnutzung und zum anderen die Förderung ökologischer Anbauverfahren. Die Daten-

grundlage bilden die von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen zur Verfügung 

gestellten Daten. Da von der Europäischen Kommission nicht definiert wurde, welche Charakte-

ristika „umweltfreundlich bewirtschaftete Flächen“ außer den dargelegten Indikatoren zu erfül-

len haben, wurden alle Flächen, auf denen Agrarumweltmaßnahmen zur Anwendung kommen, 

als „umweltfreundlich bewirtschaftete Flächen“ nach Programmindikator V.4.A-1.1 eingestuft. 

Diese Flächen wurden für das Jahr 2000 von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 

Frauen für das benachteiligte Gebiet ermittelt. Im Folgenden wird der zeitliche Verlauf zwischen 

dem Ausgangsjahr 2000 und dem Jahr 2003 abgebildet.  

Aus den entsprechend für Berlin ausgewerteten Daten geht hervor, dass sich der Anteil der als 

umweltfreundlich eingestuften LF an der LF insgesamt (V.4.A-1.1) zunächst von 6,1 % (114 ha) 

im Jahr 2000 auf ca. 14 % (257 ha) im Jahr 2003 erhöht hat. Im Jahr 2006 hat sich die umwelt-

freundlich bewirtschaftete LF wieder etwas verringert. Mit 191 ha und 9,3 % liegt sie jedoch 

deutlich über dem Ausgangsjahr. Innerhalb der umweltfreundlichen LF verlief die Entwicklung 

des ökologischen Landbaus und der Grünlandextensivierung ungefähr ähnlich. Auch hier kam es 

jeweils im Jahr 2003 gegenüber 2000 zu einer deutlichen Zunahme, im Jahr 2006 hatten beide 

Flächen jedoch wieder etwas abgenommen, liegen aber immer noch deutlich über dem Aus-

gangsjahr. Insgesamt ist die Bedeutung der Grünlandextensivierung innerhalb der umweltfreund-

lich bewirtschafteten LF leicht rückläufig (87 % im Jahr 2000, 67 % in 2003 und 65 % in 2006). 

Demzufolge steigt der Anteil der umweltfreundlich bewirtschafteten Fläche, auf der ökologi-

scher Landbau betrieben wird (V.4.A-1.1(a)) von 13 % im Jahr 2000 über 33 % im Jahr 2003 auf 

35 % im Jahr 2006 an.  

Der EU-Indikator „Anteil der Weiden mit einem Viehbesatz > 2 RGV je ha am umwelt-

freundlich bewirtschafteten Grünland“ (V.4.A-1.1(c)) liegt bei 100 %. Die Flächen erfüllen in 

diesem Fall sogar das Kriterium eines Viehbesatzes von unter 1,4 RGV je ha HFF. 

Die EU-Indikatoren „Anteil AF, auf denen < = 170 kg/ha Wirtschafts- und Mineraldünger auf-

gebracht werden“ und „Anteil AF, auf denen ein Schwellenwert beim Pflanzenschutz einzuhal-

ten ist“ werden in Berlin insbesondere durch die Ackerflächen, auf denen Ökolandbau betrieben 

wird, repräsentiert. Der Anteil dieser Flächen ist insgesamt vergleichsweise gering, hat sich im 

Programmverlauf jedoch verdreifacht (3,6 % im Jahr 2006). 
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Tab. 8-7: Bewertungs- und Kontextindikatoren für Bewertungsfrage V 4 2000 bis 2006 

Indikator  Ergebnisse 20001) Ergebnisse 20032) Ergebnisse 20062) 

umweltfreundlich bewirtschaftete LF  

Anteil umweltfreundl. bewirtschaftete 
LF an LF insges. 

ha 

% 

114,0 

6,1 

257,0 

14,2 

191,0 

9,3 

ökologisch bewirtsch. LF  

Anteil ökol. bewirtsch. LF an umwelt-
freundl. bewirtschafteter LF  

ha 

% 

15,0 

13,2 

85,0 

32,6 

67,0 

35,2 

GL mit Grünlandextensivierung 

Anteil umweltfreundlich bewirtschaf-
tetes GL an umweltfreundl. Bewirt. LF 3) 

ha 

% 

99,0 

86,8 

172,0 

67,4 

124,0 

64,8 

Anteil GL mit < 2 RGV/HFF an umwelt-
freundl. bewirtschaftetem GL3) 

% 100,0 100,0 100,0 

Anteil AF an LF % 64,8 67,6 56,3 

Anteil AF, auf denen <= 170 kg/ha Wirt-
schafts- und Mineraldünger aufgebracht 
werden 

% 1,2 k.A. 3,6 

Anteil AF, auf denen ein Schwellenwert 
beim Pflanzenschutz einzuhalten ist 

% 1,2 k.A. 3,6 

1) Angaben der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. 
2) Angaben des LVLF Brandenburg 
3) hier Grünlandextensivierung. 

 

Wie in der Zielanalyse zur Halbzeitbewertung (Bernhards et al. 2003) gezeigt wurde, misst das 

Land Berlin dem Ziel der Erhaltung nachhaltiger, den Belangen des Umweltschutzes Rechnung 

tragender Bewirtschaftungsformen im Zusammenhang mit der Ausgleichszulage große Bedeu-

tung (++) bei. Die aktualisierte Untersuchung zeigt auch recht erfreuliche Tendenzen hinsichtlich 

der Zielerreichung.  

8.7 Gesamtbetrachtung, Schlussfolgerungen und Empfehlungen  

Gesamtbetrachtung der angebotenen Maßnahmen 

Das Förderinstrument der Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten wurde in den dargestell-

ten Jahren kontinuierlich in Anspruch genommen. Es werden jährlich ca. 38 Betriebe gefördert. 

Damit ist die Ausgleichszulage das stärkste einzelbetriebliche Förderinstrument in Berlin. Die 

Relevanz der Ausgleichszulage ist in Berlin auch deshalb sehr hoch, weil nahezu 100 % der LF 

des Landes im benachteiligten Gebiet liegen. Die Ausgleichszulage hat in Berlin eine andere 

Bedeutung als in den meisten Flächenstaaten. Hier steht weniger der gesellschaftspolitische As-

pekt des Erhaltens einer lebensfähigen Gemeinschaftsstruktur im ländlichen Raum im Vorder-

grund, als vielmehr der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen für die verschiedenen Bedürf-

nisse der Stadt. Als Ergebnis aus den Bewertungsfragen lässt sich zusammengefasst festhalten, 
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dass die LF der Berliner Betriebe insgesamt zwar schwankt, es konnte aber kein akutes Problem 

der Flächenaufgabe identifiziert werden. Die Umweltwirkungen in den benachteiligten Gebieten 

haben sich leicht verbessert. Die Gewinnung ökonomischer Erkenntnisse für die Einkommensla-

ge der Berliner landwirtschaftlichen Betriebe war aufgrund der Datenlage nicht möglich.  

Grundsätzliche Bemerkungen 

Wie bereits in der Zwischenbewertung dargestellt, sind die Schwierigkeiten bei der Abschätzung 

der Wirkungen der Ausgleichszulage und der Beantwortung der Bewertungsfragen vielfältig und 

erschweren Schlussfolgerungen und die Ableitung von Empfehlungen. Eine Beurteilung der 

Wirkungen der Ausgleichszulage ist in Berlin vor allem dadurch erschwert, dass für die meisten 

Indikatoren keine Daten vorliegen. Auch das Fehlen einer geeigneten Referenzgruppe stellt ein 

methodisches Problem dar.  

Aufgrund der Tatsache, dass ab dem Jahr 2007 ein gemeinsamer Entwicklungsplan für den länd-

lichen Raum Brandenburgs und Berlins gilt, in dem hinsichtlich der Ausgleichszulage die Aus-

gestaltung Brandenburg dominiert, empfiehlt es sich, auch den Bericht zur Ex-post-Bewertung 

der Ausgleichszulage in Brandenburg zu lesen. 

Empfehlungen aus der rückschauenden Betrachtung 

Für Berlin ist es schwierig, Empfehlungen für die Förderausgestaltung zu geben, da aufgrund der 

fehlenden Daten die Wirkung der Förderung nur geschätzt werden kann. Insofern ist es auch 

nicht möglich, Vorherzusagen, wie sich die geringeren Fördersätze aus Brandenburg, die jetzt 

auch in Berlin gelten, auf die wirtschaftliche Situation der Betriebe auswirken werden. Auf jeden 

Fall führt die Zusammenlegung der Agrarverwaltung mit Brandenburg aus ökonomischer Sicht 

zu einer Verbesserung der Abwicklung der Förderung.  

Ausblick 

Die ELER-Verordnung fordert eine Neuabgrenzung der benachteiligten Gebiete hinsichtlich der 

Benachteiligten Agrarzonen. Auch die benachteiligten Gebiete Berlins sind davon betroffen. Im 

Zuge dieser neuen Abgrenzung wäre es durchaus überlegenswert, aufgrund der bereits skizzier-

ten anderen Nutzungsansprüche der Flächen in Berlin, die benachteiligten Gebiete in Berlin in 

Zukunft als Gebiete mit spezifischen Nachteilen zu deklarieren. Als Gründe hierfür sprechen die 

besonderen „spezifischen Nachteile“ der Stadtlage, z. B. konkurrierende Nutzungsansprüche, 
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Hundeauslauf, Betreten der Flächen, kleinteilige Flächen usw.17. Durch eine Spezifizierung als 

Gebiete mit spezifischen Nachteilen könnte dann auch die Prämie gesondert berechnet, und so-

mit der Unterschied zwischen der Brandenburger und der Berliner Förderhöhe abgedämpft wer-

den. Flächen, die in Brandenburg liegen, könnten im Gegenzug unabhängig davon, ob der 

Bewirtschafter Berliner oder Brandenburger ist, nach wie vor als Benachteiligte Agrarzone und 

zusammen mit den Brandenburger Flächen behandelt werden, da für diese Flächen keine konkur-

rierenden Nutzungsansprüche, keine Probleme mit Hundeauslauf, kein verstärktes Betreten der 

Flächen, keine Probleme durch Kleinstrukturiertheit etc. bestehen. 

 

                                                 

17 Lagebericht des Landes Berlin gemäß der VO (EG) Nr. 455/2002 für das Berichtsjahr 2003. 
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9 Bewertung der Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24) 

9.1 Ausgestaltung und Ziele der Agrarumweltmaßnahmen  

Berlin bot seit dem Jahr 1994 Agrarumweltmaßnahmen im Rahmen der VO (EWG) 2078/92 an. 

In der Förderperiode 2000–2006 wurden folgende Maßnahmen angeboten:  

·  extensive Grünlandnutzung, darunter auch die Umwandlung von Ackerland in ex-

tensiv zu nutzendes Grünland, 

·  ökologische Produktionsverfahren. 

Die extensive Grünlandnutzung hatte zum Ziel, die Belastung abiotischer und biotischer Schutz-

güter durch Dünge- und Pflanzenschutzmittel zu senken bzw. zu vermeiden, die Voraussetzun-

gen für die Erhaltung artenreicher Grünlandbestände zu verbessern und einer Verbuschung und 

Nutzungsaufgabe des Grünlandes vorzubeugen. Sie stellte deshalb die Einhaltung einer extensi-

ven Bewirtschaftung des beantragten Dauergrünlandes mit höchstens 1,4 RGV/ha Hauptfutter-

fläche sicher.  

Durch die Extensivierungsprämie wurden die nachfolgend genannten – und über die Pflichten im 

Rahmen der guten landwirtschaftlichen Praxis hinausgehenden – freiwilligen Verpflichtungen 

des Landwirtes zugunsten der Umwelt prämiert: 

·  schlagbezogene Dokumentation aller verpflichtungsrelevanten Bewirtschaftungsmaßnahmen, 

·  Beibehaltung des Umfangs von Dauergrünland, 

·  Verzicht auf den Einsatz von Klärschlamm, 

·  maximaler Viehbesatz 1,4 GVE/ha Futterfläche, 

·  Verzicht auf chemisch-synthetische N-Dünger, leichtlösliche Phosphate und angereicherte 

K-Dünger, 

·  Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

·  mindestens einmalige Nutzung des Grünlandes vor dem 20. September des jeweiligen Jahres. 

Dabei wurden folgende vier Formen unterschieden: 

a) Einführung einer extensiven Bewirtschaftung des Dauergrünlandes durch Viehbestands-

abstockung von Rindern und/oder Schafen.  

b) Einführung einer extensiven Bewirtschaftung des Dauergrünlandes durch Flächenaufsto-

ckung oder durch eine Kombination von Viehbestandsabstockung und Flächenaufsto-

ckung.  

c) Einhaltung einer extensiven Bewirtschaftung des Dauergrünlandes.  
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d) Umwandlung von Ackerland in extensiv zu nutzendes Dauergrünland.  

Die Förderung erfolgte im Rahmen der GAK und wurde aus Bundes- und Landesmitteln finan-

ziert. Der Finanzierungsanteil in den Ziel 1-Gebieten im Übergang betrug 75 % aus EU- und 

25 % aus nationalen Mitteln. In den übrigen Gebieten betrug er 50 % aus EU- und 50 % aus na-

tionalen Mitteln. 

Die Anwendung von ökologischen Verfahren erfolgte im gesamten Betrieb mit dem Ziel, die 

Belastung abiotischer und biotischer Schutzgüter mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmit-

teln und Dünger zu vermeiden.  

Durch die Fördermaßnahmen zugunsten des ökologischen Landbaus wurden die nachfolgend 

genannten – und über die Pflichten im Rahmen der guten landwirtschaftlichen Praxis hinausge-

henden – freiwilligen Verpflichtungen des Landwirtes zugunsten der Umwelt prämiert: 

·  schlagbezogene Dokumentation aller verpflichtungsrelevanten Bewirtschaftungsmaßnahmen, 

·  Teilnahme am Kontrollverfahren gemäß VO (EG) Nr. 2092/91, 

·  Beibehaltung des Umfangs von Dauergrünland, 

·  Verzicht auf den Einsatz von Klärschlamm, 

·  maximaler Viehbesatz 2 GVE/ha Landwirtschaftsfläche (Gesamtbetrieb), 

·  Verzicht auf chemisch-synthetische N-Dünger, leichtlösliche Phosphate und angereicherte K-

Dünger, 

·  Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gemäß VO (EG) Nr. 2092/91, 

·  mindestens einmalige Nutzung des Grünlandes vor dem 20. September des jeweiligen Jahres, 

·  mindestens dreigliedrige Fruchtfolge, 

·  maximale organische Düngermenge entsprechend 2 GVE/ha, 

·  Verwendung von Saatgut gemäß VO (EG) Nr. 2092/91. 

Die Förderung erfolgte im Rahmen der GAK und wurde aus Bundes- und Landesmitteln finan-

ziert. Der Finanzierungsanteil in den Ziel 1-Gebieten im Übergang betrug 75 % aus EU- und 

25 % aus nationalen Mitteln. In den übrigen Gebieten betrug er 50 % aus EU- und 50 % aus na-

tionalen Mitteln. 

Tab. 9-1 gibt einen Überblick über die Fördersätze. In Tab. 9-2 sind die potenziellen Wirkungen 

und Ziele differenziert nach den einzelnen Schutzgütern dargestellt. 
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Tab. 9-1: Überblick über die Fördersätze der Agrarumweltmaßnahmen in Berlin 

AUM 
Förderhöhe in €/ha 

Einführung Beibehaltung 

Grünlandextensivierung (GL ex.): 

GL ext (a): Verringerung Viehbestand 

GL ext (b): Aufstockung der Fläche 

GL ext (c): Beibehaltung 

GL ext (d): Umwandlung von Ackerland 

 

 128 

 128 

 128 

 307 

Ökolandbau (ÖL): 

ÖL GL : Ökologischer Landbau auf Grünland 

ÖL AL: Ökologischer Landbau auf Ackerland 

ÖL G: Ökologischer Landbau Gemüse 

 

153   102 

154   102 

251   128 

 

Tab. 9-2: Gewichtung der potenziellen Wirkung/der Ziele der Agrarumweltmaßnahmen (politi-
sche Zielsetzung und Experteneinschätzungen) 

Schutzgut Extensives Grünland B3 ÖLB Acker B3 ÖLB Grünland 

Boden 3 2 3 

Wasser 2 2 2 

Artenvielfalt 2 1 2 

Habitatvielfalt 3 3 3 

Landschaft 1 2 2 
 

1 Ziel erster Ordnung 2 Ziel zweiter Ordnung 3 Ziel dritter Ordnung 

 

Die Agrarumweltmaßnahmen ergänzten die breitenwirksame Maßnahme der Ausgleichszulage 

und die investiven Maßnahmen des ländlichen Raums durch Flächenbeihilfen mit der konkreten 

Zielrichtung, eine besonders umweltschonende Landbewirtschaftung zu fördern und Umweltzie-

le des ländlichen Raums zu erreichen. 

 

9.2 Untersuchungsdesign und Datenquellen  

Methodischer Ansatz 

Ausgangspunkt für die Ex-post-Bewertung sind die Bewertungsfragen und die davon abgeleite-

ten Indikatoren (vgl. EU-Dokument VI/12004/00; vgl. Kap. 2.5.3), sowie die methodischen Er-

gänzungen der vorangegangenen Bewertungen (Matzdorf & Piorr 2003; Matzdorf & Tiemann 
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2005). Für die Agrarumweltmaßnahmen beziehen sich die Bewertungsfragen grundsätzlich auf 

die Schutzgutbereiche  

·  Boden, 

·  Wasser, 

·  Artenvielfalt, 

·  Habitatvielfalt,  

·  Landschaft.  

Jedem Schutzgutkomplex sind spezifische Indikatoren und Kriterien zugeordnet, die quantifi-

zierbare Umweltziele darstellen (vgl. Tab. 9-3). Grundsätzlich lassen sich Maßnahmenindikato-

ren und Zustandsindikatoren unterscheiden. Bei den Maßnahmenindikatoren werden Agrar-

umweltmaßnahmen abgefragt, denen eine positive Wirkung bzgl. des jeweiligen Indikators 

unterstellt wird. Bei den Zustandsindikatoren handelt es sich um eine bestimmte Umweltqualität, 

z.B. den Indikator des Schutzgutes Artenvielfalt „Entwicklung der Population spezifischer Arten 

auf den geförderten landwirtschaftlichen Flächen“. 

Tab. 9-3: Prinzip der Gliederung der Bewertungsfragen an einem Beispiel aus dem Schutzgutbe-
reich Wasser  

Bewertungskategorie Beispiel aus dem Schutzgutbereich Wasser 

Bewertungsfrage In welchem Umfang sind natürliche Ressourcen geschützt worden durch Auswir-
kungen von Agrarumweltmaßnahmen auf die Qualität des Grund- und Oberflächen-
wassers? 

Kriterium 1.B-1. Verringerter Einsatz von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, die Gewäs-
ser potenziell verunreinigen (Angabe in ha) 

Indikator 1.B-1.1. Flächen, die Vereinbarungen zur Durchführung von Maßnahmen unterlie-
gen, welche zur Verringerung des Einsatzes von landwirtschaftlichen Produktions-
mitteln führen (Angabe in ha) 

 
davon Flächen auf denen pro ha weniger chemische Düngemittel ausgebracht 
wurden (in %) 

 

Bei der Beantwortung jeder Evaluierungsfrage wurden im jeweiligen Kapitel die folgenden 

Punkte abgehandelt: 

·  Überprüfen der Interventionslogik, 

·  Gründe für das Auslassen/Ersetzen gemeinsamer Fragen, Kriterien und Indikatoren, 
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·  Ziel-Wirksamkeits-Analyse – beispielsweise anhand von Literaturauswertung und Auswer-

tungen von Erfahrungen zurückliegender Förderperioden sowie Expertenwissen, 

·  Diskussion der Problematik notwendiger Zielvorgaben hinsichtlich der vorgegebenen Krite-

rien, 

·  Kontextinformationen einschließlich Kontextindikatoren. 

Einige Bewertungsfragen/Kriterien und Indikatoren wurden für Berlin nicht als relevant befun-

den. Neu definiert wurde ein Indikator im Schutzgutbereich Boden, der den spezifischen Altlas-

tenproblemen der Landwirtschaft im Land Berlin Rechnung trägt.  

Das methodische und zeitliche Vorgehen gliederte sich in die folgenden Schritte:  

(1)  Festlegung des Untersuchungsdesigns 

·  Zielanalyse: Festlegung der zu bewertenden Auswirkungen (quantitativ) und Einordnung 

in eine Rangfolge (qualitativ), 

·  Festlegung der relevanten Indikatoren, 

·  Zuordnung der jeweils relevanten AUM zu den Bewertungskriterien und Indikatoren;  

(2)  Datenerhebung und Bewertung 

·  Überprüfung des Bedarfs an Sekundär- und Primärdaten und Datensammlung, 

·  Analyse und Bewertung; 

(3)  Berichterstattung. 

Datengrundlagen 

Für die Bewertung wurden als Sekundärdaten vor allem die InVeKoS-Daten genutzt. Diese 

konnten für das Jahr 2006 sowohl auf der Ebene der Betriebe (Struktur-, Nutzung- und Förder-

daten auf Betriebsebene) als auch, durch die Einführung des GIS-InVeKoS, räumlich auf der 

Ebene der Feldblöcke genutzt werden. Für die Outputanalyse wurden aufbauend auf den bis-

herigen Evaluationsberichten die Datentabellen des LVLF genutzt. Zur Identifizierung sensibler 

Gebiete mit schutzgutbezogener Relevanz wurden die folgenden Karten genutzt (Abb. 3, 4, 5 im 

Materialband): 

o Gefährdungsgebiete für Erosion durch Wind- bzw. Wassererosion 

o Rieselfelder  
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o Schutzgebiete im Land Berlin 

In den Bewertungsfragen wurden i.d.R. die (Flächen-)Angaben für die Einzelmaßnahmen in 

summierter Form über „alte“ (VO (EWG) 2078/92) und „neue“ (VO (EG) 1257/99) Verträge 

aufgeführt. Differenziert wurden die Maßnahmen inhaltlich nach: 

·  Extensive Grünlandnutzung (GL ext (a)–(b)), 

·  Umwandlung von Ackerland in Grünland (GL ext (d)), 

·  Ökologischer Landbau auf Grünland (ÖL GL), 

·  Ökologischer Landbau auf Ackerland/Gemüse: (ÖL AL/G). 

Im Rahmen der Output-Analyse wurde auf die Bewilligungsdaten (Auszahlungsdaten) zurück-

gegriffen. Es wurden sämtliche Flächen des Landes Berlin, die eine Förderung für AUM erhalten 

haben, in die Bewertung einbezogen, unabhängig vom Betriebssitz des Antragsstellers. Für eini-

ge räumliche Analysen wurden die Antragsdaten (Antrag auf Auszahlung) genutzt18, die Daten-

grundlage wird jeweils deutlich gemacht.  

Primärdaten wurden durch den Evaluator selbst im Rahmen von mündlichen Befragungen und 

Interviews generiert. Ebenso wurden die Ergebnisse der Vollerhebung der Halbzeitbewertung 

sowie der Experteninterviews der Aktualisierung der Halbzeitbewertung berücksichtigt. 

9.3 Darstellung und Analyse des erzielten Outputs  

Die Tab. 9-4 stellt den Flächenumfang sowie die ausgezahlten Mittel des Förderzeitraums 2000 

bis 2006 dar. Bei den Auszahlungen kam es zum Teil zu erheblichen Verzögerungen, was durch 

personelle Engpässe (Personalabbau) sowie einen hohen manuellen Bearbeitungsaufwand be-

gründet wurde. Der Verwaltungsaufwand wurde im Vergleich zur Abwicklung der Ausgleichs-

zahlungen als sehr hoch eingeschätzt. Zu dem grundsätzlichen Ablauf des Verwaltungs-

verfahrens wird auf Kapitel 3.3 verwiesen. Tab. 3 im Materialband zeigt den Verlauf der 

Verträge der VO 1257/1999 seit der Zuständigkeit des LVLF Brandenburg im Detail. Generell 

lag die höchste Inanspruchnahme etwa in der Mitte des Förderzeitraums. Rückläufige 

Flächenumfänge wurden z.B. durch die Nichtanerkennung durch Vor-Ort-Kontrollen (vgl. Tab. 

14 im Materialband) bzw. die Ausweitung von Schutzgebieten erklärt. Die Ausweisung von 

                                                 

18 Antragsdaten wurden z.B. für räumliche Analysen genutzt, da nur diese räumlich verortet (Feldblockebene) zur 
Verfügung standen. Die leichten Abweichungen werden daher in Kauf genommen.  
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Schutzgebieten mit Schutzgebietsauflagen untersagt die Honorierung freiwilliger Agrarumwelt-

maßnahmen. Statt dessen kann zukünftig für solche Gebiete eine Förderung über Artikel 36 

(ELER VO) beantragt werden. Innerhalb des laufenden Förderzeitraums war dies allerdings noch 

nicht möglich.  

Der größte Finanzaufwand im Bereich der Agrarumweltmaßnahmen wurde im Verlauf des 

Förderzeitraums für die Honorierung der extensiven Grünlandnutzung eingesetzt (Tab. 9-4). Die 

Umwandlung von Ackerland in Grünland wurde nur wenig in Anspruch genommen (vgl. Tab. 3 

im Materialband). Während anfänglich auch im Rahmen der Honorierung des ökologischen 

Landbaus ein hoher Anteil Grünland gefördert wurde, gewann im Verlauf des Zeitraums auch 

die Förderung des Ackerlandes an Bedeutung. Insgesamt handelt es sich mit 45 ha im Jahr 2006 

um 23 % des geförderten Flächenumfangs.  

Bezogen auf die Planungsziele erfuhren die Agrarumweltmaßnahmen eine grundsätzlich hohe 

Akzeptanz. Im Verlauf des Förderzeitraums wurden die gesetzten Flächenziele (120 ha Extensi-

ve Grünlandnutzung, 50 ha Ökologischer Landbau) zeitweise deutlich überschritten und mit dem 

Jahr 2006 relativ exakt erreicht. Bezogen auf den für die Agrarumweltmaßnahmen eingeplanten 

Finanzaufwand wurde das geplante Finanzvolumen dennoch nicht ausgeschöpft (vgl. Kap. 3.4). 

Tab. 9-5 gibt einen Überblick über die Anzahl der Verträge je Maßnahme. 
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Tab. 9-4: Output der AUM – ausgezahlte Mittel und geförderte Fläche 

 Extensive Grünlandnutzung Ökologischer Landbau 

 GL ext (c-d) ÖLB AL/GL/G 

 ha € ha € 

2001 112 18.355 4,5 690 

2002 127 18.547 66 6.987 

2003 173 27.843 84 8.587 

2004 170 22.226 85 8.713 

2005 127 19.630 33 4.180 

2006 120 18.163 45 5.796 

Quelle: Matzdorf & Tiemann 2005, ab 2005 LVLF, Tabellen BB-KULAP 2000 

 

Tab. 9-5: Anzahl der Verträge für AUM in Berlin  

 Anzahl der Verträge für AUM in Berlin 

Antragsjahr GLex. (c-d) ÖLB gesamt gesamt 

2001 4 1 5 

2002 6 3 9 

2003 6 3 9 

2004 6 3 9 

2005 6 3 9 

2006 6 4 10 

Datenquelle: Matzdorf & Tiemann 2005, ab 2005 LVLF, Tabellen BB-KULAP 2000 sowie Tab. 3 und 12 im Materialband 

 

Über die Betriebsdatei des Jahres 2006 konnten zehn der geförderten Betriebe analysiert werden. 

Darunter vier Betriebe mit Betriebssitz in Brandenburg, Landkreis Barnim. Bei den in Berlin 

ansässigen teilnehmenden Betrieben handelt es sich im Vergleich zum Durchschnitt aller Berli-

ner Betriebe (MW nicht teilnehmender Betriebe 194 ha) um relativ kleine Betriebe (MW 40 ha). 

Durch die Teilnahme einiger Brandenburger Betriebe stieg die mittlere Betriebsgröße auf 110 ha 

(vgl. Abb. 9-1).  
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Abb. 9-1: Größenklassen (ha) teilnehmender Betriebe 
 

Die Tab. 4 im Materialband gibt einen Überblick über die allgemeinen Strukturdaten der teil-

nehmenden Betriebe. Es handelt sich überwiegend um Einzelunternehmen im Haupterwerb (vgl. 

auch Abb. 9-2) mit dominanter Ausrichtung auf Pferdehaltung. Die Betriebe bewirtschaften in 

der Mehrzahl ihr gesamtes Grünland extensiv (Tab. 4 im Materialband). Dabei hat die Förderung 

der Agrarumweltmaßnahmen des Berliner EPLR vor allem für die in Berlin ansässigen Betriebe 

eine hohe Bedeutung. Die Wichtigkeit der gleichgerichteten Fördermöglichkeiten in beiden Län-

dern wird an diesen teilnehmenden Betrieben deutlich.  

62

1

1
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Körperschaft des öffentlichen Rechts
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Abb. 9-2: Rechtsformen teilnehmender Betriebe 
 

Grundsätzlich konnten an den Agrarumweltmaßnahmen alle Landwirte, die die allgemeinen An-

forderungskriterien erfüllen, teilnehmen, da die Maßnahmen nicht an bestimmte Gebietskulissen 

gebunden waren. Allerdings ist der Ökolandbau dadurch eingeschränkt, dass ein relativ hoher 

Anteil der LF von Berlin ehemalige Rieselfelder darstellen (vgl. Ausführungen in Kap. 9.4.2) 

und ökologischer Landbau hier untersagt ist. Hinzu kommt, dass eine Teilnahme an den Agrar-

umweltmaßnahmen ausgeschlossen wird, wenn die Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand 

mehr als 25 % des Eigenkapitals des Unternehmens beträgt. Ebenso kann die Lage in Schutzge-

bieten als Ausschlusskriterium gelten. 
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Abb. 9-3 gibt einen Eindruck zum Anteil der Agrarumweltmaßnahmen an der landwirtschaftli-

chen Nutzfläche. Dabei wird die Dominanz der extensiven Grünlandnutzung deutlich. Dies ist 

vergleichbar zum Land Brandenburg, auch dort liegen die Anteile der Agrarumweltmaßnahmen 

im Grünland deutlich höher als im Ackerland. Allerdings liegen die geförderten Anteile dort sehr 

viel höher. Brandenburg belegte im Jahr 2006 zwischen 10–15 % des Ackerlandes und mehr als 

50 % des Grünlandes mit AUM. Die Auswertung der InVeKoS-Daten des Jahres 2006 ergab für 

Berlin einen Förderanteil von 12 % des Grünlandes und 0,3 % des Ackerlandes (bezogen auf die 

Feldblöcke mit Zuordnung Berlin).  
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Agrarumweltmaßnahmen: 

 Extensive Grünlandnutzung 

 Umwandlung von Ackerland 
in Grünland 

 Ökologischer Landbau  

Abb. 9-3: Anwendung von Agrarumweltmaßnahmen des EPLR Berlin im Jahr 2006, Antrag auf Auszahlung 
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9.4 Bewertungsfrage 1.A – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz natürli-
cher Ressourcen durch Auswirkungen auf Bodenqualität 

Die Bewertungsfrage zum Bodenschutz gliedert sich in der von der Kommission vorgeschlage-

nen Form in drei Kriterien: 

·  Verringerung der Bodenerosion, 

·  Verringerung der chemischen Verunreinigung von Böden, 

·  weitere Vorteile für landwirtschaftliche Betriebe oder die Gesellschaft durch Bodenschutz. 

Innerhalb des Kriteriums Verringerung der chemischen Verunreinigung von Böden haben die 

Evaluatoren zusätzlich zum Indikator “Flächen, die schädlichem Stoffeintrag unterliegen“ einen 

weiteren Indikator definiert, der sich auf die Problematik der ehemals als Rieselfelder genutzten 

Flächen bezieht und sich somit an den spezifischen naturräumlichen Gegebenheiten Berlins und 

deren Nutzung orientiert: landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zur Reduzierung der 

Schwermetallmobilität in schadstoffbelasteten Böden unterliegen.  

9.4.1 Kriterium 1.A-1. Verringerung der Bodenerosion  

Dem Kriterium „Verringerung der Bodenerosion“ ist der Indikator 1.A-1.1. zugeordnet, der den 

Umfang an AUM, die auf Erosionsschutz gerichtet sind, quantifiziert und die Angaben im Indi-

kator a) auf Gebiete mit Erosionsgefährdung spezifiziert. Die standörtlichen und klimatischen 

Verhältnisse im Land Berlin bedingen, dass Erosion vorrangig durch Wind verursacht wird.  

Relevant waren die Maßnahen zur Umwandlung von Ackerland in Grünland sowie Teile des 

Ökologischen Landbaus. Berücksichtigt wurden dabei die Flächen des Ackerlandes ohne Gemü-

seanbau. Die Zuordnung dieser Fläche zu diesem Indikator ist sinngemäß, da die für den ÖLB 

typischen Fruchtfolgeelemente (Untersaaten, mehrjährige Leguminosengemenge) zu einer über 

längere Zeiträume kontinuierlichen Bodenbedeckung führen. Diese Bodennutzung ist beim ÖLB 

systemimmanent und unterscheidet ihn vom konventionellen Ackerbau. Da die Untersaaten und 

Leguminosengemenge nicht, wie in Brandenburg, zusätzlich honoriert wurden, wurde die Fläche 

des ökologischen Landbaus berücksichtigt. 

Die Gemüsebauflächen wurden nicht als relevant eingestuft, da es sich um Reihenkulturen mit 

mechanischer Beikrautregulierung handelt. Im gegenläufigen Vergleich stellt sich in Berlin die 

Situation so dar, dass auch integriert arbeitende Gemüsebaubetriebe (ohne entsprechende AUM) 

mit Untersaaten arbeiten (Matzdorf und Tiemann 2005). Es resultiert somit im Vergleich 

Mit/Ohne keine erosionsmindernde Wirkung aus der AUM. 
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Die ökologische Effektivität der Maßnahmen wird differenziert bewertet. Die ökologische Wirk-

samkeit der Umwandlung von Ackerland in Grünland wird aufgrund der fünfjährigen Verpflich-

tung zur Umwandlung als hoch eingeschätzt. Die ökologische Bewirtschaftung der Ackerflächen 

wird in Bezug auf ihre erosionsmindernde Wirkung gegenüber der Umwandlung von Ackerland 

in Grünland geringer eingestuft. Eine hauptsächlich auf Erosionsschutz ausgerichtete AUM gab 

es im Land Berlin nicht.  

Tab. 9-6: Flächenumfang (ha) und relativer Anteil (%) an AUM, die den Indikatoren zum Krite-
rium „Verringerung der Bodenerosion“ zuzuordnen sind 

Indikator 1.A-1.1. ‚Verringerung der Boden-
erosion’ 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

ha Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarun-
gen zum Schutz/ zur Verringerung von Boden-
verlusten unterliegen 

22,2 22,2 32,7  32,5  40,8 47,4 

  % 

a1) davon Flächen, auf denen die hauptsächlich 
durch Wind verursachte Bodenerosion ver-
ringert wurde 

100 100 

b) davon Flächen, auf denen Bodenverluste ver-
ringert wurden durch: 

  

100 100 100 100 

·  Bodennutzung (Weiden, sonstige Dauer-
kulturen),  

100 100 100 100 

·  davon Flächen, auf denen Fördermaßnahmen 
angewendet wurden, die hauptsächlich/-
ausschließlich zur Bekämpfung der Boden-
erosion dienen 

0 0 0 0 

100 

 

 

0 

100 

 

 

0 

 

Die Gefährdungssituation gegenüber Erosion durch Wind im Land Berlin weist in den landwirt-

schaftlich genutzten Randgebieten an der Grenze zu Brandenburg (mit Ausnahme der westlich 

gelegenen Standorte) eine mittlere bis hohe Gefährdung auf; hingegen ist die Wassererosions-

gefährdung im Untersuchungsraum als nicht vorhanden oder gering eingestuft. (vgl. Abb. 3 im 

Materialband). Ein Datenvergleich erlaubt die Aussage, dass die geförderten Flächen sich insge-

samt innerhalb gefährdeter Gebiete befinden.  
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9.4.2 Kriterium 1.A-2. Verhinderung oder Verringerung der  chemischen Verunreinigung 
von Böden  

Indikator 1.A-2.1. Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenver-
seuchung/schädlichem Stoffeintrag unterliegen 

Zur Messung des Kriteriums wurde der Indikator 1.A-2.1. von der Kommission unter der Be-

zeichnung „Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zum Schutz vor Bodenverseu-

chung unterliegen“ vorgeschlagen. Der Schutz vor Bodenverseuchung ist durch die 

Düngeverordnung, die Klärschlammverordnung und die Pflanzenschutzmittelanwendungs-

gesetzgebung bundesweit geregelt. Im Land Berlin betrifft keine der AUM den Schutz vor Bo-

denverseuchung im engeren Sinne (Indikator c). Die Evaluatoren interpretieren die Zielrichtung 

daher als „Schutz vor potenziell schädlichem Stoffeintrag“, dabei wird auf die Ausführungen im 

Kapitel 9.5 verwiesen.  

Um die für Berlin relevante Problematik der Rieselfelder angemessen zu berücksichtigen, wurde 

an dieser Stelle ein zusätzlicher Indikator ergänzt.  

1.A-2.2. Landwirtschaftliche Flächen, die Vereinbarungen zur Reduzierung der Schwermetall-
mobilität in schadstoffbelasteten Böden unterliegen 

Seit Ende des 19. Jahrhunderts wurden vor allem im Nordosten und Süden Berlins und jenseits 

der Stadtgrenze in Gebieten des heutigen Landes Brandenburg Flächen mit einem Umfang von 

ca. 20.000 ha zur Verrieselung von Abwässern genutzt. Mit Einführung der Klärwerke wurde die 

Verrieselung schrittweise im Zeitraum von 1968 bis 1983 zunächst im Nordosten, später im Sü-

den eingestellt. Folge der jahrzehntelangen Beaufschlagung war eine signifikante Erhöhung des 

Nährstoff- und Schadstoffgehaltes der Böden. Insbesondere die Konzentration an Schwermetal-

len in den Böden machen Einschränkungen für die landwirtschaftliche Folgenutzung erforder-

lich. Punktuell, z.B. auf ehemaligen Schlammtrocknungsplätzen sind extrem hohe Konta-

minationen anzutreffen. Entsprechend dem Belastungszustand werden für die landwirtschaftliche 

Nutzung die folgenden Empfehlungen/Beschränkungen ausgesprochen (LUA 1995): 

·  niedrige Belastung: Getreide, Kartoffeln, Ölfrüchte, kein Gemüse; 

·  mittlere Belastung: flächenhafte Sanierungsmaßnahmen (Kalkung); 

·  hohe Belastung: Futterpflanzen, nachwachsende Rohstoffe, Aufforstung; 

·  sehr hohe Belastung: Nutzungsaufgabe, punktuelle Sanierung (Bodenaustausch). 
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Das Problem der Schwermetallbelastung der Böden unter ehemaligen Rieselfeldern betrifft zum 

einen die Schutzgüter Boden (hier in der Funktion als Schadstoffpuffer und biotischer Lebens-

raum) und Wasser (Auswaschung von Schwermetallen ins Grundwasser), zum anderen die Le-

bensmittelsicherheit. Im Rahmen dieser Evaluation sollte die schutzgutbezogene Betrachtung im 

Vordergrund stehen. Da das Gefährdungspotenzial nicht nur von der Schadstoffkonzentration im 

Boden, sondern auch von seiner Verfügbarkeit abhängig ist, kommt mobilitätsbestimmenden 

Indikatoren ein besonders Gewicht zu. In erster Linie ist der pH-Wert des Bodens als mobilitäts-

bestimmender Faktor zu optimieren (pH-Wert > 6,5). In ähnlicher Richtung, aber schwieriger 

handhabbar, wirkt eine Erhöhung des Gehalts an organischer Substanz. In Bezug auf die Grün-

landnutzung wird die Schnittnutzung (Wiese) gegenüber der Weidenutzung empfohlen, da weni-

ger Bodenpartikel mit aufgenommen werden und damit das Futter weniger belasten.  

Der zusätzliche Indikator wurde definiert, um im Rahmen des Kriteriums „Verringerung der 

chemischen Verunreinigung“ den spezifischen Anforderungen der ehemaligen Rieselfelder zu 

entsprechen. Unter einen solchen Indikator wären beispielsweise AUM zu fassen, die im Rah-

men ihrer Verfahrensvorgaben die Einhaltung regelmäßiger Kalkung bzw. die Einstellung eines 

zu definierenden Ziel-pH-Wertes bezwecken, um die Schwermetallmobilität zu reduzieren. Da 

derartige Vorgaben im Rahmen der AUM nicht bestanden, wird der Indikator mit Null bewertet.  

9.4.3 Kriterium 1.A-3. Weitere Vorteile für landwirtschaf tliche Betriebe oder die Gesell-
schaft durch Bodenschutz 

Für Berlin sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Förderung 

einer umweltverträglichen Landwirtschaft in jedem Fall dazu beiträgt, eine weitere Bodenversie-

gelung des suburbanen Raumes zu verhindern und damit wesentliche Umweltziele der Stadt un-

terstützt. 

9.5 Bewertungsfrage 1.B – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz natürli-
cher Ressourcen durch Auswirkungen auf die Qualität des Oberflächen- und 
Grundwassers 

9.5.1 Kriterium 1.B-1. Verringerter Einsatz von landwirts chaftlichen Produktionsmitteln, 
die Gewässer potenziell verunreinigen 

Entsprechend dem Vorschlag der Kommission sind diesem ersten von vier auf Wasserschutz 

gerichteten Kriterien drei Indikatoren zugeordnet, die  

·  den Flächenumfang relevanter AUM mit reduziertem Stoffeinsatz (1.B-1.1.), 

·  den relativen Anteil, um den der Stoffeinsatz verringert wurde (1.B-1.2.),  
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·  die Stickstoffbilanz (1.B-1.3.) 

quantifizieren. Für die beiden letztgenannten Indikatoren wird die Empfehlung ausgesprochen, 

diese nur in dem Fall zu berechnen, wenn spezifische, auf den Gewässerschutz gerichtete Pro-

gramme (z.B. in Wassereinzugsgebieten) bestehen. Im Land Berlin existieren keine entsprechen-

den spezifischen AUM, die Vorranggebiete für die Durchführung von wasserschutzrelevanten 

Maßnahmen ausweisen. Die Bewertung beschränkt sich daher auf den Indikator 1.B-1.1. 

Indikator 1.B-1.1. Flächen, die Vereinbarungen zur Durchführung von Maßnahmen unterliegen, 
welche zur Verminderung des Einsatzes von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln führen 

Der Indikator entspricht dem Indikator 1.A-2.1. aus dem Bereich Bodenschutz (Schutz vor 

schädlichem Stoffeintrag). Alle AUM des Landes Berlin sind in diesem Zusammenhang rele-

vant:  

·  Extensive Grünlandnutzung, 

·  inkl. Umwandlung von Ackerland in Grünland, 

·  Ökologischer Landbau auf Grünland und Ackerland. 

Alle AUM in Berlin untersagen den Einsatz synthetischer bzw. leichtlöslicher mineralischer N-, 

P- und K-Düngemittel sowie den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und begrenzen den Tierbe-

satz und damit den Wirtschaftsdünger und Tierbesatz auf der Weide als N-, P-, K-Quellen. 

Im Vergleich zur guten fachlichen Praxis führt dies zu einer hohen Minderung des Einsatzes 

landwirtschaftlicher Produktionsmittel. Nach der Düngeverordnung war der Einsatz von Wirt-

schaftsdünger in Bezug auf Stickstoff auf 170 kg N begrenzt, die Einsatzmenge von Pflanzen-

schutzmitteln unterliegt keiner Begrenzung. 

Die deutlichen Unterschiede im Tierbesatz zwischen Teilnehmern und Nichtteilnehmern werden 

durch InVeKoS-Daten verdeutlicht. Dabei liegt das Augenmerk auf den Futterbaubetrieben. Als 

Referenz werden die in Berlin ansässigen Betriebe herangezogen. Dabei erfolgt eine Trennung 

nach der Größe des Betriebs. Da sich die Teilnehmer der Grünlandextensivierung und die Teil-

nehmer der Förderung für den ökologischen Landbau in Bezug auf die den Tierbesatz kaum un-

terscheiden wird auf eine Trennung der Gruppen verzichtet.  

Tab. 9-7 zeigt den mittleren Tierbesatz ja ha LF der Futterbaubetriebe. Dabei zeigt sich, dass es 

sich bei den Berliner Futterbaubetrieben in der Mehrzahl um Betriebe mit weniger als 50 ha han-

delt, drei Betriebe verfügen über mehr als 200 ha. Der mittlere Tierbesatz der Referenzbetriebe 
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unterscheidet sich vor allem bei den kleinen Betrieben (2,25) deutlich gegenüber dem der teil-

nehmenden Betriebe. Dabei liegt eine hohe Standardabweichung (2,21) vor. So finden sich auch 

unter den nicht teilnehmenden Futterbaubetrieben einige mit relativ geringem Tierbesatz. Die 

Anforderung höchstens 1,4 GV je Hektar Hauptfutterfläche würden 15 der 25 Referenzbetriebe 

erfüllen. Sie bewirtschaften zusammen 1.030 ha Grünland. Möglicherweise liegt dieses Grünland 

in Brandenburg und wird über das dortige KULAP gefördert.  

Tab. 9-7: Tierbesatz je Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche der an den Agrarumweltmaß-
nahmen teilnehmenden Futterbau- und Referenzbetriebe (Nichtteilnehmer) 

Betriebsgröße  Teilnehmer Nichtteilnehmer 

MW 0,84 2,25 < 50 

n 3 20 

MW  0,61 50–100 

n  3 

MW 0,42  100–200 

n 2  

MW  0,38 > 200 

n  3 
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Tab. 9-8: Flächenumfang und relativer Anteil an AUM, die den Indikatoren zum Kriterium 
„Verringerter Einsatz von landwirtschaftlichen Prod uktionsmitteln, die Gewässer po-
tenziell verunreinigen“ zuzuordnen sind 

Indikator 1.B-1.1. ‚Verringerter Einsatz an Produk-
tionsmitteln, die Gewässer potenziell verunreinigen’ 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

ha Flächen, die Vereinbarungen zur Durchführung von 
Maßnahmen unterliegen, welche zur Verminderung 
des Einsatzes von landwirtschaftlichen Produktions-
mitteln führen 

117 193 257 255 160 165 

  % 

a) davon Flächen, auf denen pro Hektar weniger che-
mische Düngemittel ausgebracht wurden 100 100 100 100 100 100 

b) davon Flächen, auf denen pro Hektar weniger Wirt-
schaftsdünger ausgebracht oder die Besatzdichte 
verringert wurde (Glex. und ÖLB-GL) 

96 98 95,5 95,5 84 80 

c) davon Flächen, auf denen landwirtschaftliche Kul-
turpflanzen angebaut wurden und/oder Fruchtfolgen 
eingehalten wurden, die mit einem geringeren Mit-
teleinsatz oder einem geringeren Stickstoffüber-
schuss (im Falle des Einsatzes von Düngemitteln) 
einhergehen. (ÖLB-AL) 

4 2 4,5 4,5 16 20 

d) davon Flächen, auf denen pro Hektar weniger PSM 
ausgebracht wurden (alle Flächen) 100 100 100 100 100 100 

 

9.5.2 Kriterium 1.B-2. Behinderung von Transportmechanismen, auf denen chemische 
Stoffe (vom Oberboden landwirtschaftlicher Flächen oder dem Wurzelraum) in die 
Grundwasserschichten gelangen (Auswaschungen, Oberflächenabflüsse, Erosion)  

Dieses Kriterium stellt mit dem Indikator 1.B-2.1. in der von der Kommission vorgeschlagenen 

Fassung diejenigen Maßnahmen in den Mittelpunkt der Bewertung, die in Form von  

·  biologischen (Indikator 1.B-2.1.a) und 

·  räumlich-strukturellen (Indikator 1.B-2.1.b)  

Barrieren zu einer Verringerung des Eintrags an Schadstoffen in Grund- (und Oberflächen-) 

Wasser beitragen. 

Als relevant wurde die Maßnahme zur Umwandlung von Ackerland in Grünland bewertet. In 

Ergänzung zu den vorgeschlagenen Unterpunkten wurde der Punkt (c) neu definiert und bewer-

tet. Dieser nimmt eine räumliche Spezifizierung im Hinblick auf Gefährdungsgebiete gegenüber 

der Erosion durch Wind vor (Tab. 9-9). 
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Tab. 9-9: Flächenumfang (ha) und relativer Anteil (ha) an AUM, die den Indikatoren zum Krite-
rium „Behinderung von Transportmechanismen, auf denen chemische Stoffe in Grund-
wasserschichten gelangen“ zuzuordnen sind 

Indikator 1.B-2.1. ‚Behinderung von Transport-
mechanismen in Grundwasserschichten’ 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

ha Flächen, auf denen Fördermaßnahmen durchgeführt 
wurden, die zu einer Verringerung des Eintrags an 
Schadstoffen (durch Oberflächenabflüsse, Auswa-
schung oder Erosion) in Grundwasserschichten füh-
ren 

22,2 22,2 22,2 22,2 16,0 16,0 

  % 

a) davon Flächen, die eine bestimmte Bodenbedeckung 
hatten, oder auf denen bestimmte Kulturpflanzen ange-
baut wurden 

100 100 100 100 100 100 

b) davon Flächen, auf denen Oberflächenabflüsse durch 
andere Mittel als den Anbau bestimmter Kulturpflanzen, 
vermieden wurde (Ackerrandstreifen, Hecken, Kontur-
nutzung, Schlaggröße) 

0 0 0 0 0 0 

c) davon Flächen in Gebieten mit Erosionsgefährdung  
durch Wind 100 100 100 100 100 100 

 

9.5.3 Kriterium 1.B-3. Verbesserte Qualität des Oberflächen- und/oder Grundwassers  

Aufgrund fehlender Daten, aber vor allen Dingen aufgrund des marginalen Einflusses der Land-

wirtschaft auf die Qualität des Oberflächenwassers und des Grundwassers im Vergleich zu ande-

ren Faktoren wie Verkehr und Gewerbe, kann eine Auswertung dieses Indikators nicht vor-

genommen werden.  

9.5.4 Kriterium 1.B-4. Indirekte Auswirkungen der Maßnahm en, die auf Flächen mit 
vertraglichen Vereinbarungen durchgeführt wurden, auf Betriebe und andere Sek-
toren 

Die Auswirkungen sind marginal. 

9.6 Bewertungsfrage 1.C – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Schutz (oder zur 
Verbesserung) natürlicher Ressourcen durch Auswirkungen auf den Umfang der 
Wasserressourcen 

Dieser Fragenkomplex wird für ganz Deutschland als nicht relevant eingestuft.  
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9.7 Bewertungsfrage 2.A – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur 
Verbesserung der biologischen Vielfalt (Artenvielfalt) 

Folgende Kriterien wurden durch die Kommission für den Schutzgutbereich Artenvielfalt vorge-

schlagen.  

·  Kriterium 2.A-1: Vorteil für Flora und Fauna auf gewöhnlicher landwirtschaftlicher Fläche 
durch Verringerung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produktionsmittel.  

·  Kriterium 2.A-2: Vorteil für Flora und Fauna auf gewöhnlicher landwirtschaftlicher Fläche 
durch spezielle Anbaumuster landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.  

·  Kriterium 2.A-3: Fördermaßnahmen, die sich auf die Erhaltung schutzbedürftiger Arten 
konzentrieren. Dieses Kriterium ist für die Maßnahmen des Berliner EPLR nicht relevant.  

In dem von der EU vorgegebenen Leitfaden wird jedes Kriterium durch quantitative und qualita-

tive Indikatoren beschrieben. So besteht entsprechend dem Leitfaden das Ziel, die Maßnahmen 

hinsichtlich ihrer konkreten Wirkung für den Schutzgutbereich Artenvielfalt zu bewerten. Da 

jedoch keine eindeutige Trennung relevanter Maßnahmen zwischen den Kriterien besteht, z.B. 

der ökologische Landbau sowohl für das Kriterium 2.A-1 als auch 2.A-2 als relevant eingestuft 

wird, erscheint es wenig sinnvoll, Wirkungen monokausal und differenziert nach der Wirkung 

verminderter Produktionsmittel und Anbaumuster zu betrachten, wie dies durch die eigentlichen 

Kriterien 2.A-1 und 2.A-2 verlangt wird. Daher wird im Folgenden die Bedeutung der AUM 

differenziert für Artengruppen und dies im Zusammenhang mit den Standortverhältnissen und 

der Nutzungshistorie diskutiert. Vorab werden die von der Kommission geforderten quantitati-

ven Indikatoren der Kriterien berechnet und dargestellt. 

9.7.1 Kriterium 2.A-1 Vorteil für Flora und Fauna durch V erringerung des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Produktionsmittel 

Das Kriterium 2.A-1. ist in enger Anlehnung an das Kriterium 1.A-2. ‚Verhinderung oder Ver-

ringerung der chemischen Verunreinigung von Böden’ und das Kriterium VI.1.B-1. ‚Verringer-

ter Einsatz von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, die Gewässer potenziell verunreinigen’ 

zu diskutieren. Es wird daher auf die Ausführungen in Kapitel 9.7.4 verwiesen.  
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9.7.2 Kriterium 2.A-2 Vorteil für Flora und Fauna durch s pezielle Anbaumuster land-
wirtschaftlicher Kulturpflanzen 

Dieses Kriterium wurde erst mit der Inanspruchnahme von ökologisch bewirtschaftetem Acker-

land im Jahr 2003/04 relevant (vgl. Tab. 3 im Materialband), vgl. dazu die Ausführungen in Ka-

pitel 9.7.4.  

9.7.3 Kriterium 2.A-3 Fördermaßnahmen, die sich auf die Erhaltung schutzbedürftiger 
Arten konzentrieren 

Dieses Kriterium ist für die Berliner AUM nicht relevant. 

9.7.4 Kriterienübergreifende Bewertung der Agrarumweltmaßnahmen für den Erhalt 
oder zur Verbesserung der biologischen Vielfalt (Artenvielfalt) 

Alle in Berlin angewandten Maßnahmen weisen eine Relevanz für den Schutzgutbereich „Arten-

vielfalt“ auf. Dabei steht zu Beginn die Aufgabe zu definieren, welche Vielfalt das Schutzziel ist 

bzw. wie Artenvielfalt operationalisierbar und quantifizierbar und somit im Sinne dieses Berich-

tes zu bewerten ist. Die Ziele der Maßnahmen stellen den Ausgangspunkt für die Auswahl des 

Bewertungsgegenstandes dar. Jedoch limitieren einerseits die relativ allgemeine Zielstellung, 

andererseits die Datengrundlagen eine tatsächliche Wirkungskontrolle.  

Die Wirkung der Maßnahmen wird daher vor allem anhand von Literatur sowie durch die Einbe-

ziehung der Analysen für das Land Brandenburg diskutiert. Zusätzlich konnten einige Analysen 

durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um eher indirekte Indikatoren, die Erwartungen auf 

positive Wirkungen stützen bzw. zu einer kritischen Diskussion führen. Weitere Erläuterungen 

erfolgen jeweils im Text.  

Extensive Grünlandnutzung 

Als Bewertungsgegenstand für die Artenvielfalt wird der Beitrag der Maßnahme für die Ent-

wicklung und den Erhalt artenreichen Grünlands diskutiert.  

Seit dem Jahr 1994 wird die extensive Grünlandnutzung als Agrarumweltmaßnahme gefördert. 

Sie wird horizontal, d.h. unabhängig von spezifischen Gebietskulissen, Standorteigenschaften 

und der historischen Nutzung angeboten. Dabei ist die ökologische Wirkung der Grünlandexten-

sivierungsmaßnahme von diesen Faktoren abhängig. Aushagerungsprozesse, als Voraussetzung 

für eine positive Entwicklung von artenarmen Beständen hin zu artenreicheren und standorttypi-

schen Wiesen- und Weidengesellschaften, sind äußerst langwierig. Aktuell wird angenommen, 

dass die Extensivierung ehemals langjährig intensiv genutzter Flächen auch bei längerer Anwen-

dung kaum Effekte für die floristische Artenvielfalt bewirkt (Briemle 1994, Kleijn et al. 2001, 
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Herzog et al. 2005). Hohe Nährstoffvorräte in sorptionsstärkeren Böden, verarmte Diasporen-

banken und fehlende Restpopulationen von Zielarten erschweren oft die Etablierung einer arten-

reichen Zielvegetation. Daher wird die Möglichkeit der Wiederherstellung artenreicher Wiesen 

nach intensiver Nutzung sehr kritisch diskutiert (vgl. auch Kaiser 2000, Dierschke und Briemle 

2002, Dreier et al. 2002, Kleijn et al. 2004). Es ist davon auszugehen, dass die aktuell artenrei-

chen Grünlandbestände vorzugsweise auf relativ unproduktiven und traditionell extensiv bewirt-

schafteten Flächen (low input farming) anzutreffen sind (Kampmann et al. 2007, Knop et al. 

2006).  

In den Analysen für das Land Brandenburg hat sich dies in der Tendenz bestätigt. Der Vergleich 

der floristischen Artenvielfalt von geförderten Grünlandflächen mit Referenzflächen (Nicht-

Teilnehmern) zeigt, dass die Artenzahl auf den geförderten Flächen im Durchschnitt höher liegt 

und auch die Anzahl der Extensivierungszeigern und gefährdeten Arten eine höhere ist. Aller-

dings wurde dort auch deutlich, dass Standtortfaktoren eine herausragende Rolle spielen. Arten-

schutz ist vor allem dort besonders effektiv, wo gut entwickelte Bestände erhalten werden sollen, 

da die Entwicklung von standorttypischen, artenreichen Beständen äußerst langwierig ist. Für 

Berlin kann von ähnlichen Zusammenhängen ausgegangen werden.  

Hervorzuheben ist die grundsätzliche Bedeutung einer extensiven Nutzung innerhalb von natur-

schutzfachlich bedeutsamen Schutzgebieten. Tab. 5-1 weist z.B. den Anteil von Grünland inner-

halb der FFH-Gebiete aus. Allerdings wurden die Agrarumweltmaßnahmen nur dort 

angewendet, wo keine Schutzgebietsauflagen bestanden. Erst mit der Zusammenführung der 

Länder Berlin und Brandenburg wird eine Förderung über Artikel 38 ELER VO möglich.  

Umwandlung von Ackerland in Grünland 

Die Umwandlung von Ackerland in extensives Grünland soll die Grünlandeffekte für den abioti-

schen und biotischen Schutz auf eine größere Fläche bringen. Erreicht wird dadurch i.d.R. eine 

hohe Einsparung an Düngung und Pflanzenschutz mit grundsätzlich positiven Effekten für die 

Artenvielfalt. Allerdings wird der Grünlandbestand nach Einschätzung von Experten aufgrund 

der Einsaat und der kurzen Entwicklungszeit jeweils nicht für hochwertig eingestuft. Ziele, diese 

Flächen langfristig als Dauergrünland einzustufen, erhöhen die nachhaltige Wirkung der AUM. 

Kritisch gesehen wird eine Umwandlung auf sehr leichten Böden, da diese die Potenzialstandorte 

für ackerbegeleitende Segetalarten darstellen.  
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Ökologischer Landbau 

Auch die Wirkung des ökologischen Landbaus ist sowohl auf Grünland als auch auf Ackerland 

stark standortabhängig. Im Bereich des Ackerlandes sind unter dem Aspekt der seltenen und 

gefährdeten Arten die marginalen Standorte von besonderer Bedeutung. Auf ihnen kann durch 

Ökologischen Landbau (Extensivierung) am ehesten eine Veränderung der Artenvielfalt erreicht 

werden, da sie durch anthropogenen Einfluss nivelliert wurden und dadurch ihr standorttypisches 

Arteninventar verschwand.  

Entscheidende Faktoren, die die Habitatqualität auf den ökologisch bewirtschaftenden Agrarflä-

chen beeinflussen, sind der Verzicht auf Düngemittel und Pflanzenschutzmittel. Zusätzlich wir-

ken sich Faktoren der Anbaustruktur positiv für einige Tier- und Pflanzenarten aus. So 

unterscheidet sich das System Ökolandbau, dies belegen die Auswertungen für das Land Bran-

denburg, in Bezug auf den mittleren betrieblichen Anteil an Dauergrünland sowie die Notwen-

digkeit des Anbaus von Ackerfutter und Leguminosen. Der Stilllegungsanteil, auch ohne 

NAWARO, war bei den konventionellen Betrieben leicht höher als bei den Ökobetrieben. Posi-

tiv wurde der höhere Anteil an Sommergetreide des Ökolandbaus insbesondere für die Sege-

talflora gewertet. So hat der Anbau des Sommergetreides im konventionellen Anbau innerhalb 

der letzten Jahre abgenommen. Dabei ist gerade der Wechsel der Kulturen notwendig, um die 

Vielfalt der Begleitflora zu erhalten. Allerdings ist die Vielfalt im Getreideanbau ein Faktor, der 

nicht zuletzt von der Unterschiedlichkeit der Bodenqualität, bzw. auch von der Größe der Betrie-

be beeinflusst wird. Die Analyse der Berliner Betriebe zeigt ebenso einen relativ hohen Anteil an 

Roggenanbau, was auf leichte Böden schließen lässt, sowie einen hohen Grünlandanteil an der 

betrieblichen LF (Tab. 13 im Materialband). Den Gemüseanbauflächen wird trotz einer Vermin-

derung des Nährstoffinputs und des Verbotes an PSM aufgrund der Anbauform lediglich eine 

geringe Bedeutung für den Artenschutz zugesprochen.  
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Tab. 9-10: Flächenrelevante Indikatoren der Bewertungsfrage 2.A „Beitrag der Agrarumwelt-
maßnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung der biologischen Vielfalt (Artenviel-
falt)“  

Indikator 2.A-1. =Artenvielfalt durch verminderten 
Einsatz von Produktionsmitteln’ 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

Flächen, auf denen Fördermaßnahmen zur Verringe-
rung des Einsatzes landwirtschaftlicher Produkti-
onsmittel durchgeführt wurden  117 193 257 255 160 165 

 

a) davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Men-
gen an Pflanzenschutzmitteln verringert wurden 100 100 100 100 100 100 

b) davon Flächen, auf denen die ausgebrachten Men-
gen an Pflanzennährstoffen/Dünger verringert wurden 100 100 100 100 100 100 

c) davon Flächen, auf denen spezifische Produktions-
mittel während der entscheidenden Zeiträume des Jah-
res nicht eingesetzt wurden 

0 0 0 0 0 0 

Indikator 2.A-2. Vorteil für Flora und Fauna durch 
spezielle Anbaumuster landwirtschaftlicher Kultur-
pflanzen 

- - 11 10 26 33 

Indikator 2.A.3 Fördermaßnahmen, die sich auf die 
Erhaltung schutzbedürftiger Arten konzentrieren 

 -  -   -  -  -   - 
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9.8 Bewertungsfrage 2.B – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zur 
Verbesserung der biologischen Vielfalt (Habitatvielfalt) 

Die Frage 2.B umfasst die folgenden Kriterien:  

·  Kriterium 2.B-1 Erhaltung für die Natur sehr wichtiger Habitate auf landwirtschaftlichen Flä-
chen 

·  Kriterium 2.B-2 Erhaltung und Verbesserung von ökologischen Infrastrukturen 

·  Kriterium 2.B-3 Schutz von wertvollen feuchten und aquatischen Habitaten, die an landwirt-
schaftliche Flächen angrenzen 

Für Berlin wäre nur das letzte Kriterium relevant. Hier wird eine Analyse im Rahmen der kom-

menden Halbzeitbewertung empfohlen. Dann werden die Länder Berlin und Brandenburg ge-

meinsam evaluiert, so dass der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen steht. 

9.9 Bewertungsfrage 3. – Beitrag der Agrarumweltmaßnahmen zum Erhalt oder zum 
Schutz von Landschaften 

Im Kapitel 5 „Entwicklung des ländlich geprägten Raums“ wurde ausführlich auf die Bedeutung 

der landwirtschaftlichen Flächen im stadtnahen Bereich hingewiesen. Ein Erhalt der Reste der 

Kulturlandschaft ist hier in jedem Fall zu unterstützen. Die Bewertung der AUM im Bereich 

Landschaft hat vor dem Hintergrund stattzufinden, dass die Alternativnutzung einer landwirt-

schaftlichen Nutzung in dem Bewertungsgebiet in jedem Fall mit einer Verschlechterung des 

Landschaftsbildes einhergehen würde und eine weitere Besiedlung zur Folge hätte. Landwirt-

schaftliche Nutzung ist in diesem Fall positiv. Eine extensive landwirtschaftliche Nutzung, und 

diese vor allen Dingen im Bereich Grünland, stellt im urbanen Raum eine kohärente Nutzung 

dar, die zum Erhalt und Schutz der Vielfalt und der Reste noch erlebbarer kultureller Vielfalt 

beiträgt. Es werden vor diesem Hintergrund für alle drei Kriterien ‚Kohärenz’, ‚Landschaftsviel-

falt’ und ‚kulturelle Eigenart’ sämtliche Flächen mit Agrarumweltmaßnahmen berücksichtigt. 
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Tab. 9-11: Flächenrelevante Indikatoren zur Bewertungsfrage 3 „Beitrag der Agrarumweltmaß-
nahmen zum Erhalt oder zum Schutz von Landschaften“  

 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

Indikator 3-1.1. ‚Kohärente Nutzung der Landschaft’       

ha Landwirtschaftliche Fläche, für die vertragliche Vereinba-
rungen bestehen und die zur Kohärenz mit den natürli-
chen/biologischen Merkmalen des betreffenden Gebiets 
beitragen. 

117 193 257 255 160 165 

 % 

a) davon Flächen, auf denen dies aufgrund von Bodennutzungs-
formen erreicht wird, die wiederum durch Fördermaßnahmen 
beeinflusst worden sind 

100 100 100 100 100 100 

b) davon Flächen, auf denen dies aufgrund von Umgebungs-
merkmalen wie etwa Flora und Fauna oder Habitate erreicht 
wird, die direkt/indirekt das Ergebnis von Fördermaßnahmen 
sind 

0 0 0 0 0 0 

c) davon Flächen, auf denen dies aufgrund der Erhaltung von 
Landschaftsformen wie etwa Reliefs oder Konturen erreicht 
wird 

0 0 0 0 0 0 

d) davon Flächen, auf denen dies aufgrund der Erhaltung der 
Wasserspiegel und der Gestaltung wasserwirtschaftlicher Ein-
richtungen erreicht wird 

0 0 0 0 0 0 

Indikator 3-2.1. ‚Unterschiedlichkeit der Landschaft’       

ha Landwirtschaftliche Flächen, für die vertragliche Verein-
barungen bestehen und die zur Unterschiedlichkeit der 
Landschaft beitragen 117 193 257 255 160 165 

 % 

a) davon Flächen, auf denen dies aufgrund der visuellen Viel-
falt erreicht wird, die durch Bodennutzungsfor-
men/Fruchtfolgen entstanden ist, welche wiederum von den 
Fördermaßnahmen abhängt 

100 100 100 100 100 100 

b) davon Flächen, auf denen dies aufgrund von Umgebungs-
merkmalen wie etwa Flora und Fauna oder Habitate erreicht 
wird, die direkt/indirekt das Ergebnis von Fördermaßnahmen 
sind 

0 0 0 0 0 0 

c) davon Flächen, auf denen dies durch punktuelle/freistehende, 
von Menschenhand geschaffene/erhaltene Merkmale erreicht 
wurde 

0 0 0 0 0 0 

Indikator 3-3.1. ‚Kulturelle Eigenart’       

ha Landwirtschaftliche Flächen, für die vertragliche Verein-
barungen bestehen und die zur Erhaltung/Verbesserung 
der kulturellen/historischen Merkmale eines Gebiets bei-
tragen (Anzahl der Standorte/Merkmale und Hek-
tar/Kilometer)  

117 193 257 255 160 165 

 % 

a) davon Flächen, auf denen dies mit traditionellen Kultur-
pflanzen oder den gewohnten Haustieren erreicht wird, wobei 
das Vorhandensein dieser Pflanzen und Tiere auf Fördermaß-
nahmen zurückzuführen ist 

100 100 100 100 100 100 

b) davon Flächen, auf denen dies durch linienförmige, von 
Menschenhand geschaffene Merkmale oder Gegenstände er-
reicht wird, die aufgrund von Fördermaßnahmen wieder ange-
legt/erhalten worden sind 

0 0 0 0 0 0 

c) davon Flächen, auf denen dies durch punktuelle/freistehende, 
von Menschenhand geschaffene/erhaltene Merkmale erreicht 
wurde 

0 0 0 0 0 0 
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9.10 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Die Agrarumweltmaßnahmen wurden als kleinster Programmbereich über den Verlauf der För-

derperiode kontinuierlich in Anspruch genommen. Die gesetzten Ziele zum Flächenumfang der 

Maßnahmen wurden erreicht (Kap. 9.3). Das geplante Finanzvolumen wurde dabei nicht ausge-

schöpft (vgl. Kap. 3.4). Durch die Agrarumweltmaßnahmen wurden ökologische Leistungen der 

überwiegend sehr extensiv wirtschaftenden Betriebe honoriert (Tab. 12 im Materialband). Wir-

kungen entstanden für die Umweltgüter  

·  Boden (Kap. 9.4), 

·  Wasser (Kap. 9.5), 

·  Artenvielfalt auf der gewöhnlichen landwirtschaftlichen Fläche (Kap. 9.7), 

·  Landschaft (Kap. 9.9). 

Maßnahmen mit Zielrichtung für gefährdete Arten wurden nicht gefördert. Es bestand kein di-

rekter Beitrag für den Erhalt oder zur Verbesserung der biologischen Vielfalt (Habitatvielfalt). 

Indirekt unterstützen die Maßnahmen durch ihre Pufferfunktion den Schutz angrenzender Habi-

tate. Auf eine spezifische Auswertung wurde jedoch verzichtet (vgl. Kap. 9.8). So wird von Sei-

ten der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung die Honorierung der ökologischen Leistungen 

unter anderem durch die positive Wirkung der extensiv bewirtschafteten Flächen als Pufferflä-

chen zu angrenzenden Schutzgebieten begrüßt. Die AUM’s ergänzen das Instrumentarium zur 

Umsetzung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen 

der Stadt Berlin und unterstützen den Erhalt der Nacherholungsfunktion.  

Von den teilnehmenden Landwirten wird sehr geschätzt, dass trotz des geringen Potenzials und 

des relativ erheblichen Aufwands (vgl. Kap. 9.3) die AUM’s für das Land Berlin angeboten wer-

den. Die Ausweitung des Maßnahmenspektrums durch den Zusammenschluss mit dem Land 

Brandenburg wird sehr begrüßt. Als wenig Akzeptanz fördernd wird die Tatsache eingestuft, 

dass Betriebe den Anspruch auf die Honorierung von Agrarumweltmaßnahmen bei Ausweisung 

eines Schutzgebietes verlieren (vgl. Kap. 9.3). Ausgleichszahlungen im Rahmen von Natura 

2000 waren in den laufenden Förderperioden nicht möglich.  

Weitere Hinweise sowie einige kritische Aspekte finden sich in Kap. 11.6.  
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10 Bewertung der Maßnahmen für die Dorferneuerung und den ländlichen Wegebau 
(Art. 33)  

10.1 Ausgestaltung der Maßnahmen und Ziele 

Im Rahmen des EPLR wurden Bezug nehmend auf Art. 33 der Verordnung (EG) 1257/1999 

Maßnahmen zur Dorferneuerung, zur Umnutzung der Bausubstanz landwirtschaftlicher Betriebe 

sowie für den ländlichen Wegebau gefördert. Diese Maßnahmen wurden nur außerhalb der 

Ziel 1-Gebiete über den EPLR finanziert (vgl. Tab. 3-5). Die Maßnahmen orientierten sich an 

den jeweiligen Grundsätzen der GAK (vgl. Kap. 3.6). 

Die Maßnahmen der Dorferneuerung und der Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz wur-

den dazu eingesetzt, um 

- die Attraktivität des ländlichen Raums zu steigern, 

- die ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Grundlagen der ländlichen 
Räume zu verbessern. 

Dies geschah unter dem zunehmenden Druck der Gefährdung des Bestandes ländlichen Kultur-

erbes sowie dem Bestreben, das Siedlungs- und Landschaftsbild durch die Förderung der Um-

nutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz positiv zu beeinflussen. 

Voraussetzung für die Förderung von Maßnahmen war ein vorhandener Dorfentwicklungsplan, 

den die Bezirke erstellen mussten. Zudem wurden die Erfordernisse des Art. 47 (2) VO (EG) 

1257/1999 bezüglich von „Einnahmen schaffenden Investitionen“ beachtet. 

Durch die Förderung sollte(n) 

a) die landwirtschaftliche Bausubstanz auf moderne Produktions- und Arbeitsbedingungen so-

wie auf zeitgemäße Wohnverhältnisse der bäuerlichen Familien ausgerichtet werden, 

b) nicht mehr benötigte Gebäude in aktiven Agrarbetrieben zur Umnutzung für unterschiedliche 

Zwecke und damit zur Verbesserung der Familieneinkommen herangezogen werden, 

c) das vielfältige ländliche Kulturgut erhalten und vitalisiert werden. 

Bei den investiven Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung landwirtschaftlicher 

Gebäude wurden wirtschaftliche Wirkungen sowohl für die landwirtschaftlichen Betriebe (bei 

Eigennutzung) als auch für die Region z.B. durch die Einrichtung/Ansiedlung von Betrieben des 

Handwerks etc. ebenso wie Beschäftigungsmöglichkeiten gesehen. Die Umweltrelevanz lag in 

der Förderung vorhandener Gebäude und der Vermeidung zusätzlichen Flächenverbrauchs sowie 

in möglichen Bepflanzungsmaßnahmen/Biotopentwicklungsmaßnahmen.  
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Der ländliche Wegebau unterstützt die nachhaltige Entwicklung und Verbesserung der mit der 

Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur. Förderungsfähig waren 

·  Neubau befestigter Verbindungswege und landwirtschaftlicher Wege, 

·  Befestigung vorhandener, bisher nicht oder nicht ausreichend befestigter Verbindungs-

wege und landwirtschaftlicher Wege, 

·  Maßnahmen gegen Bodenabtrag durch Wind und Wasser (z.B. Schutzpflanzungen). 

10.2 Methodischer Ansatz und Datenquellen 

Die Bewertung der Maßnahmen für die Dorferneuerung und den ländlichen Wegebau folgte dem 

allgemeinen methodischen Design (Kap. 6). Für die Bewertung der Maßnahmen wurden Nach-

haltigkeitsaspekte, wie Umweltwirkungen und sozioökonomische Wirkungen, sowie die Ziel-

formulierungen des EPLR, der GAK und der VO (EG) Nr. 1257/1999 zugrunde gelegt. 

Neben einer Befragung von Fördermittelempfängern und Begünstigten wurden zuständige und 

mit dem Bereich vertraute Vertreter der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 

(SenWiArbFrau) sowie weitere an dem Programm beteiligte und unbeteiligte Personen befragt.  

10.3 Output und Analyse des Vollzugs 

In den Maßnahmen Förderung der „Dorferneuerung und der Maßnahmen landwirtschaftlicher 

Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz“ sowie „ländlicher Wegebau“ wurden im Verlauf der 

Förderperiode vier Projekte gefördert, davon wurden zwei Projekte bereits in der vorherigen 

Förderperiode beantragt, die Gelder wurden jedoch erst im Jahr 2000 ausgezahlt (vgl. Tab. 10-1 

). Alle Projekte betrafen den Bereich Dorferneuerung, im Bereich ländlicher Wegebau wurde 

kein Projekt gefördert.  

Folgende Projekte wurden gefördert: 

·  Instandsetzungsarbeiten an einem Wohnhaus in Blankenfelde. An dem denkmalgeschütz-

ten Gebäude wurden das Dach, die Fenster und zwei Eingangstüren erneuert.  

·  Teilerneuerung des „Hausvaterwegs“ in Hohenschönhausen. Die notwendige Erneuerung 

des Weges erschließt ein Tierheim, einen Reiterhof und geringen dörflichen Wohnungs-

bestand. Darüber hinaus stellt er eine Verbindung in die Parklandschaft Barnim dar.  

·  Instandsetzungsarbeiten eines denkmalgeschützten Wohnhauses in Alt-Lübars. An dem 

Gebäude wurde im Rahmen eines Projektes die Frontfassade des Hauses saniert.  
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·  Instandsetzungsarbeiten an einer evangelischen Dorfkirche in Alt-Lübars. Es erfolgte ei-

ne Erneuerung der äußeren Fassade sowie die Instandsetzung von Fenstern und Türanla-

ge. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen der Projekte betrug 820.675 Euro, die Zuwendungshöhe öffent-

licher Mittel belief sich auf 358.839 Euro. Zwischen 30 bis zu 54 % des Gesamtvolumens wurde 

durch die Förderung abgedeckt. Knapp 90 % der Mittel wurde durch den Bau des Hausvaterwegs 

in Hohenschönhausen gebunden.  

Die Summe der bewilligten Finanzmittel liegt weit unter der für den Zeitraum eingeplanten Fi-

nanzsumme. Insgesamt wurden nur knapp 17 % der ursprünglich geplanten Höhe eingesetzt (vgl. 

Tab. 3-3). Etwa 33 % der Finanzmittel für den Bereich Dorfentwicklung wurden in Anspruch 

genommen. Die Finanzmittel des Bereichs Wegebau wurden nicht in Anspruch genommen. 

Nach Auskunft der zuständigen Stelle in der SenWiArbFrau war die Nachfrage für die Maßnah-

men Dorferneuerung und ländlicher Wegebau relativ gering, so dass alle gestellten Anträge be-

willigt werden konnten.  

Tab. 10-1 : Finanzübersicht des Bereichs Dorferneuerung im Zeitraum 2000–2006 

Projekt Gesamtsumme 
Öffentlicher 
Anteil 

Eigenanteil 
Antragsteller 

Weitere 
Anteile* 

Denkmalgeschütztes Wohnhaus in Blankenfelde 47.214 20.452 26.762  

Teilerneuerung des „Hausvaterwegs“ in Hohen-
schönhausen 

713.252 320.324 137.282 255.646 

Denkmalgeschütztes Wohnhauses in Alt-Lübars 15.876 4.763 11.113  

Evangelische Dorfkirche in Alt-Lübars 44.333 13.300 31.033  

 820.675 358.839   

* Es wurden Eigenanteile durch das angeschlossene Tierheim eingebracht (vgl. Text) 

 

10.4 Ergebnis und Wirkung der Maßnahmen 

Instandsetzungsarbeiten des denkmalgeschützten Wohnhauses in Blankenfelde 

In dem Haus wurden mithilfe der Fördermittel neue Fenster und Eingangstüren eingesetzt sowie 

das Dach erneuert. Das Haus ist auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb angesiedelt 

und passt sich ins typische Ortsbild ein. Das Gebäude ist Bestandteil des Denkmalbereichs 

„Dorfanlage Blankenfelde“ und unterliegt somit dem Denkmalschutz. Die Arbeiten im Rahmen 

des Projektes wurden von der Denkmalschutzbehörde genehmigt.  
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In Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte wird durch die Erneuerung der Türen und Fenster ein Bei-

trag zum verringerten Ressourcenverbrauch und Klimaschutz geleistet. Die bisherigen Fenster 

waren undicht, und das Energieaufkommen zur Beheizung der Wohnräume wurde durch das 

Projekt gesenkt. Darüber hinaus wurden die Arbeiten von Unternehmen aus der Region durchge-

führt, so dass hinsichtlich der sozioökonomischen Wirkungen indirekt eine Unterstützung der 

regionalen Unternehmen erfolgte. Für das Paar oder das Dorf ergeben sich keine Einkommens-

veränderungen oder sonstige ökonomische Wirkungen. In erster Linie trägt dieses Projekt zum 

Erhalt der Bausubstanz sowie des typischen Ortsbildes bei.  

Fassadenerneuerung eines denkmalgeschützten Wohnhauses in Alt Lübars 

Durch die Förderung wurde eine Fassadensanierung unterstützt. Fördermittelempfänger ist der 

zwei Generationen umfassende Familienbetrieb, der sowohl Landwirtschaft als auch einen Rei-

terhof betreibt. Das Wohnhaus ist ebenfalls Teil einer denkmalgeschützten Dorfanlage und die 

Sanierungsarbeiten wurden entsprechend durchgeführt. Das Gründstück entspricht der typischen 

Anlage landwirtschaftlicher Höfe in der Region vor hundert Jahren und ist somit Teil des charak-

teristischen historischen Ortsbildes. 

Insgesamt zeichnet sich das Dorf durch überaus ausgeprägte soziale und gesellschaftliche Struk-

turen mit einem hohen Maß an regionaler Identifikation aus. Es galt als „Vorzeigedorf“ der Met-

ropole Berlin. Das Projekt stieß insbesondere wegen der öffentlichen Unterstützung auf positive 

Resonanz, da die Auflagen des Denkmalschutzes zu hohen finanziellen Mehrkosten bei Renovie-

rungs- und Sanierungsmaßnahmen führen, die oft privat nicht geleistet werden können. Die För-

dermittelempfängerin bemängelte jedoch das abnehmende Interesse des Landes Berlin an der 

Entwicklung des Dorfes.  

Hinsichtlich weiterer Wirkungen steht bei diesem Projekt die Steigerung der Attraktivität ländli-

cher Räume, die zweifelsohne gegeben ist, im Vordergrund. Im Zuge der Sanierung wurde die 

bewachsene Fassade von den Weinpflanzen befreit und der Blick auf die mit Stuck verzierte 

Hausfront freigelegt. Mit der Sanierung der Hausfassade wurde ein Berliner Unternehmen beauf-

tragt, so dass die durch die Arbeit entstandene Wertschöpfung ebenfalls in der Region bleibt.  

Insgesamt trägt das Projekt zur Steigerung der auf hohem Niveau befindlichen Attraktivität des 

Dorfes bei. Eine weitere Steigerung der touristischen Anziehungskraft durch das Projekt ist zwar 

nicht zu erwarten, aber die Naherholungsfunktion der Region wurde ein Stück weiterentwickelt. 

Synergieeffekte konnten durch die zusätzliche Restaurierung der Dorfkirche erzielt werden. 
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Instandsetzungsarbeiten an einer evangelischen Dorfkirche in Alt-Lübars 

Die Erneuerung der Fassade und die Instandsetzung der Fenster und der Türanlage der Dorfkir-

che von Alt-Lübars trugen zur Steigerung der Attraktivität des Ortes bei. Insgesamt zeichnet sich 

das Dorf durch überaus ausgeprägte soziale und gesellschaftliche Strukturen mit einem hohen 

Maß an regionaler Identifikation aus.  

Das Projekt verstärkt die touristische Nutzung und die Popularität des Dorfes. Besonders von 

Brautpaaren wird die schon bisher beliebte Kirche verstärkt frequentiert. Direkte sozioökonomi-

sche Effekte sind für die Region durch das Projekt in geringem Umfang auf Grund des zuneh-

menden „Hochzeits-Tourismus“ zu erwarten. Eine indirekte ökonomische Wirkung entstand 

dadurch, dass drei Berliner Unternehmen mit den Baumaßnahmen beauftragt wurden und somit 

ein Beitrag zur Wertschöpfung der Region geleistet wurde.  

In Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte wird durch die Erneuerung der Fenster und der Türanlage 

ein Beitrag zum verringerten Ressourcenverbrauch und Klimaschutz geleistet. In erster Linie 

trägt dieses Projekt jedoch zum Erhalt der Bausubstanz sowie des typischen Ortsbildes bei.  

Teilerneuerung des Hausvaterwegs in Falkenberg 

Die Teilerneuerung des Weges in Hohenschönhausen betrifft ca. 700 m des Hausvaterwegs. Be-

günstigter ist in diesem Fall das Tiefbauamt des Bezirksamtes Hohenschönhausen. Vor der Teil-

erneuerung des Hausvaterwegs war die Straße stark beschädigt und ausgefahren, ein eigener 

gesicherter Fußweg war nicht vorhanden. Der erneuerte Weg ist ca. 700 m lang und besteht aus 

einer geteerten Kraftfahrzeugstraße und einem gepflasterten Fuß- und Radweg. Entlang der 

Fahrbahn verläuft beidseitig ein mit Bäumen bepflanzter Grünstreifen. Da der Weg zu dem neu 

errichteten Tierheim führt, wird er ausgesprochen stark frequentiert. Das Tierheim verzeichnet 

an Wochentagen ca. 300 und an Wochenenden ca. 1.000 Besuchern pro Tag. Darüber hinaus 

wird der Weg von Anwohnern, ortsansässigen Landwirten sowie Besuchern des Landschafts-

parks Barnim genutzt.  

Die Erneuerung des Weges trägt zur Steigerung der Attraktivität des Ortes bei. Ein Besuch des 

Ortes und die Nutzung des Weges als Verbindung zum Berliner Barnim sind nun deutlich kom-

fortabler. Indirekt verstärkt das Projekt auf diesem Weg die touristische Nutzung und die Popula-

rität des Dorfes Falkenberg sowie der angrenzenden Barnimer Parklandschaft. Einschränkend 

muss hinzugefügt werden, dass die Hauptnutzer des Weges Besucher des Tierheims sind.  
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Direkte sozioökonomische Effekte sind für die Region durch das Projekt allenfalls in geringem 

Umfang aufgrund des zunehmenden Tourismus zu erwarten. Eine indirekte ökonomische Wir-

kung entstand dadurch, dass zwei Unternehmen aus der näheren Umgebung mit den Baumaß-

nahmen beauftragt wurden, so dass ein Beitrag zur Wertschöpfung der Region geleistet wurde.  

10.5 Bewertung und Fazit zur Wirkung der Maßnahmen  

Die Maßnahmen des Bereiches Dorferneuerung zielten im Wesentlichen auf die Verbesserung 

der Arbeits-, Produktions- und Lebensbedingungen der bäuerlichen Familien, auf die Umnut-

zung landwirtschaftlicher Bausubstanz, die Schaffung zusätzlicher Einkommen sowie auf die 

Unterstützung des Strukturwandels in der Landwirtschaft. Daneben sollten sie zur Verbesserung 

der ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Grundlagen der ländlichen Räume 

beitragen. Die beiden Projekte zur Sanierung bzw. Instandsetzung des Wohnhauses erfüllen in 

erster Linie den Aspekt der „Erhaltung und Gestaltung land- und forstwirtschaftlicher oder 

ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzter Bausubstanz mit ortsbildprägendem Cha-

rakter “. Durch die Instandsetzung des Wohnhauses in Blankenfelde konnte ehemals landwirt-

schaftlich genutzte Bausubstanz an die modernen Lebensbedingungen angepasst werden. Ferner 

wurde durch die Förderung Kulturerbe saniert und erhalten. Die Teilerneuerung des Hausvater-

wegs trägt im Wesentlichen zur „Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsverhältnisse“ bei. 

Hinsichtlich des allgemeinen Zieles der Entwicklung des ländlichen Raumes fällt die Bewertung 

der Maßnahme Dorferneuerung verhaltener aus.  

Positiv zu bewerten ist, dass alle drei Maßnahmen die Attraktivität  und damit die Naherho-

lungsfunktion des ländlichen Raumes steigern. Wie bereits angesprochen, trugen die durchge-

führten Maßnahmen insbesondere zum Erhalt des ländlichen Kulturerbes bei. Ökologische und 

direkte ökonomische Aspekte blieben hingegen durch die Maßnahmen weitgehend unberührt. 

Eine „spürbare Verbesserung der siedlungsstrukturellen, landwirtschaftlichen, ökologischen und 

für den Ballungsraum Berlin sehr wichtigen Erholungsfunktion des ländlichen Raums“ lässt sich 

lediglich hinsichtlich des Aspekts Erholungsfunktion in begrenztem Ausmaß konstatieren. In-

wiefern die Maßnahmen folglich – nicht zuletzt aufgrund des geringen quantitativen und finan-

ziellen Umfangs – wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums beitragen, ist 

zumindest fragwürdig. 

Insgesamt erwiesen sich die Projekte erfolgreich in der Erreichung einzelner spezifischer Ziele. 

Die regionalen Auswirkungen bleiben jedoch aufgrund der geringen Budgets und der niedrigen 

Anzahl an geförderten Projekten stark eingeschränkt und punktuell. Selbst die geplanten Mittel 
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für diese Bereiche wurden bei weitem nicht ausgeschöpft. Der Eindruck einer fehlenden Kohä-

renz wird dadurch verstärkt, dass knapp 90 % der bewilligten Gelder im Bereich Dorferneuerung 

durch die Teilerneuerung des Hausvaterwegs gebunden wurden, der erst in zweiter Linie die 

Entwicklung des ländlichen Raums zum Ziel hatte.  
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11 Programmbewertung 

11.1 Methodischer Ansatz 

In Übereinstimmung mit den übergeordneten Zielen der Verordnung (EG) Nr. 1257/99 enthalten 

die Rahmenvorgaben für die Durchführung der Bewertung eine Reihe von allgemeinen kapitel-

übergreifenden Evaluierungsfragen, also von Fragen, die über die Bewertung von Einzelmaß-

nahmen hinausgehen und die Effektivität der ländlichen Entwicklungsprogramme – d.h. hier 

konkret für Berlin – im Sinne einer integrierten Politik für den ländlichen Raum erkennen lassen.  

Insgesamt betreffen die kapitelübergreifenden gemeinsamen Evaluierungsfragen sechs unter-

schiedliche Aspekte: 

(1) Bevölkerungsentwicklung, 

(2) Beschäftigungslage (in der Landwirtschaft und außerhalb), 

(3) Einkommensniveau der ländlichen Bevölkerung, 

(4) Standortqualität und Marktposition für landwirtschaftliche Grunderzeugnisse, 

(5) Schutz und Verbesserung der Umwelt, 

(6) Qualität der Durchführungsbestimmungen. 

Die Untersuchung erfolgte parallel auf mehreren Untersuchungsebenen, die in ihrer Gesamtheit 

die Grundlage für die Beantwortung der kapitelübergreifenden Bewertungsfragen liefern.  

Es werden die Wirkungen folgender Maßnahmen in die Bewertung einbezogen: 

·  Einzelbetriebliche Investitionsförderung/Niederlassung von Junglandwirten (Art. 4-7), 

·  Benachteiligte Gebiete (Art. 19), 

·  Agrarumweltmaßnahmen (Art. 22-24), 

·  Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten, Dorferneuerung und ländlicher Wege-
bau (Art. 33). 

Die wichtigsten Informationsquellen für die Bewertung dieser Maßnahmen waren Auswertungen 

der Förderstatistik, Befragungen von Fördermittelempfängern und Gespräche mit Vertretern der 

für den EPLR verantwortlichen Stellen. Grundlage für die Beantwortung der kapitelübergreifen-
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den Fragen in den Bereichen Investitionsförderung (Kap. 7) und Ausgleichszulage (Kap. 8) wa-

ren die Berichte der zentralen Evaluatoren.  

11.2 Querschnittsfrage 1 – Beitrag des Programms zur Stabilisierung der ländlichen Be-
völkerungszahlen 

Die Querschnittsfrage 1 umfasst drei Kriterien, anhand derer die Auswirkungen auf die Situation 

der Begünstigten analysiert werden sollen: 

·  das Altersprofil, 

·  das geschlechterspezifische Profil, 

·  die Abwanderungsrate. 

Aufgrund der geringen Teilnehmerzahlen geben die im Folgenden aufgeführten Ergebnisse im 

hohen Maße den Effekt von Einzelfällen wieder. Ein Vergleich mit Daten anderer (Bundes-) 

Länder ist daher nur sehr bedingt möglich.  

Die einzelnen Maßnahmen des EPLR waren nicht auf bestimmte Altersgruppen oder geschlech-

terspezifisch ausgerichtet. Sie wirkten insofern neutral. Das Altersprofil der Berliner Landwirte 

ist aus Tab. 11-1 zu entnehmen. Dies verdeutlicht einen hohen Anteil der über 40-Jährigen. Da 

die Förderanträge keine altersbezogenen persönlichen Daten erfassen, kann keine Aussage zum 

Altersprofil der teilnehmenden Betriebe getroffen werden. Die ursprünglich geplante Förderung 

von Junglandwirten wurde nicht in Anspruch genommen.  

Effekte des EPLR auf die Abwanderungsrate sind nicht klar zu benennen. Dieses Kriterium ist 

für die Beschreibung der Situation der Landwirtschaft in Berlin auch nur bedingt geeignet. Die 

Landwirtschaft Berlins ist vor allem in den Randbezirken der Metropole lokalisiert. Die im 

Stadtrandgebiet zu verzeichnende Zu- und Abwanderung ist jedoch völlig unabhängig vom Wirt-

schaftssektor Landwirtschaft zu sehen. Dem Beschäftigungsbereich Landwirtschaft kommt in 

diesem Zusammenhang keinerlei Relevanz zu.  
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Tab. 11-1: Beschäftigte Betriebsinhaber in den landwirtschaftlichen Betrieben der Rechtsform 
Einzelunternehmen nach Altersgruppen 

Alter 
Anzahl  

Betriebsinhaber 
% 

< 40 18 23 

40–49 21 27 

50–59 12 15 

> 60 27 35 

Insgesamt 78 100 

Quelle: Auswertung des Statistischen Landesamtes Berlin (2005), auf Anfrage erstellt, Grundlage Daten der Agrarstruktur-
erhebung 2003 

11.3 Querschnittsfrage 2 – Beitrag des Programms zur Sicherung der Beschäftigungslage 
sowohl in den landwirtschaftlichen Betrieben als auch außerhalb derselben 

Die Querschnittsfrage 2 umfasst zwei Kriterien, anhand derer die Auswirkungen des Programms 

auf die Beschäftigungssituation bewertet wurde: 

·  direkt und indirekt durch den EPLR geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten in Land- und 

Forstwirtschaft, 

·  direkt und indirekt durch den EPLR geschaffene Beschäftigungsmöglichkeiten in außerland-

wirtschaftlichen Betrieben. 

In Berlin waren zu Beginn der Förderperiode, neben den Familienarbeitskräften, weniger als 400 

Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt. Es war eine starke Abwanderung von Arbeitskräf-

ten aus der Landwirtschaft in andere Sektoren zu verzeichnen. Aus naturschutzfachlicher Sicht 

wird der Erhalt von Landwirtschaftsbetrieben für die Umsetzung von Landschaftspflegeleistun-

gen als notwendig erachtet (vgl. Kap. 5.2).  

Von den verschiedenen EPLR-Maßnahmen sind direkte Beschäftigungswirkungen allenfalls bei 

den AUM zu erwarten, die aus programmbedingten Veränderungen in der Bewirtschaftung re-

sultieren können bzw. den Erhalt landwirtschaftlicher Bewirtschaftung unterstützen.  

Durch die geförderten Investitionen auf landwirtschaftlichen Betrieben wurde im Rahmen der 

Halbzeitbewertung ein neu geschaffener Arbeitsplatz (Vollzeit, Fremd-AK) ermittelt. Auswir-

kungen der Ausgleichszulage sind unter den vorliegenden Bedingungen nicht darstellbar (vgl. 

Kap. 8). Im Bereich Dorferneuerung konnten keine Effekte auf die Beschäftigungsmöglichkeiten 

in der Landwirtschaft nachgewiesen werden. In der Befragung der Begünstigten der AUM wurde 
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in drei Fällen ein positiver Effekt auf die Arbeitsplatzsituation im Betrieb angegeben. Zum ande-

ren gab es aber auch die Aussage eines Betriebes, dass trotz der Teilnahme am Agrarumweltpro-

gramm mehrere ABM-geförderte Arbeitsplätze wegen nicht erfolgter weiterer Gewährung der 

ABM nicht erhalten werden konnten und somit der gesamte Betriebszweig, extensive Grünland-

bewirtschaftung mit Schafen und Damwild, aufgegeben werden muss. Die Betriebssicherung 

durch AUM wurde von den teilnehmenden Betrieben überwiegend als bedeutend eingeschätzt 

(Abb. 11-1). Einen Eindruck dazu gibt auch Tab. 12 im Materialband, die den hohen Anteil sehr 

extensiv wirtschaftender Betriebe ausweist.  

 

Betriebssicherung  durch AUM 

sehr bedeutend
49%eher 

unbedeutend
17%

eher bedeutend
17%

weiß nicht
17%

unbedeutend
0%

 

Abb. 11-1: Bedeutung von AUM für die Sicherung der Existenz des Betriebes  
Quelle: Betriebsbefragungen, n = 6 

 

Aussagen zur Wirkung auf die Beschäftigungsmöglichkeit in außerlandwirtschaftlichen Betrie-

ben sind angesichts der spezifischen Situation der Landwirtschaft in Berlin und des geringen 

Umfangs an Fördertatbeständen nicht möglich.  

11.4 Querschnittsfrage 3 – Beitrag des Programms zum Erhalt oder zur Verbesserung 
des Einkommensniveaus der ländlichen Bevölkerung 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit der EPLR zum Erhalt oder zur 

Verbesserung des Einkommensniveaus der ländlichen Bevölkerung beigetragen hat. Dazu sind 

zwei Kriterien vorgesehen:  

·  Verbesserung/Erhaltung des Einkommens der in der Landwirtschaft Beschäftigten und  
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·  Verbesserung/Erhaltung des Einkommens der außerhalb der Landwirtschaft Beschäftigten. 

Für die Verbesserung des Einkommens der landwirtschaftlichen Bevölkerung waren die AUM 

insofern von Relevanz, dass die Förderprämie, über die Kompensation von Ertragseinbußen hin-

aus, einen Beitrag zum Einkommen landwirtschaftlicher Betriebe leisten kann (vgl. Abb. 11-1). 

Angesichts des geringen Umfangs an Fördertatbeständen und der besonderen Situation Berlins, 

wird das Einkommen der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung hingegen als von den Maß-

nahmen des EPLR nicht beeinflusst bewertet.  

Für das Land Berlin können für die Auswirkungen auf (a) das Familieneinkommen und (b) das 

Einkommen von Lohnarbeitskräften in landwirtschaftlichen Betrieben aus verschiedenen Grün-

den keine Aussagen getroffen werden. Es liegen keine offiziellen Daten zur betriebswirtschaftli-

chen Situation der Betriebe vor. Auch im Rahmen der Befragung unter den Begünstigten konnte 

kein verlässliches Datenmaterial gesammelt werden, da nur drei Betriebe entsprechende Anga-

ben machten. Zum anderen ist eine vergleichsweise große Bandbreite an rechtlichen Organisati-

onsformen (Einzelunternehmen, e.V. etc.) vorhanden. Eine scharfe Trennung des Einsatzes und 

der Entlohnung von Mitarbeitern aus der Landwirtschaft und aus verknüpften Betriebszweigen 

(z. B. Bildung, Dienstleistungen (Pensionspferde), Landschaftspflege) ist nicht immer nachzu-

vollziehen. In Betrieben mit der Rechtsform „Verein“ (zwei Begünstigte) wird zudem kein Ge-

winn erwirtschaftet.  

Für die Teilindikatoren (c) „Einkommen, das durch die Mehrfachtätigkeit der Nebenerwerbs-

landwirte oder durch Erwerbstätigkeiten in landwirtschaftlichen Betrieben erwirtschaftet wurde, 

jedoch nicht der Produktion von land-/forstwirtschaftlichen Betrieben zuzuordnen ist“ und (d) 

„Einkommen, das indirekt das Resultat angebotsseitiger Auswirkungen ist“, kann auf positive 

Effekte in Einzelfällen verwiesen werden. So wurden sowohl von Fördermittelempfängern der 

Maßnahme „Grünlandextensivierung“ als auch „Ökologischer Landbau“ auf Grünland Futter für 

Pensionspferde erzeugt. Positive indirekte Wirkungen entstanden hieraus für Ackerbau (Flächen 

im Land Brandenburg) dieser Betriebe und äußerten sich in Vermarktungsvorteilen und letztlich 

Einkommenswirkungen. So wurde in einem Fall Roggenanbau unter der Strategie Stroherzeu-

gung für Reiterhöfe betrieben, im anderen Fall ökologischer Pflanzenbau.  

11.5 Querschnittsfrage 4 – Beitrag des Programms zur Verbesserung der Marktposition 
für land-/forstwirtschaftliche Grunderzeugnisse 

Die direkte Auswirkung des EPLR auf die Wettbewerbsfähigkeit wird von der Kommission vor-

rangig als „von den Investitionsbeihilfen ausgehend und in der Vermarktung und Verarbeitung 
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tätige Betriebe betreffend“ gesehen. Die Blickrichtung liegt hierbei vor allem auf Erzeugungs-

ketten. Im Land Berlin wurden aus den Investitionsbeihilfen keine Maßnahmen gefördert, die im 

Bereich Vermarktung, Weiterverarbeitung oder Produktqualität angesiedelt sind und einen direk-

ten Bezug zur Erzeugungskette aufweisen.  

Änderungen in Bezug auf die Wertschöpfung19 durch AUM sind sowohl für ökologisch erzeugte 

Produkte als auch die Honorierung der extensiven Grünlandnutzung möglich, da mit ökolo-

gisch/extensiv erzeugten Produkten einerseits ein höherer Erzeugerpreis gegenüber konventio-

nellen Produkten erzielt werden kann und die Vorleistungen (z.B. Düngemittel, Pflanzenschutz) 

in der Regel reduziert werden. Für den ökologischen Landbau lässt sich allerdings in Berlin eine 

abweichende und sehr spezifische Situation feststellen. Verschiedene Förderfälle unterstreichen, 

dass in hohem Maße die Landwirtschaftsbetriebe mit ihrem Angebots-/Dienstleistungsprofil den 

spezifischen Erholungsansprüchen des urbanen Raums entsprechen. Dabei ging aus den Befra-

gungsergebnissen hervor, dass bei den Pensionspferden keine höheren Pensionspreise erzielt 

werden konnten, die eindeutig auf die besondere Futtererzeugung zurückzuführen seien.  

Ebenso ging aus der Befragung der Teilnehmer an den Grünlandextensivierungsmaßnahmen 

hervor, dass keine verbesserte Wertschöpfung der erzeugten Produkte (Fleisch) eintrat. Potenzia-

le zur Erzielung höherer Produktpreise, wie sie etwa durch Aufbau einer Direktvermarktung zu 

erwarten wären, wurden, wie bereits oben bemerkt, nicht genutzt. Von den Befragten wurde dies 

u.a. auf die Schwierigkeiten zur Etablierung einer Direktvermarktung aufgrund fehlender Verar-

beitungsinfrastruktur (Schlachtbetriebe) zurückgeführt. Eine Brandenburger Multiplikatorenbe-

fragung zeigte ebenso auf, dass es speziell für die Vermarktung von Rindfleisch aus extensiver 

Weidehaltung keine eigenen Siegel gab bzw. keine bekannt sind. Aus diesem Grund habe eine 

Teilnahme an EPLR-Maßnahmen an sich auch keinen direkten Einfluss auf eine bessere Ver-

marktung. Dieser Mangel trifft die Brandenburger Teilnehmer der Grünlandförderung in gleicher 

Weise. Verbesserungen für die Absatzmöglichkeiten innerhalb der Stadt Berlin wurden vor al-

lem für Biofleisch durch unterschiedliche Faktoren/Akteure erreicht.  

 

 

                                                 

19 Das Betriebseinkommen entspricht dem volkswirtschaftlichen Begriff der Wertschöpfung. 
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11.6 Querschnittsfrage 5 – Beitrag des Programms zum Schutz und zur Verbesserung 
der Umwelt 

Die Querschnittsfrage 5 umfasst die folgenden Kriterien: 

·  Kriterium Q 5-1: Durch die Kombination von Fördermaßnahmen konnten positive Umweltwir-
kungen herbeigeführt werden. 

·  Kriterium Q 5-2: Die Muster der Bodennutzung wurden erhalten oder haben sich in einer um-
weltfreundlichen Weise entwickelt.  

·  Kriterium Q 5-3: Vermeidung oder Reduzierung einer nicht nachhaltigen Nutzung bzw. Ver-
schmutzung der natürlichen Ressourcen.  

·  Kriterium Q 5-4: Erhaltung oder Verbesserung der Landschaften des ländlichen Raums.  

Direkte Umweltwirkungen (Kriterium Q 5-1) gingen von den Agrarumweltmaßnahmen aus 

(vgl. die ausführliche Darstellung in Kap. 9). Indirekte Wirkungen  gingen von der Ausgleichs-

zulage (Kap. 8) sowie der Investitionsförderung aus. Über die Investitionsförderung wurden zwei 

Maßnahmen mit Umweltrelevanz durchgeführt. Sie führten zu einer Senkung des Energie-

verbrauchs (Öl, Gas, elektrische Energie) vgl. dazu Forstner et al. 2005.  

Synergien in Bezug auf Kriterium Q 5-1 und Q 5-4 konnten vor allem auf Flächen erwartet wer-

den, die sowohl eine Ausgleichszahlung als auch eine Förderung über Agrarumweltmaßnahmen 

erhalten haben. Da mit den flankierenden Maßnahmen das politische Ziel verfolgt wird, die we-

nigen vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen des Bundeslandes mithilfe einer umweltscho-

nenden Landnutzung zu erhalten und so die vielfältigen Funktionen für den urbanen Raum zu 

sichern, ergänzen sich die beiden Instrumente und unterstützen die landschaftspflegende Rolle 

durch die landwirtschaftliche Nutzung. Dazu wird auf die Ausführungen des Kap. 8.6.4 verwie-

sen. Alle über Berlin geförderten Agrarumweltmaßnahmen finden auf benachteiligten Standorten 

statt.  

Negative Umweltwirkungen, wie durch die KOM hinterfragt, werden durch die Fördermaßnah-

men ausgeschlossen.  

In Bezug auf die Bodennutzung (Kriterium Q 5-2) ist die seit dem Jahr 2003 mit der Einführung 

von CC gegebene Möglichkeit, Flächen aus der Nutzung zu nehmen, relevant (vgl. Kap. 4.2). 

Die Möglichkeit, Flächen aus der Nutzung zu nehmen, wurde bis zum Jahr 2006 nur für Acker-

land genutzt. Dabei wurde dies auf den dem Land Berlin zugeordneten Feldblöcken (s.o.) für 

immerhin 383 ha Ackerland in Anspruch genommen. In Bezug auf die relevante Ackerfläche 
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sind dies etwa 5 %. Damit liegt der Wert etwas höher als im Land Brandenburg (Matzdorf et al. 

2005). 

Die Subindikatoren des Kriteriums Q 5-2 sind auf die differenzierte Analyse der Förderung von 

Dauergrünland und Ackerland gerichtet. Insgesamt wurden durch die Ausgleichszulage im Ver-

lauf der Förderperiode zwischen 30 und mehr als 40 % Grünlandflächen gefördert (Kap. 8). Bei 

den Agrarumweltmaßnahmen lag der Förderschwerpunkt deutlich auf der Grünlandförderung 

bzw. wurde dort die höchste Akzeptanz erreicht (vgl. Kap. 9). Synergien gehen aus Kap. 8.6.4 

hervor. 

Nach den Indikatoren-Vorschlägen der Europäischen Kommission, soll auch der Anteil der Flä-

chen quantifiziert werden, der nicht bewirtschaftet wird oder fast naturbelassen ist. Unter diesen 

Indikator fallen keine Flächen im Land Berlin, da keine Stilllegungsmaßnahmen über den EPLR 

gefördert werden.  

Für das Kriterium Q 5-3 (Vermeidung von Belastungen) werden drei Indikatoren angeführt. 

Der erste Indikator (Q 5-3.1) ist für Berlin nicht relevant, da die verschiedenen Maßnahmen des 

EPLR weder mit der Entnahme noch mit der Zufuhr bei Wasserressourcen in Verbindung stehen. 

Für den zweiten Indikator (Q 5-3.2) wird auf das Kapitel 9.5 verwiesen. Dort wird der Beitrag 

der AUM für den Schutz von Grund- und Oberflächenwasser ausführlich bearbeitet. In Bezug 

auf den dritten Indikator (Q 5-3.3) (Emissionsschutz) kann den Agrarumweltmaßnahmen eine 

Relevanz für die Reduktion von Emissionen bei Kohlendioxid, Stickoxiden und Methan einge-

räumt werden. Da solche Analysen im Rahmen des Bewertungskapitels der AUM bisher fehlen, 

werden sie im Folgenden integriert. 

Mithilfe des KOM-Indikators Q 5.-3.3. soll die Entwicklung der jährlichen Emissionen von 

Treibhausgasen (Tonnen von Kohlendioxidäquivalenten), die auf das Programm zurückzuführen 

sind, differenziert für (a) Kohlendioxid, (b) Stickoxid und (c) Methan, quantifiziert werden.  

Nach Angaben des Bundesumweltamtes (UBA 2008) sind der Einsatz mineralischer Düngemit-

tel und die Tierhaltung die bedeutendsten Emissionsquellen klimarelevanter Gase aus der Land-

wirtschaft. Das klimawirksame Spurengas Methan (CH4) entsteht sowohl bei der Verdauung 

(Fermentation) der Wiederkäuer (Rinder und Schafe) als auch durch die Lagerung von Wirt-

schaftsdüngern. Der Wirtschaftsdünger ist gleichzeitig Quelle des klimawirksamen Lachgases 

(N20) und seiner Vorläufersubstanzen (NOx und N2), dies gilt in erster Linie für Wirtschaftsdün-

ger aus der Einstreuhaltung (Festmist). Die Emissionsrückgänge sind im Wesentlichen auf die 
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Jahre nach der deutschen Vereinigung beschränkt und gehen auf die Verringerung der Tierbe-

stände zurück (UBA 2008). 

Im Folgenden wird der Beitrag der im Wesentlichen durch AUM geförderten Wirtschaftungs-

weisen (ökologischer Landbau und extensive Grünlandnutzung) auf die genannten Emissionen in 

etwa quantifiziert bzw. vor allem auf die Unterschiede zwischen „konventioneller“ und „geför-

derter“ Wirtschaftsweise hingewiesen. Denn eine wesentliche klimawirksame Maßnahme ist die 

Senkung des Stickstoffüberschusses in den Böden vorzugsweise durch optimierte Anwendung 

von Wirtschaftsdüngern und mineralischen Düngemitteln sowie die Ausweitung des ökologi-

schen Landbaus. Ein deutlicher Trend zur Verringerung des Stickstoffüberschusses als Folge der 

1996 erlassenen und 2007 novellierten Düngeverordnung ist bisher nicht erkennbar (UBA 2008). 

Zentrale klimarelevante Faktoren sehen wir daher in dem Verzicht des Einsatzes mineralischer 

Düngemittel sowie der Begrenzung des Tierbesatzes bei beiden genannten Maßnahmen.  

a) Kohlendioxid-Emissionen 

Aus einer Zusammenstellung verschiedener kultur- und intensitätsspezifischer CO2-Emmissions-

faktoren nach verschiedenen Autoren lassen sich nach Piorr und Werner (1998) für die Umwand-

lung konventionell bzw. extensiv genutzter Weiden und Wiesen zur ökologischen 

Bewirtschaftung relative Reduktionen der CO2-Emissionen um 62 bzw. 48 % annehmen. Für die 

Berechnung der Reduktionswirkung der AUM in Berlin wurde davon ausgegangen, dass gemäß 

der Maßnahmenpraxis (kein mineralischer N-Dünger, keine PSM) eine Differenzierung zwi-

schen extensivem und ökologischem Grünland nicht gegeben ist und alle mit AUM belegten 

Grünlandflächen als Flächen mit den Emissionsfaktoren für ökologisch bewirtschaftetes Grün-

land einzuschätzen sind. Als Referenzwert (vorher) wird eine im Bundesvergleich eher extensive 

Bewirtschaftung angenommen, so dass die Evaluatoren den Faktor für die CO2-Emissions-

minderung mit 50 % ansetzten. Für getreidebetonte Fruchtfolgen lassen sich bei Umwandlung 

zur ökologischen Bewirtschaftung relative Reduktionen der CO2-Emissionen um 40 bis 50 % 

annehmen. Für die Anteile mit Gemüsebau wird durch den vergleichsweise hohen Kraftstoff-

verbrauch durch Hackarbeit ein Reduktionsfaktor von 20 % angesetzt (Expertenschätzung unter 

Berücksichtigung der Zusammenstellung von Piorr und Werner 1998). 
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Abb. 11-1: Kohlendioxid-Emissionsreduktion durch die Anwendung von AUM, nach Piorr & 
Werner (1998) 

b) N2O-Emissionen 

Wirtschaftsdüngermanagement sowie direkte und indirekte Emissionen (Emissionsquelle Boden) 

beeinflussen die Trendentwicklung der Stickoxidemissionen (UBA 2008). Die direkten Emissio-

nen stickstoffhaltiger klimarelevanter Gase (N2O, NOx) stammen überwiegend aus der Düngung 

mit mineralischen N-Düngern und Wirtschaftsdüngern sowie aus der biologischen N-Fixierung 

und Pflanzenrückständen im Boden. Indirekte N2O-Emissionen ergeben sich aus der atmosphäri-

schen Deposition von reaktiven Stickstoffverbindungen aus landwirtschaftlichen Quellen, dem 

ausgewaschenen Stickstoff und dem Abfluss von aufgebrachtem Stickstoff.  

Nach Köpke (2002) erfolgen die N2O-Emissionen überwiegend durch Denitrifikation, die v.a. 

durch die anaeroben Verhältnisse im Boden und damit durch natürliche Standortbedingungen 

sowie Art und Zeitpunkt der Bodenbearbeitung beeinflusst werden. Diese Einflussfaktoren las-

sen sich grundsätzlich kaum, und noch weniger in Verbindung mit den Agrarumweltmaßnah-

men, quantifizieren. Vor diesem Hintergrund können keine seriösen Aussagen getroffen werden, 

inwieweit sich Veränderungen bei Stickoxid-Emissionen durch den EPLR ergeben haben. 

c) CH4-Emissionen 

Ein Zusammenhang zwischen dem EPLR und veränderten CH4-Emissionen war durch veränder-

te Viehbestandszahlen in Verbindung mit den AUM zu erwarten. Für die Einführung einer ex-

tensiven Bewirtschaftung des Dauergrünlandes gab die Richtlinie eine Reduzierungsvorgabe auf 

der Ebene des Betriebes vor, indem sie den Besatz an Raufutterfressern durch eine Viehbe-

standsabstockung von Rindern und Schafen bzw. eine Flächenaufstockung oder eine Kombinati-
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on von beidem auf höchstens 1,4 raufutterfressende Großvieheinheiten (RGV) je Hektar Haupt-

futterfläche bzw. für den ökologischen Landbau auf einen Viehbesatz von 2 GV/ha LF begrenz-

te. Da im Berichtszeitraum überwiegend Verträge unter der Einstufung „Beibehaltung“, nicht 

aber „Neueinführung“ bestanden, können keine Aussagen über zusätzlich eingetretene Extensi-

vierungseffekte gemacht werden. Eine Vergleichsrechnung zur Bilanzierung der eingesparten 

CH4-Emissionen nach dem Beispiel Brandenburgs wäre nicht angemessen, da es sich bei den 

durch den EPLR der Stadt Berlin geförderten Betrieben in der Mehrzahl um Pferdebetriebe han-

delt (Tab. 12 im Materialband).  

Insgesamt gibt Tab. 12 im Materialband einen Überblick über die Struktur der teilnehmenden 

Betriebe. Der Tierbestand liegt i.d.R. weit unterhalb der gesetzten Höchstgrenzen. Nach UBA 

(2006) stellen Rinder die Hauptemissionsquelle der landwirtschaftlichen Tierhaltung dar. Milch-

kühen wird dabei im Vergleich zu Mutterkühen eine doppelt so hohe, Pferden und Mutterschafen 

die geringste Methanproduktionsrate bescheinigt (Fraunhofer-Institut für Atmosphärische Um-

weltforschung 1994).  

Indikator 5.-4. Erhaltung oder Verbesserung der Landschaften des ländlichen Raums  

Für den von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Indikator Q 5.-4.1. „Anteil der Flä-

chen innerhalb eines Gebiets, die in den Anwendungsbereich des Programms fallen und auf de-

nen im Rahmen des Programms vorteilhafte Änderungen der Landschaften herbeigeführt (oder 

negative Änderungen vermieden) wurden (%)“ werden alle AUM-Flächen als relevant bewertet. 

Da aber der Ausgleichzulage gerade für die Erhaltung der Berliner Grünlandflächen eine beson-

dere Bedeutung zukommt, werden in diesem Fall auch alle Flächen im Rahmen der Ausgleichzu-

lage mit berechnet.  

11.7 Querschnittsfrage 6 – Beitrag der Durchführungsbestimmungen zur Maximierung 
der beabsichtigten Auswirkungen des Programms (Synergiewirkungen) 

Die Querschnittfrage 6 umfasst die folgenden Kriterien:  

·  Kriterium Q 6-1: Synergieeffekte zwischen einzelnen Fördermaßnahmen (vgl. Kap. 11.5). 

·  Kriterium Q 6-2: EPLR kommt Fördermittelempfängern und Begünstigten zugute, für die ein 
Bedarf an der Entwicklung des ländlichen Raums besteht und/oder die hierfür das größte Po-
tenzial mitbringen.  

·  Kriterium Q 6-3: Die Hebelwirkungen (leverage effects) sind durch eine Kombination der 
Kriterien für die Förderungswürdigkeit, der Prämiendifferenzierung oder durch Krite-
rien/Verfahren für die Auswahl von Projekten maximiert worden (vgl. Kap. 7 und 10). 
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·  Kriterium Q 6-4: Überflüssige Auswirkungen sind durch die Kombination der Kriterien für 
die Zuschussfähigkeit, die Prämiendifferenzierung oder durch die Verfahren/Kriterien für die 
Auswahl von Projekten vermieden worden. 

Für die Kriterien Q 6-1 und Q 6-3 verweisen wir auf bestehende Kapitel, da durch die Quer-

schnittsbetrachtung keine zusätzlichen Effekte ermittelt werden. So sind Synergieeffekte in ei-

nem für dieses Kapitel bewertungsrelevanten Ausmaß lediglich von den Ausgleichszulagen in 

Verbindung mit den Agrarumweltmaßnahmen in der Hinsicht zu erwarten, dass beide Flächen-

prämien gemeinsam dazu beitragen, die landwirtschaftliche Nutzung und im Speziellen das 

Grünland in den ländlichen Regionen der Metropole zu erhalten (vgl. dazu Kap. 11.6). In Bezug 

auf den Querschnittsindikator Q 6-3 verweisen wir auf die Kapitel zur Investitionszulage 

(Kap. 7) und Dorferneuerung (Kap. 10). Eine gesonderte Analyse erfahren die Kriterien Q 6-2 

und Q 6-4 im Folgenden.  

Optimale Inanspruchnahme des Programms (Kriterium Q 6.-2.) 

Im Rahmen dieses Kriteriums wird von der EU-KOM hinterfragt, an wen die Fördermittel aus-

gezahlt wurden, ob damit die Betriebe mit dem größten Bedarf oder Potenzial erreicht wurden 

und ob es zu Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Mittelvergabe kam.  

Bei der einzelbetrieblichen Investitionszulage konnten alle Anträge bei vorliegenden Förder-

voraussetzungen bewilligt werden. Allerdings wurden die Planungen weder hinsichtlich der zu 

erreichenden Betriebe noch hinsichtlich des auszuschöpfenden Finanzvolumens umgesetzt. Die 

in der Planung als wichtig erachtete Förderung von Junglandwirten wurde nicht in Anspruch 

genommen (vgl. Kap. 7). Die geringe Inanspruchnahme ist nach Einschätzung des Programm-

verantwortlichen durch die vorsichtige Haltung der Betriebe gegenüber Investitionen, nicht zu-

letzt durch eigene ungünstige finanzielle Situationen und Schwierigkeiten Kredite genehmigt zu 

bekommen zu erklären. Die Junglandwirteförderung ist nach seiner Einschätzung für eine Reihe 

von Berliner Betrieben, insbesondere durch die starke Ausrichtung auf Pferdebetriebe wenig 

attraktiv. Insgesamt erscheint dem Land Berlin das Angebot der Förderung wichtig, um Chan-

cengleichheit zu anderen Bundesländern zu gewährleisten.  

Auch im Rahmen der Ausgleichszulage wurden die Finanzmittel nicht vollständig ausgeschöpft. 

Jedoch lagen hier die Gründe in der Anpassung von Prämienzahlungen im Verlauf des Förder-

zeitraums (vgl. Kap. 8). Bei den AUM-Teilnehmern handelt es sich überwiegend um Einzelun-

ternehmen im Haupterwerb. Es handelt sich in der Mehrzahl der Betriebe um solche mit einer 

Ausrichtung auf Pferdehaltung. Mindestens zwei der als ökologisch geförderten Betriebe betrei-
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ben Pensionspferdehöfe. Die Produktion hochwertiger menschlicher Nahrungsmittel, das als Ziel 

ursprünglich genannt wurde, hat damit kaum Relevanz. Insgesamt konnten alle Anträge bei vor-

liegenden Fördervoraussetzungen bewilligt werden. Generell erschwerte eine fehlende landwirt-

schaftliche Beratung in Berlin die Erschließung neuer Teilnehmer für die Agrarumwelt-

maßnahmen, aber auch für die Investitionszulagen. Die Publizität der Agrarumweltmaßnahmen 

war im Vergleich zu anderen Bundesländern ungenügend. Es gab keine Broschüren und im Ge-

gensatz zu den Strukturfördermaßnahmen in Berlin wurden auch die Möglichkeiten des Internets 

nicht ausgeschöpft. Diese Tatsache wurde durch die Landwirte im Rahmen der durchgeführten 

Befragung deutlich und durch Expertenaussagen unterstrichen. Trotz der durch den Zusammen-

schluss mit dem Land Brandenburg verbesserten Situation (vgl. Kap. 3.3) wird, nach Aussagen 

der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, ein Bedarf an Information bzgl. der Fördermöglich-

keiten für umweltgerechte Landbewirtschaftung für die Landwirtschaftsbetriebe festgestellt. Die-

ser Informationsbedarf schließt auch die Information zu den geänderten Rahmenbedingungen 

und CC ein. Dabei wird nach Aussagen der Landwirte vor allem die direkte Vor-Ort-Beratung 

vermisst. Gleichzeitig muss sich dabei jedoch das geringe Potenzial sowie die knappe Haushalts-

situation Berlins vor Augen geführt werden. Vor diesem Hintergrund kann der neue Staatsver-

trag zwischen Berlin und Brandenburg nur unterstützt werden, der auch die Förderung der 

EPLR-Maßnahmen von Berlin und Brandenburg zusammenführte. Damit wurde für die Land-

wirte, die Flächen in Berlin und Brandenburg haben, der Verwaltungsaufwand geringer, da keine 

separaten Anträge in jedem einzelnen Bundesland gestellt werden müssen. Durch das zukünftig 

gemeinsame Förderprogramm für Brandenburg und Berlin werden weitere Maßnahmen, die bis-

her nur in Brandenburg angeboten wurden, für die Berliner Landwirte möglich. So wird z.B. die 

Förderung der Streuobstwiesen, die einzelflächenbezogene Förderung extensiv genutzten Grün-

landes, die späte, eingeschränkte Grünlandnutzung sowie die Möglichkeiten zum Erhalt der ge-

netischen Vielfalt nun auch von Berliner Landwirten in Anspruch genommen. Diese Erweiterung 

wird von Seiten der Landwirte als sehr positiv anerkannt. Insbesondere wird dem Land Berlin 

hoch angerechnet, dass trotz des geringen Potenzials das Angebot an Agrarumweltmaßnahmen 

bestand. Eine Vor-Ort-Beratung und eine bessere finanzielle Ausstattung zur Umsetzung einer 

solchen brachte der Zusammenschluss mit dem Land Brandenburg jedoch nicht (Matzdorf et al. 

2008). Erweiterungen werden vor allem im Bereich des intensiv genutzten Ackerlandes vermisst, 

so z.B. zum Schutz von Söllen oder der Anlage von Ackerrandstreifen. Der Wegfall der Stillle-

gungsflächen und damit der teilweise Verlust von über die Jahre als hochwertig entwickelten 

Flächen werden auch von Landwirtschaftsbetrieben als kritisch bemerkt. Es besteht ebenso Un-
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verständnis bzgl. der Förderung nachwachsender Rohstoffe auf ehemaligem Grünland. So wird 

grundsätzlich von Seiten der Betriebe die Bereitschaft zu umweltverträglichem Handeln formu-

liert, soweit dies finanziell honoriert wird. In diesem Zusammenhang werden von den Berliner 

Landwirtschaftsbetrieben die Prämienunterschiede zwischen den Bundesländern kritisiert. Dies 

ist ein Aspekt, der auch angesichts der Maßgabe der Effizienz auf europäischer Ebene weiter zu 

diskutieren wäre. Im Zusammenhang mit dem Schutz von naturschutzfachlich wertvollen Flä-

chen, wird die exakte Ausgrenzung der Landschaftselemente (vgl. Kap. 4.2) zwar begrüßt, je-

doch als wenig praktikabel kritisiert. So können wetterbedingte Änderungen die Ausprägung der 

Flächen verändern, was im Falle der Vor-Ort-Kontrolle zu Schwierigkeiten führt. Eine höhere 

Flexibilität sei unbedingt notwendig, wenn diese Regelung im Sinne des Schutzes von hochwer-

tigen Flächen wirken soll.         

Die Maßnahmen zur Dorferneuerung und zum Wegebau wurden nur in sehr geringer Anzahl 

in Anspruch genommen. Das geplante Fördervolumen wurde bei weitem nicht ausgeschöpft. Es 

konnten alle Anträge bei vorliegenden Fördervoraussetzungen bewilligt werden. Der von den 

eingesetzten Mitteln größte Förderfall wurde von der öffentlichen Verwaltung, dem Bezirksamt 

in Anspruch genommen (vgl. Kap. 10). Aufgrund der Aufteilung dieser Fördermaßnahmen auf 

zwei Förderinstrumente (EPLR und OP in Ziel 1-Gebieten vgl. Kap. 3.6) könnte es durchaus 

sein, dass die Verwaltung bei der Programmerarbeitung diesen Bereich überbewertet hat. Tat-

sächlich zeigt sich jedoch bei der Förderung über den OP ein vergleichbares Bild. Die geplanten 

Ausgaben werden vor allem durch ein Großprojekt realisiert; die Förderung von Junglandwirten 

wurde auch hier nicht in Anspruch genommen. Ein Informationsdefizit wird von Seiten der Pro-

grammverantwortlichen ausgeschlossen. Vergleichbar wie bei den Investiven Maßnahmen wird 

die vorsichtige Haltung gegenüber Investitionen als Grund für die geringe Inanspruchnahme ge-

sehen. Die knappe finanzielle Situation der Bezirke des Landes Berlin wird hier als relativ be-

deutend angeführt. Grundsätzlich sollte bei der Programmgestaltung und der 

Programmbekanntmachung darauf geachtet werden, dass die Förderinstrumente auch im Zuge 

anderer Planungen (z.B. Landschaftsplanung) als mögliche Umsetzungsinstrumente mit genutzt 

werden können.  

Hinweise auf Mitnahmeeffekte (dead-weight) (Querschnittskriterium Q 6.-4.) 

Im Rahmen diese Kriteriums soll geprüft werden, in welchem Ausmaß sich die Wirkungen auch 

ohne Maßnahmen des EPLR eingestellt hätten, d. h. ob es Hinweise auf Mitnahmeeffekte gibt. 

Eine genaue Definition und methodische Ermittlung von Mitnahmeeffekten ist jedoch äußerst 



Ex-post-Bewertung des EPLR Berlin 

 90 

schwierig. Mitnahmeeffekte treten immer dann auf, wenn die erwünschte Maßnah-

me/Bewirtschaftung auch ohne die Prämienzahlungen erfolgt wäre (Fährmann et al. 2005). 

Mitnahmeeffekte entstehen insbesondere dadurch, dass die Auswahl der Fördermittelempfänger 

nicht zielkonform erfolgt. Eine Auswahl ist jedoch immer mit Transaktionskosten verbunden, so 

dass nie von einer perfekten, sondern höchstens von einer optimalen Auswahl ausgegangen wer-

den kann, bei der der Nutzen den Kosten gegenübergestellt wird.  

Bei den Agrarumweltmaßnahmen ist die Frage der Referenzsituation für die Einschätzung der 

Frage „Was wäre ohne Förderung?“ sehr entscheidend. Diese Frage ist jedoch gerade bzgl. der 

möglichen landwirtschaftlichen Nutzung aus verschiedenen Gründen in vielen Fällen nicht mög-

lich. Gründe dafür sind, dass die Maßnahmen z.B. von einem Großteil der Landwirte schon seit 

sehr langer Zeit angewendet werden oder dass sich die Referenz (die Alternativoptionen für die 

Landwirte) natürlich mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, z.B. der Preisentwicklung 

für Agrarprodukte ständig ändern kann. Geht man von der Frage „Was wäre ohne die Förde-

rung?“ aus, so werden hohe Effekte insbesondere dort erzielt, wo ohne die AUM intensiv/mit 

möglichst wenigen Arbeitskräften gewirtschaftet werden würde. Ausgeschlossen werden können 

Mitnahmeeffekte nur bei Maßnahmen, die ohne Förderung in keinem Fall wirtschaftlich wären 

bzw. in keinem Fall Koppelprodukt einer wirtschaftlich orientierten Landwirtschaft sind. Im 

Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen sind das z.B. reine Landschaftspflegemaßnahmen oder 

auch die Mosaikartige Grünlandnutzung. Solche Maßnahmen wurden in Berlin bisher nicht an-

geboten.  

In Bezug auf die Ausgleichszulage ist die Frage nach Mitnahmeeffekten im Rahmen der Krite-

rienauswahl der Gebietskulisse zu diskutieren. Fehlende Selektionsschärfe wurde vor allem im 

Rahmen der Bewertung der einzelbetrieblichen Investitionsförderung bemerkt (Forstner et al. 

2005). 
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Materialband – Abbildungen 

 

Abb. 1: Benachteiligte Gebiete in der Bundesrepublik Deutschland für den Förderzeitraum 
2000 – 2006 (RL 75/268/EWG) 
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Datenquelle: Feldblöcke GIS-InVeKoS, Stand 2006 

Abb. 2: Hauptnutzung der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
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Abb. 3: Erosionsgefährdung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
a) Wind b) Wasser 
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Abb. 4: Rieselfeldbezirke in Berlin 
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Abb. 5: Wasserschutzgebiete von Berlin 
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Datenquelle: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin 

Abb. 6: Berliner Schutzgebiete 
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Materialband – Tabellen 

Tab. 1: Antrags- und Genehmigungsverfahren in Berlin für Agrarumweltmaßnahmen und 
Ausgleichszahlungen nach Art. 19 am Beispiel des Antragsjahres 2003/04 

a) Agrarumweltmaßnahmen 

Wann Wer  Was 

15.05.2003 Landwirt Antrag auf Agrarförderung (InVeKoS-Antragsverfahren inkl. 
AUM-Antrag) an Bewilligungsbehörde (bei LVLF und/ oder 
SenWiArbFrau Berlin, wobei das LVLF Sprechstunden in 
der Senatsverwaltung anbot) 

bis 1.07.2003 SenWiArbFrau (Bewilligung) und 
LVLF (Bearbeitung) 

Genehmigungsbescheid bzgl. Durchführung der Maßnahmen 
an den Landwirt 

1.07.2003 bis 
30.06.2004 

Landwirt Durchführung der Maßnahme (Verpflichtungszeitraum) 

14.02.05 SenWiArbFrau (Bewilligung) und 
LVLF (Bearbeitung) 

Bewilligung und Versand des Zuwendungsbescheides an 
Landwirt (Bewilligung durch LVLF, Ref. 16) sowie Zah-
lungsanordnung (durch LVLF, Sachgebiet 3) 

ab 14.02.05 
Frist von vier 
Wochen 

Landwirt Einverständniserklärung oder Widerspruch muss innerhalb 
einer Frist von vier Wochen (Rechtsbehelffrist) gegeben 
werden. Erst dann ist eine Auszahlung möglich. Wenn Ein-
verständnis nicht erklärt wird, verzögert sich Auszahlung 

30.03.05 Zahlstelle  Auszahlung der Fördermittel an den Landwirt (Zahlstelle 
Potsdam) 

Die Auszahlung erfolgte so spät, da die Eingaben für Berlin manuell erfolgen mussten und daher für relativ wenige Zahlungs-
empfänger ein hoher Arbeitsaufwand entstand. 

 

b) Artikel 19 (AGZ) 

Wann Wer  Was 

17.05.2003 Landwirt Antrag auf Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (In-
VeKoS-Antragsverfahren) 

10.09.2003 Senat für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen 

Zuwendungsbescheid an den Landwirt 

ab.10.09.2003 
Frist von vier 
Wochen 

Landwirt Einverständniserklärung oder Widerspruch muss innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen. Erst dann ist eine Auszahlung 
möglich. Wenn Einverständnis nicht erklärt wird, verzögert 
sich Auszahlung 

27.10.2004 Zahlstelle (Senatsverwaltung) Auszahlung der Fördermittel an den Landwirt 

 



Materialband 

101 

Tab. 2: Inanspruchnahme von Freiflächen größer 1 ha in Berlin 1991–2005 nach Vor-
nutzungen 

Vornutzungen 

Jahr Landwirtschaft  Kleingarten sonstige Freifläche Summe 

1991 2,0   2,0 

1992 8,9   8,9 

1993 16,7 4,4  21,1 

1994 11,9  0,7 12,6 

1995 14,5 13,5  28,0 

1996 86,4 1,9  88,3 

1997 126,6   126,6 

1998 38,6 14,0 0,3 52,9 

1999 32,5  3,9 36,4 

2000 99,1 2,1 2,8 104,0 

2001 33,0 1,0 1,5 35,5 

2002 34,7 3,5 18,2 56,4 

2003 10,4 5,4  15,8 

2004 4,2 10,3 1,3 15,8 

2005 23,9 5,3 4,9 34,1 

Summe 1991 - 2005 543,4 59,5 35,5 638,4 

Inanspruchnahme von Freiflächen größer 1 ha in Berlin 1991–2005 nach Vornutzungen (nach GIS "Flächen mit gesamtstädtisch 
bedeutenden Veränderungspotenzialen", SenStadt, I A 12, 2006)  

Quelle: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/da603_03_zusatz.htm#Abb2 
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Tab. 3: Förderumfang der Agrarumweltmaßnahmen der VO 1257/1999, Auszahlungsdaten je Antragsjahr 

  Bewilligt/Ausgezahlt Beantragt 

Antragsjahr Maßnahme 
Anzahl 

Verträge Fläche (ha) 
Finanzvolumen 

(Euro) Fläche beantragt (ha) 

2002/2003 Extensive Grünlandnutzung 1 13,33 1.706,32 14,17 

 Umwandlung von Ackerland in Grünland 0 0,00 0,00 0,00 

 Ökologischer Landbau Grünland 2 61,40 6.263,24 79,32 

 Ökologischer Landbau Ackerland 0 0,00 0,00 0,00 

 Ökologischer Landbau Gemüse 1 0,26 33,28 0,26 

2003/2004 Extensive Grünlandnutzung 5 154,86 19.821,51 158,97 

 Umwandlung von Ackerland in Grünland 0 0,00 0,00 0,00 

 Ökologischer Landbau Grünland 2 72,48 7.392,57 73,75 

 Ökologischer Landbau Ackerland 1 10,49 1.069,59 10,49 

 Ökologischer Landbau Gemüse 2 0,97 124,58 0,97 

2004/2005 Extensive Grünlandnutzung 6 91,43 11.702,76 209,12 

 Umwandlung von Ackerland in Grünland 0 0,00 0,00 0,00 

 Ökologischer Landbau Grünland 1 10,00 1.020,00 63,79 

 Ökologischer Landbau Ackerland 1 10,28 1.049,04 10,35 

 Ökologischer Landbau Gemüse 2 1,11 142,07 1,11 

2005/2006* Extensive Grünlandnutzung 6 91,25 11.680,48 232,30 

 Umwandlung von Ackerland in Grünland 1 15,74 4.832,79 15,74 

 Ökologischer Landbau Grünland 2 7,09 723,67 10,06 

 Ökologischer Landbau Ackerland 1 8,68 885,52 9,74 

 Ökologischer Landbau Gemüse 2 1,20 153,38 1,20 

2006/2007* Extensive Grünlandnutzung 6 106,34 13.611,52 198,45 

 Umwandlung von Ackerland in Grünland 1 15,74 4.832,18 15,74 

 Ökologischer Landbau Grünland 2 9,07 925,14 9,07 

 Ökologischer Landbau Ackerland 1 8,64 881,28 8,65 

 Ökologischer Landbau Gemüse 2 1,32 168,96 1,32 

Datenquelle: LVLF, Ref. 16, 2008, * Betriebe Kreis 50 (Beantragung nach Betriebssitz) 
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Tab. 4: Ausgestaltung der Ausgleichszulage gemäß der Grundsätze der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten 
nach den Rahmenplänen der GAK (Veränderungen 2000/2003 bis 2006/2009) 

 Förderperiode 2000 - 2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1)2)  

(identisch mit 2004 bis 2007  
& 2005 bis 2008)  

2006 bis 2009 

1. 

Zuwendungs-
zweck 

1. 

Ziel der Förderung ist es, in den benachteiligten 
Gebieten 

(Berggebiete, Benachteiligte Agrarzonen, Kleine 
Gebiete) eine standortgerechte Landbewirtschaf-
tung  zu sichern. Über die Fortführung der land-
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit sollen 

- der Fortbestand der landwirtschaftlichen Boden-
nutzung und somit die Erhaltung einer lebensfä-
higen Gemeinschaft im ländlichen Raum 
gewährleistet, 

- der ländliche Lebensraum erhalten sowie 
- nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbes. 

belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen, 
erhalten und gefördert werden. 

1. keine 1. keine 1. keine 1. keine 

2. 

Gegenstand der 
Förderung 

2. 

Gewährung einer Ausgleichszulage zur Sicherung 
der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und zum 
Ausgleich ständiger natürlicher und wirtschaftlicher 
Nachteile. 

2. keine 2. keine 2. keine 2. keine 

3. 

Zuwendungs-
empfänger 

3. 

Unternehmen der Landwirtschaft, unbeschadet der 
gewählten Rechtsform, 

- die die Merkmale eines landwirtschaftlichen 
Betriebes im Sinne des Einkommensteuerrechts 
erfüllen oder einen landwirtschaftlichen Betrieb 
bewirtschaften und unmittelbar kirchliche, ge-
meinnützige oder mildtätige Zwecke verfolgen  

und 

- bei denen die Kapitalbeteiligung der öffentlichen 
Hand weniger als 25% des Eigenkapitals des Un-
ternehmens beträgt; dies gilt nicht für Weidege-
meinschaften. 

3. keine 3 

Unternehmen der Landwirtschaft 
Land- und forstwirtschaftliche 
Unternehmen, unbeschadet der 
gewählten Rechtsform, 

- die die Merkma-
le eines ldw. Betriebes im Sinne 
des Einkommensteuerrechts 
erfüllen oder einen ldw. Betrieb 
bewirtschaften und unmittelbar 
kirchliche, gemeinnützige oder 
mildtätige Zwecke verfolgen  

3.  

keine 

 

3. keine 
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 Förderperiode 2000 - 2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005  
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

3. 

Zuwendungs-
empfänger 

(Fortsetzung) 

 
 

 bei denen die Kapitalbeteiligung der 
öffentlichen Hand weniger als 25% 
des Eigenkapitals des Unternehmens 
beträgt; dies gilt nicht für Weidege-
meinschaften 

 

  

4. 

Zuwendungs-
voraussetzun-
gen 

4.1 

Von den Flächen der Zuwendungsempfänger 
müssen mindestens 3 ha LF einschließlich mit 
Ausgleichszulage geförderter Forstflächen in den 
benachteiligten Gebieten liegen. 

4.1 keine 4.1 keine 4.1 keine 4.1 keine 

 4.2 

Die Ausgleichszulage erhalten landwirtschaftliche 
Unternehmer, wenn sie sich verpflichten, die land-
wirtschaftliche Erwerbstätigkeit in Übereinstim-
mung mit den Zielsetzungen der Förderung ab der 
ersten Zahlung der AZ noch mindestens 5 Jahre 
auszuüben.  

Im Falle genehmigter Aufforstungen werden sie 
von der Verpflichtung befreit.  

Außerdem finden Artikel 29 Abs. 1 und 3 sowie 
Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 1750/1999² der 
Kommission vom 23. Juli 1999 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 
1257/1999 des Rates über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-
schen Ausrichtungs- und Garantiefonds 

für die Landwirtschaft (EAGFL) Anwendung. 
Landwirtschaftliche Unternehmer, die eine  Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder 
vergleichbare Einnahmen (§ 229 Abs. 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch) beziehen, sind hierdurch 
von der Verpflichtung nach Abs. 1 nicht befreit. 

4.2 keine 4.2 keine 4.2 keine 4.2 keine 

 4.3  

Der Zuwendungsempfänger hat die gute landwirt-
schaftliche Praxis im üblichen Sinne einzuhalten. 

4.3 keine 4.3 keine 4.3 keine 4.3 keine 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

4. 

Zuwendungs-
voraussetzun-
gen  
(Fortsetzung) 

4.4 

Zuwendungsempfänger, die durch Umwandlung 
nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG) aus Landwirtschaftlichen Produktions-
genossenschaften (LPG) hervorgegangen sind, 
müssen nachweisen, dass die Vermögensauseinan-
dersetzung bis zum Zeitpunkt der Bewilligung 
ordnungsgemäß vorgenommen und - sofern noch 
nicht abgeschlossen - über diesen Zeitpunkt hinaus 
ordnungsgemäß weitergeführt worden ist. 

4.4 keine 4.4 

Zuwendungsempfänger, die durch 
Umwandlung nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 
aus Landwirtschaftlichen Produkti-
onsgenossenschaften (LPG) hervorge-
gangen sind, müssen nachweisen, dass 
die Vermögensauseinandersetzung bis 
zum Zeitpunkt der Bewilligung ord-
nungsgemäß vorgenommen und - 
sofern noch nicht abgeschlossen - über 
diesen Zeitpunkt hinaus ordnungsge-
mäß weitergeführt worden ist. 

  

 4.5 

Die Länder können ergänzende Voraussetzungen 
für die Gewährung der Ausgleichszulage festlegen, 
auch für Methoden, die mit den Erfordernissen des 
Umweltschutzes und der Erhaltung des natürlichen 
Lebensraumes in Einklang stehen. 

4.5 keine 4.5 keine 

 

4.4 Die Länder können ergänzen-
de Voraussetzungen für die 
Gewährung der Ausgleichszulage 
festlegen, auch für Methoden, die 
mit den Erfordernissen des Um-
weltschutzes und der Erhaltung 
des natürlichen Le-bensraumes in 
Einklang stehen. 

4.4 keine 

5.1 

Die Zuwendung wird als Zuschuss gewährt. 

5.1 keine 5.1 keine 5.1 keine 5.1 keine 5. 

Art, Umfang 
und Höhe der 
Zuwendungen 

5.2 

Bemessungsgrundlage ist die in benachteiligten 
Gebieten bewirtschaftete landwirtschaftlich genutz-
te Fläche des Unternehmens abzüglich Flächen für 
die Erzeugung von  

- Weizen und Mais (einschl. Futtermais), 

- Wein, 

- Äpfeln, Birnen und Pfirsichen in Vollpflanzun-
gen, die 0,5 ha je Betrieb überschreiten, 

-   Zuckerrüben sowie Anbauflächen für Intensiv-
kulturen (Gemüse, Obst, Hopfen, Tabak, Blumen 
und Zierpflanzen, Baumschulflächen). 

5.2 

Bemessungsgrundlage ist die in 
benachteiligten Gebieten bewirtschaf-
tete ldw. genutzte Fläche des Unter-
nehmens abzüglich Flächen für die 
Erzeugung von  

- Weizen und Mais (einschl. Fut-  

   termais), 

- Wein,  

- Äpfeln, Birnen und Pfirsichen in 
Vollpflanzungen, die 0,5 ha je Be-
trieb überschreiten, 

-  Zuckerrüben sowie Anbauflächen 
für Intensivkulturen (Gemüse, 
Obst, Hopfen, Tabak, Blumen und 
Zierpflanzen, Baumschulflächen). 

5.2 keine 5.2 keine 5.2  

Für Flächen, die nach 
der Verordnung (EG) 
Nr. 1782 /2003 vom 
29.Sept. 2003 

- stillgelegt sind, mit 
Ausnahme der Flächen, 
auf denen ökolog. 
Landbau betrieben 
wird oder nachwach-
sende Rohstoffe ange-
baut werden, oder 

- nicht mehr für die 
ldw. Erzeugung genutzt 
werden, 

wird keine AZ gezahlt 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

5.3 

Die Ausgleichszulage  beträgt jährlich mindestens  
50 DM  und höchstens 350 DM je ha LF. Sie wird 
nach der Landwirtschaftlichen Vergleichszahl 
(LVZ) im Falle der Grünlandnutzung wie folgt 
differenziert: 

- Benachteiligte Gebiete mit Ausnahme von 
Berggebieten, Inseln, Halligen, Deichen und see-
seitigem Deichvorland: 

- LVZ unter 16,0 bis zu 350 DM 

- LVZ ab 30,0 bis zu 100 DM  

Zwischen diesen Eckpunkten kann die Differenzie-
rung linear oder in mindestens vier gleichen Stufen 
vorgenommen werden 

- Berggebiete, Inseln, Halligen, Deiche und seesei-
tiges Deichvorland: bis zu 350 DM 

 

5.3 

Die Ausgleichszulage beträgt jährlich 
mindestens 50 DM und höchstens 350 
DM je ha LF. Sie wird nach der 
Landwirtschaftlichen Vergleichszahl 
(LVZ) im Falle der Grünlandnutzung 
wie folgt differenziert: 

- Benachteiligte Gebiete mit Aus-
nahme von Berggebieten, Inseln, 
Halligen, Deichen und seeseitigem 
Deichvorland: 

- LVZ unter 16,0 bis zu 350 DM 

- LVZ ab 30,0 bis zu 100 DM  

Zwischen diesen Eckpunkten kann die 
Differenzierung linear oder in mindes-
tens vier gleichen Stufen vorgenom-
men werden 

-   Berggebiete, Inseln, Halligen, 
Deiche und seeseitiges Deichvor-
land: bis zu 350 DM 

Bei Flächen mit hoher Handarbeits-
stufe (wie z.B. besonders starke 
Hangneigung, Buckelwiesen, 
staunasse Flächen einschließlich 
Almen und Alpen) in Berggebieten 
und bei Hangneigung über 50% 
auch im übrigen benachteiligten 
Gebiet bis zu 400 DM/ha LF 

 

5.3.1 

Die Ausgleichszulage beträgt jährlich 
mindestens 50 DM und höchstens 350 
DM 25 € je ha LF. Sie wird nach der 
Landwirtschaftlichen Vergleichszahl 
(LVZ) im Falle der Grünlandnutzung 
wie folgt differenziert: 

- Benachteiligte Gebiete mit Aus-
nahme von Berggebieten, Inseln, 
Halligen, Deichen und seeseitigem 
Deichvorland: 

- LVZ u. 16,0 bis zu 350DM 180 € 
/ha LF 

- LVZ ab 30,0 bis zu 100 DM 50 € 
/ha LF 

Zwischen diesen Eckpunkten kann 
muss die Differenzierung linear oder 
in mindestens vier gleichen Stufen 
vorgenommen werden 

– Berggebiete, Inseln, Halligen, 
Deiche und seeseitiges Deichvor-
land: bis zu 350 DM 180 €/ha LF 

Bei Flächen mit hoher Handarbeitsstu-
fe (wie z.B. besonders starke Hang-
neigung, Buckelwiesen, staunasse 
Flächen einschließlich Almen und 
Alpen) in Berggebieten und bei Hang-
neigung über 50% auch im übrigen 
benachteiligten Gebiet bis zu 200 €/ha 
LF. 

5.3.1 keine 

 

Die Länder können in ihren Landesrichtlinien eine 
entsprechende Staffelung auch anhand der bereinig-
ten Ertragsmesszahl (bEMZ) vornehmen. 

5.3 keine 5.3 keine 5.3 keine 

5.3.1  

Die Ausgleichszulage 
beträgt jährlich mindes-
tens 25 € und maximal 
180 € je ha LF. Sie wird 
nach der (LVZ) wie folgt 
differenziert: 

- Benachteiligte Gebie-
te mit Ausnahme von 
Berggebieten, Inseln, 
Halligen, Deichen und 
seeseitigem Deichvor-
land: 

- LVZ u. 16,0 bis zu 
180 € /ha LF 

- LVZ ab 30,0 bis zu 50 
€ /ha LF 

Zwischen diesen Eck-
punkten  muss die Diffe-
renzierung linear oder in 
mindestens 4 gleichen 
Stufen vorgenommen 
werden. Sie ist umge-
kehrt proportional zur 
Landwirtschaftlichen 
Vergleichszahl (LVZ) 
bzw. bereinigten Er-
tragsmesszahl (bEMZ) 
zu staffeln. Satz 2 gilt 
nicht für Flächen in 
Berggebieten, auf 
Inseln, Halligen, Dei-
chen und seeseitigem 
Deichvorland. 

5. 

Art, Umfang  

und Höhe der  

Zuwendungen  

(Fortsetzung) 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

5. 

Art, Umfang  

und Höhe der  

Zuwendungen  

(Fortsetzung) 

Im Falle der Ackernutzung darf höchstens die 
Hälfte der bei Grünlandnutzung gewährten Beträge 
- mindestens jedoch 50 DM - gezahlt werden. 

5.3 keine 5.3.2 

Im Falle der Ackernutzung des An-
baus von Getreide, Ölfrüchten und 
Kartoffeln  darf höchstens die Hälfte 
der bei Grünlandnutzung gewährten in 
Nr. 5.3.1 genannten Beträge - min-
destens jedoch 50 DM 25 € - gezahlt 
werden. Die in 5.2 genannten Rege-
lungen bleiben hiervon unberührt. 

5.3.2 

Im Falle der Ackernutzung des 
Anbaus von Getreide, Ölfrüchten 
und Kartoffeln darf höchstens die 
Hälfte der bei Grünlandnutzung 
gewährten in Nr. 5.3.1 genannten 
Beträge - mindestens jedoch 25 € - 
gezahlt werden. Die in 5.2 genann-
ten Regelungen bleiben hiervon 
unberührt. 

Im Falle des Anbaus von Acker-
futterpflanzen (Klee, Kleegras, 
Klee-Luzerne-Gemisch, Luzerne, 
Ackergras, Wechselgrünland) 
kann die Ausgleichszulage im 
Jahr/in den Jahren der Hauptnut-
zung auf die gemäß 5.3.1 gewähr-
ten Beträge erhöht werden. 

5.3.2 keine 

 5.4 

Die Ausgleichszulage wird dem Zuwendungsemp-
fänger jährlich auf Antrag gewährt, sofern ein 
Mindestbetrag von 500 DM erreicht wird. Die nach 
Landesrecht zuständige Behörde kann den Min-
destbetrag absenken. 

5.4 keine 5.4  

Die Ausgleichszulage wird dem 
Zuwendungsempfänger jährlich auf 
Antrag gewährt, sofern ein Mindestbe-
trag von 500 DM 250 € erreicht wird. 
Die nach Landesrecht zuständige 
Behörde kann den Mindestbetrag 
absenken. 

 5.4 keine 5.4 keine 

 Die Ausgleichszulage darf den Betrag von 24.000 
DM je Zuwendungsempfänger und Jahr, im Falle 
einer Kooperation für alle Zuwendungsempfänger 
zusammen den Betrag von  96.000 DM, jedoch 
nicht mehr als 24.000 DM je Zuwendungsempfän-
ger, nicht übersteigen. Diese Beträge können über-
schritten werden, wenn das Unternehmen über 
mehr als zwei betriebsnotwendige Arbeitskräfte 
verfügt; für diese weiteren Arbeitskräfte können 
maximal 12.000 DM je betriebsnotwendige Ar-
beitskraft und Jahr gewährt werden. 

5.4 keine 5.4  

Die Ausgleichszulage darf den Betrag  
von 24.000 DM 12.000 € je Zuwen-
dungsempfänger und Jahr, im Falle 
einer Kooperation für alle Zuwen-
dungsempfänger zusammen den 
Betrag von 96.000 DM 48.000 €, 
jedoch nicht mehr als 24.000 DM 
12.000 € je Zuwendungsempfänger, 
nicht übersteigen. Diese Beträge 
können überschritten werden, wenn 
das Unternehmen über mehr als zwei 
betriebsnotwendige Arbeitskräfte 
verfügt; für 

5.4  

Die Ausgleichszulage darf den 
Betrag von 12.000 € 16.000 € je 
Zuwendungsempfänger und Jahr, 
im Falle einer Kooperation für 
alle Zuwendungsempfänger 
zusammen den Betrag von 48.000 
€ 64.000 €, jedoch nicht mehr als 
12.000 € 16.000 € je Zuwen-
dungsempfänger, nicht überstei-
gen. Diese Beträge können 
überschritten werden, wenn das 
Unternehmen über mehr als zwei 
betriebsnot- 

5.4 keine 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

5. 

Art, Umfang  

und Höhe der  

Zuwendungen  

(Fortsetzung) 

.  diese weiteren Arbeitskräfte kön-nen 
maximal 12.000 DM 6.000 €  

je betriebsnotwendige Arbeitskraft 
und Jahr gewährt werden. 

wendige Arbeitskräfte verfügt; für 
diese weiteren Arbeitskräfte 
können maximal 6.000 € 8.000 € 
je betriebsnotwendige Arbeits-
kraft und Jahr gewährt werden. 

 

 5.4 

Die Regelungen für Kooperationen gilt nur, wenn 
die Kooperation Unternehmen oder Teile betrifft, 
die vor der Antragstellung von dem jeweiligen 
Mitglied der Kooperation mindestens fünf Jahre als 
selbständiges Unternehmen bewirtschaftet worden 
sind. Kooperationen, die in den neuen Ländern 
1992 bis 1996 gefördert wurden, ohne die Voraus-
setzungen des Satzes 1 erfüllt zu haben, können 
weiterhin als Kooperationen gefördert werden. 

5.4 

Die Regelungen für Kooperationen 
gilt nur, wenn die Kooperation Unter-
nehmen oder Teile betrifft, die vor der 
Antragstellung von dem jeweiligen 
Mitglied der Kooperation mindestens 
fünf Jahre als selbständiges Unter-
nehmen bewirtschaftet worden sind. 
Kooperationen, die in den neuen 
Ländern 1992 bis 1996 gefördert 
wurden, ohne die Voraussetzungen 
des Satzes 1 erfüllt zu haben, können 
weiterhin als Kooperationen gefördert 
werden. Diese Bestimmungen sind 
nicht auf Genossenschaften und 
Rechtlervereinigungen anzuwenden, 
die in herkömmlicher Weise aner-
kannte Almen, Alpen oder All-
mendweiden bewirtschaften. Die 
Weiderechte werden nach dem 
Verhältnis von aufgetriebenem 
Weidevieh eines nutzungsberechtig-
ten Landwirts zur gesamten Weide-
fläche aufgeteilt. Die Bewertung des 
Viehs wird dabei in Großvieheinhei-
ten (GV) nach folgendem Umrech-
nungsschlüssel ausgedrückt: 

Bullen, Kühe und andere Rinder 
von mehr als 2 Jahren, Equiden von 
mehr als 6 Monaten 1,0 GV 

Rinder von 6 Monaten bis zu 2 
Jahren 0,6 GV 

Mutterschafe und Ziegen 0,15 GV  

5.4 

Die Regelungen für Kooperationen 
gilt nur, wenn die Kooperation Unter-
nehmen oder Teile betrifft, die vor der 
Antragstellung von dem jeweiligen 
Mitglied der Kooperation mindestens 
fünf Jahre als selbständiges Unter-
nehmen bewirtschaftet worden sind. 
Kooperationen, die in den neuen 
Ländern 1992 bis 1996 gefördert 
wurden, ohne die Voraussetzungen 
des Satzes 1 erfüllt zu haben, können 
weiterhin als Kooperationen gefördert 
werden. Diese Bestimmungen sind 
nicht auf Genossenschaften und 
Rechtlervereinigungen anzuwenden, 
die in herkömmlicher Weise aner-
kannte Almen, Alpen oder Allmend-
weiden bewirtschaften.:  

Die Weiderechte werden nach dem 
Verhältnis von aufgetriebenem Wei-
devieh eines nutzungsberechtigten 
Landwirts zur gesamten Weidefläche 
aufgeteilt. Die Bewertung des Viehs 
wird dabei nach dem Umrechnungs-
schlüssel gemäß Anlage ausge-
drückt  

5.4 

Die Regelungen für Kooperatio-
nen gilt nur, wenn die Kooperati-
on Unternehmen oder Teile 
betrifft, die vor der erstmaligen 
Antragstellung als Kooperation 
von dem jeweiligen Mitglied der 
Kooperation mindestens fünf 
Jahre als selbständiges Unter-
nehmen bewirtschaftet worden 
sind. Kooperationen, die in den 
neuen Ländern 1992 bis 1996 
gefördert wurden, ohne die Vor-
aussetzungen des Satzes 1 erfüllt 
zu haben, können weiterhin als 
Kooperationen gefördert werden. 
Diese Bestimmungen sind nicht 
auf Genossenschaften und Recht-
lervereinigungen anzuwenden, die 
in herkömmlicher Weise aner-
kannte Almen, Alpen oder All-
mendweiden bewirtschaften. 

5.4 keine 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

5. 

Art, Umfang  

und Höhe der  

Zuwendungen  

(Fortsetzung) 

noch 5.5 

Flächen in benachteiligten Gebieten benachbarter 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union können 
ebenfalls berücksichtigt werden, sofern der land-
wirtschaftliche Unternehmer antragsberechtigt ist 
und die übrigen Bedingungen erfüllt. Bei einem 
Unternehmen mit Flächen in verschiedenen Län-
dern ist der Antrag grundsätzlich in dem Land zu 
stellen, in dem der Betrieb seinen Sitz hat. In 
Zweifelsfällen entscheiden die betroffenen Länder 
im gegenseitigen Einvernehmen. 

5.5 keine 5.5 keine 5.5 keine 5.5 keine 

 5.6 

Für vor dem 18. Juni 1989 mit Genehmigung 
aufgeforstete Flächen, die als Grundlage für die 
Berechnung der Ausgleichszulage dienen, kann ab 
dem Zeitpunkt der Aufforstung für maximal 20 
Jahre die Ausgleichszulage weiter gewährt werden. 

Für zwischen dem 18. Juni 1989 und dem 31. 
Dezember 1990 mit Genehmigung aufgeforstete 
Flächen wird eine Erstaufforstungsprämie nach den 
Grundsätzen für die Förderung forstwirtschaftlicher 
Maßnahmen sowie auf der Grundlage der VO 
(EWG) Nr. 1609/89 des Rates gewährt, deren Höhe 
sich nach dem für die jeweilige Fläche vorgesehe-
nen Betrag der Ausgleichszulage bemisst. Die 
Beihilfe kann ab dem Zeitpunkt der Aufforstung für 
maximal  

20 Jahre gezahlt werden. 

5.6 keine 5.6 keine 5.6 keine 5.6 keine 

6. Ausschluss 
von der Förde-
rung 

  6. 

Wird bei einem Betrieb eine Vieh-
besatzdichte von mehr als 2 Groß-
vieheinheiten (GV) je ha LF 
festgestellt und kann nicht nachge-
wiesen werden, dass die Nährstoff-
bilanz auf der Grundlage der selbst 
bewirtschafteten Fläche ausgegli-
chen ist, ist der Betrieb von einer 
Förderung ausgeschlossen. Die 
Bewertung des Viehs 

6. keine 6. keine 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

6. Ausschluss 
von der Förde-
rung 

(Fortsetzung) 

  wird dabei in GV nach dem Um-
rechnungsschlüssel gemäß Anlage 
ausgedrückt. Diese Bestimmung 
findet keine Anwendung in den 
Jahren 2002 und 2003. 

6. keine 6. keine 

 6. 

Werden bei einem Tier aus dem Rinderbestand 
eines Erzeugers Rückstände von Stoffen, die nach 
der Richtlinie 96/22/EG³ verboten sind, oder von 
Stoffen, die nach der genannten Richtlinie zwar 
zugelassen werden, gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen der Richtlinie 96/23/EG4 nachge-
wiesen oder werden in dem Betrieb dieses Erzeu-
gers gleich in welcher Form Stoffe oder 
Erzeugnisse gefunden, die nicht zugelassen sind 
oder die nach der Richtlinie 96/22/EG zwar zuge-
lassen sind, jedoch vorschriftswidrig vorrätig 
gehalten werden, so wird dieser Erzeuger für das 
Kalenderjahr, in dem der Verstoß festgestellt wur-
de, von der Gewährung der Ausgleichszulage 
ausgeschlossen. 

 

Im Wiederholungsfall kann die Dauer des Aus-
schlusses je nach Schwere des Verstoßes bis auf 
fünf Jahre - von dem Jahr an gerechnet, in dem die 
Wiederholung des Verstoßes festgestellt wurde - 
verlängert werden. 

Behindert der Eigentümer oder der Halter der Tiere 
die zur Durchführung der nationalen Überwa-
chungspläne für Rückstände erforderlichen Inspek-
tionen und Probenahmen bzw. die Ermittlungen 
und Kontrollen, die gemäß der Richtlinie 96/23/EG 
durchgeführt werden, so finden die Sanktionen 
nach Absatz 1 Anwendung. 

6. 

Werden bei einem Tier aus dem 
Rinderbestand eines Erzeugers Rück-
stände von Stoffen, die nach der 
Richtlinie 96/22/EG4  in der jeweils 
geltenden Fassung verboten sind, 
oder von Stoffen, die nach der ge-
nannten Richtlinie zwar zugelassen 
werden sind, aber vorschriftswidrig 
verwendet werden, gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen der 
Richtlinie96/23/EG5 in der jeweils 
geltenden Fassung nachgewiesen 
oder werden in dem Betrieb dieses 
Erzeugers gleich in welcher Form 
Stoffe oder Erzeugnisse gefunden, die 
nicht zugelassen sind oder die nach 
der Richtlinie 96/22/EG in der jeweils 
geltenden Fassung zwar zugelassen 
sind, jedoch vorschriftswidrig vorrätig 
gehalten werden, so wird dieser 
Erzeuger für das Kalenderjahr, in dem 
der Verstoß festgestellt wurde, von der 
Gewährung der Ausgleichszulage 
ausgeschlossen.  

 

Im Wiederholungsfall kann die Dauer 
des Ausschlusses je nach Schwere des 
Verstoßes bis auf fünf Jahre - von dem 
Jahr an gerechnet, in dem die Wieder-
holung des Verstoßes festgestellt 
wurde - verlängert werden. Behindert 
der Eigentümer oder der Halter der 
Tiere die  

6. keine 6. keine 6. keine 
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 Förderperiode 2000–2006 

 2000 bis 2003  
(Volltext) 

2001 bis 2004  
(Veränderung)1) 

2002 bis 2005   
(Veränderung)1) 

2003 bis 2006  
(Veränderung)1) 

2006 bis 2009 

6. Ausschluss 
von der Förde-
rung 
(Fortsetzung) 

 6.  

zur Durchführung der nationalen 
Überwachungspläne für Rückstände 
erforderlichen Inspektionen und 
Probenahmen bzw. die Ermittlungen 
und Kontrollen, die gemäß der Richt-
linie 96/23/EG in der jeweils gelten-
den Fassung durchgeführt werden, so 
finden die Sanktionen nach Absatz 1 2 
Anwendung. 

6. keine 6. keine 6. 

 

 

 

 

 

 

… so finden die Sanktio-
nen nach Absatz 2 1 
Anwendung. 

1) Änderungen sind durch Streichung und Fettschrift hervorgehoben. 

2) In den GAK-Rahmenplänen 2004 bis 2007 und 2005 bis 2008 gab es i.V. zum Rahmenplan 2003 bis 2006 keine Änderungen. 

  

Quelle: Eigene Darstellung anhand der Grundsätze für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe in benachteiligten Gebieten nach den Rahmenpläne der GAK. 
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Tab. 5: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2000 – Berlin insgesamt 

 

 

 

geför-

derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je je
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen: - - - - - - - - - - - - - -

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt 36 2.223 1377 - - 846 - 141.359 80.200 36.732 24.488 3.927 64 -

HE-Betriebe - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Berggebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 36 2.223 1377 - - 846 - 141.359 80.200 36.732 24.488 3.927 64 -

Quelle: Förderstatistik des Landes Berlin, eigene Berechnungen

davon

Ausgleichszulage    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben
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Tab. 6: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2001 – Berlin insgesamt 

geför-
derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je j e
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen:

Betriebe insgesamt 36 2.126 1.341 785 96.139 54.302 25.102 16.735 2.671 45 -

HE-Betriebe 18 1.039 1.039 409 51.180 28.908 13.363 8.909 2.843 49 -

Juristische Gesellschaften 1 19 12 7 483 273 126 84 483 25 -

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Berggebiete:

Betriebe insgesamt

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Insgesamt 36 2126 1341 785 96139 54302 25102,2 16734,8 2670,5278 45,220602 -

Quelle: Förderstatistik des Landes Berlin (teilweise Korrekturen nach Rücksprache mit dem Land)

davon
    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben Ausglei chszulage
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Tab. 7: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2002 – Berlin insgesamt 

geför-

derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je j e
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen:

Betriebe insgesamt 37 1.888,0 1.244,0 0,0 k.A. k.A. k.A. 101.754,1 58.034,9 26.231,5 17.487,7 2.750,1 53,9 k.A.

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Berggebiete:

Betriebe insgesamt

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Insgesamt 37 1.888,0 1.244,0 0,0 k.A. k.A. k.A. 101.754,1 58.034,9 26.231,5 17.487,7 2.750,1 53,9 k.A.

Quelle: GAK-Förderstatistik des Landes Berlin 

davon

Ausgleichszulage    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben
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Tab. 8: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2003 – Berlin insgesamt 

geför-
derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je j e
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen: - - - - - - - - - - - - - -

Betriebe insgesamt 38 1.761 1.138 - - 623 - 94.748 53.797 24.571 16.380 2.493 54 -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Berggebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 38 1.761 1.138 - - 623 - 94.748 53.797 24.571 16.380 0 2.493 54 -

Quelle: Berichterstattung über den Vollzug der GAK 2003, eigene Berechnungen

davon
    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben Ausglei chszulage
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Tab. 9: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2004 – Berlin insgesamt 

geför-

derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je j e
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen:

Betriebe insgesamt 38 1.849 1.287 0 k.A. 563 0 96.753 55.324 24.857 16.572 2.546 52 -

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Berggebiete:

Betriebe insgesamt

HE-Betriebe

Juristische Gesellschaften

Insgesamt 38 1.849 1.287 0 k.A. 563 0 96.753 55.324 24.857 16.572 0 2.546 52 -

Quelle: Förderstatistik des Landes Berlin 

davon

    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben Ausglei chszulage
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Tab. 10: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2005 – Berlin insgesamt 

 

 

 

geför-

derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je je
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen: - - - - - - - - - - - - - -

Betriebe insgesamt 41 2.066 1.215 - - 851 - 95.510 63.579 19.159 12.772 2.330 46 -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Berggebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 41 2.066 1.215 - - 851 - 95.510 63.579 19.159 12.772 0 2.330 46 -

Quelle: Förderdaten des Landes Berlin, eigene Berechnungen

davon

    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben Ausgleichs zulage
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Tab. 11: Betriebe, Fläche und Ausgaben der Ausgleichszulagenförderung in den benachteiligten Gebietskategorien nach Betriebsgruppen im  
Berichtsjahr 2006 – Berlin insgesamt 

geför-

derte LF Acker- Auffor- Futter- insgesamt EU Bund Land je je j e
Be- insges. fläche stungs- fläche Hand- Betrieb ha LF ha AF
triebe fläche

Grünland
arbeits-

stufe
ha ha ha ha ha ha € € € € € € €

benachteiligte Agrarzonen: - - - - - - - - - - - - - -

Betriebe insgesamt 38 1.943 1.094 - - 849 - 66.839 43.235 14.162 9.442 1.759 34 -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften

Kleine Gebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Berggebiete:

Betriebe insgesamt - - - - - - - - - - - - - -

HE-Betriebe - - - - - - - - - - - - - -

Juristische Gesellschaften - - - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 38 1.943 1.094 - - 849 - 66.839 43.235 14.162 9.442 0 1.759 34 -

Quelle: Förderdaten des Landes Berlin, eigene Berechnungen

davon

    geförderte Fläche    öffentliche Ausgaben Ausglei chszulage
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Tab. 12: Strukturdaten der an den Agrarumweltmaßnahmen des EPLR Berlin teilnehmenden Betriebe des Jahres 2006 

Land Typ Rechtsform Betriebsform LF (ha) AL (ha) GL (ha) GV/ha LF Dominante 
Tierart 

Anteil ext. 
GL* 

Bedeutung der EPLR-
Förderung Berlins  

Körpersch. öff. Rechts 60 VB 11 10 0,3 1,4 Gemischt 100 % 92 % der LF 

B
er

lin
 

Einzelunternehmen HE 10 AB 31 23 9 0,5 Pferde 100 % 
Grünland und Gartenbau 

Förderung 

Einzelunternehmen HE 30 DK 105 35 63 0,3 Schafe 100 % 26 % des Grünlandes 

Ö
ko

lo
gi

sc
he

r 
La

nd
ba

u 

Einzelunternehmen HE 10 AB 152 150 2 0 - 100 % 4 % des Ackerlandes 

Einzelunternehmen HE 10 AB 495 456 39 0,04 Pferde 84 % 23 % des Grünlandes 

B
ra

nd
en

bu
rg

 

GbR 40 FB 109 63 46 0,4 Pferde 70 % 2 % des Grünlandes 

GbR 40 FB 26 0 26 0,8 Pferde 96 % 80 % des Grünlandes 

Einzelunternehmen HE 40 FB 29 2 27 0,5 Pferde 100 % 100 % des Grünlandes 

Einzelunternehmen HE  40 FB 34 16 18 1,3 Pferde 100 % 
100 % der LF, Umwand-
lung des Ackerlandes in 

Grünland 

B
er

lin
 

G
rü

nl
an

de
xt

en
si

vi
er

un
g 

So. juristische Person 40 FB 109 11 99 0,4 Mastrinder 29 % 29 % des Grünlandes 

AB: Ackerbaubetriebe; FB: Futterbaubetriebe; VB: Verbundbetriebe; DK: Dauerkulturbetriebe. 

* Anteil als extensiv gefördertes Grünland: Summe aus den Extensivierungsmaßnahmen des Landes Berlin und Brandenburg. 

Datenquelle: InVeKoS, Betriebsdatei 2006 
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Tab. 13: Anbaustruktur Berliner Ackerbau- und Verbu ndbetriebe: Teilnehmer der Ökolandbausförderung und Referenzbetriebe 

Be-
triebs-
größe 

BF N LF Grünland  Getreide 
Acker-
futter 

Eiweiß-
früchte 

Öl-
früchte 

Still-
legung 

NAWA-
RO 

Hack-
früchte 

Glötz 
(AL) 

Glötz 
(GL) 

Roggen Mais 

ha   ha % an der LF % an der LF 

GV/LF 

Angaben zur Anbaustruktur von Teilnehmern der Ökolandbauförderung  

VB 1 11 1,0 86,8 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 0,0 0,0 
bis 50 

AB 1 31 28,0 71,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,5 

100-200 AB 1 152 59,4 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

Mittelwerte nicht an den Agrarumweltmaßnahmen teilnehmender Betriebe  

AB 9 32 12,3 42,5 13,4 0,0 6,6 12,5 0,0 1,3 0,0 0 17,7 0,0 0,3 
bis 50 

VB 1 36 3,0 45,0 13,3 4,8 2,6 11,3 0,0 6,9 0,0 0 6,6 6,9 0,6 

50–100 AB 5 77 14,5 40,9 6,3 0,9 0,1 18,8 0,0 0,0 7,1 0 27,3 0,0 0,1 

100–200 AB 6 138 10,7 48,8 14,1 1,3 3,5 9,0 2,6 0,2 0,0 0 13,4 3,9 0,2 

> 200 AB 1 215 21,5 66,3 0,0 0,0 3,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0 34,5 0,0 0,1 

AB: Ackerbaubetriebe; VB: Verbundbetriebe. 

Datenquelle: InVeKoS, Betriebsdatei 2006 
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Tab. 14: Übersicht über die durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen und Sanktionierungen 

durchgeführt  Anteil an Sanktionierung* sanktionsfreie Flächenabweichung 
 �  3 % 

Antragsjahr  

(Anzahl) Antragstellern (%) (Anzahl) (Anzahl) 

2001/02 k.A. k.A. k.A. k.A. 

2002/03 0 k.A. k.A. k.A. 

2003/04 1 12,5 0 1 

2004/05 3 33,3 1 2 

2005/06 3 33,3 2 1 

2006/07 1 10,0 1 0 

2007/08 1 10,0 0 1 

Quelle:LVLF, Ref. 16 


